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Schulgestaltung

Schultheater der Länder 2013 – 
Theater der Bilder 

Bekanntmachung des Ministeriums für Bildung und 
Wissenschaft vom 7. November 2012 – III 311

Das Schultheater der Länder ist ein bundesweites 
Festival für Schultheatergruppen aller Jahrgangsstufen 
und Schulformen, das jährlich in einem anderen Bun-
desland stattfindet. 
Das Schultheater der Länder ist Mitglied in der Arbeits-
gemeinschaft bundesweiter Schülerwettbewerbe und 
hat sich zum Einhalten der dort verabschiedeten Quali-
tätsstandards verpflichtet. 
Das Schultheater der Länder wird von der Stiftung 
Mercator sowie von der Körber-Stiftung und den Kul-
tusministerien der Länder gefördert. Die zum Thema 
des Festivals ausgewählten Gruppen stellen ihre 
Produktionen öffentlich vor, diskutieren darüber und 
erweitern ihre Spielpraxis in Workshops. Theaterlehr- 
kräften, Theaterpädagogen, Theaterwissenschaftlern 
und anderen Interessierten wird eine begleitende Fach-
tagung geboten. 
Der Bundesverband Theater in Schulen (BV.TS), die 
Landesarbeitsgemeinschaft Darstellendes Spiel in 
der Schule Mecklenburg-Vorpommern e. V. und die 
Stiftung Mercator laden zum 29. Schultheater der 
Länder vom 15. bis 21. September 2013 in Schwerin 
ein.

Theater der Bilder

Für das Schultheater der Länder 2013 in Schwerin 
werden Theaterproduktionen gesucht, in denen das 
Visuelle im Vordergrund steht:
– Die Aufmerksamkeit richtet sich auf bildliche Erleb-

nisse und Geschichten, auf ikonische Zeichen.
– Raum und Zeit bekommen eine andere Bedeutung
– Situationen, Vorgänge und Emotionen werden ges-

tisch, körperlich, choreografisch in Szene gesetzt. 
– Der theatrale Raum spielt mit den Gestaltungs- und 

Verwandlungsmöglichkeiten minimaler zeichenhafter 
Ausstattung – z. B. mit Licht und Farben, Musik 
und Klängen, Film- und Videoprojektionen sowie 
anderen medialen Effekten.

– Das Theaterspiel gestaltet sich bewegungsintensiv, 
experimentierfreudig und bietet überraschende 
Möglichkeiten nonverbaler Ausdrucksformen auf 
der Bühne.

Wir suchen nach Formen wie Bildertheater, Raum- 
theater, Körpertheater, Choreografisches Theater, Tanz-
theater, Maskentheater, Objekttheater, Schattentheater, 
Performances, mediales Theater, Installationen usw.
Die begleitende Fachtagung wird sich mit den Bezügen 
zwischen der bildenden Kunst und dem Theater aus- 
einandersetzen unter der Fragestellung, wie die Bilder-
flut der Massenmedien und der Werbung Jugendliche 
heutzutage prägt und welche Bilder und Bildkonzepte 
sich im (Schul-)Theater abbilden. 

Teilnahmebedingungen:

Bewerben können sich Schultheaterensembles, die 
nicht mehr als 25 Teilnehmerinnen und Teilnehmer 

umfassen und deren Aufführung nicht länger als 60 
Minuten dauert, damit das Festival angesichts der Pro-
duktionen aus 16 Bundesländern überschaubar bleibt. 
Für die eingeladenen Schülergruppen sind Unterkunft, 
Verpflegung und alle Veranstaltungen des Festivals bis 
auf einen Eigenbetrag von 60 Euro pro Teilnehmerin/
Teilnehmer kostenfrei.
Bewerbungen können bis zum 30. April 2013 aus-
schließlich beim Landesverband für Schultheater/
Darstellendes Spiel des jeweiligen Bundeslandes 
eingereicht werden. Zur Bewerbung gehören neben 
dem Formular
– 4 DVDs der Aufführung, die einen Durchlauf zeigen 

(Originalaufzeichnung aus der Totalen, unbearbei-
tet) 

– Erläuterung zur DVD (was zeigt sie, z. B. Premiere, 
Aufführung, Probenstand bzw. was zeigt sie nicht) 

– Erläuterungen und Material zu der Produktion sowie 
zu den Arbeitsbedingungen des Ensembles

– übersichtsartiger Bühnen- und Beleuchtungsplan 
(kann nachgereicht werden).

Die Bewerbung ist zu schicken an:

Förderverband Darstellendes Spiel Schleswig-Holstein 
z. Hd. Tilmann Ziemke
Holmredder 90
24107 Kiel
Weitere Informationen unter www.bvts.org

12. Helgoland-Staffel-Marathon

Bekanntmachung des Ministeriums für Bildung und 
Wissenschaft vom 23. November 2012 – III 3211 – 
383.9-1 

Am 31. Mai (Anreise) und 1. Juni 2013 findet der 
12. Helgoland-Staffel-Marathon für Schulmannschaften 
statt.
Die 48 zur Verfügung stehenden Plätze werden über 
Kreisausscheidungen vergeben. Die Kreisausscheidun-
gen werden jeweils von den Kreisschulsportbeauftrag-
ten ausgeschrieben. Sie finden nur bei Teilnahme von 
mindestens drei Schulmannschaften pro Kreis (Nord-
schleswig zwei Mannschaften) statt. Kreise können 
gemeinsame Veranstaltungen mit getrennter Wertung 
durchführen. Auf Kreisebene können mehrere Mann-
schaften einer Schule starten; für die Finalveranstal-
tung auf Helgoland ist nur eine Mannschaft pro Schule 
startberechtigt.
Zu einer Mannschaft gehören drei Schülerinnen und 
drei Schüler der Jahrgänge 2000 und jünger, eine 
Lehrkraft der Schule und ein Elternteil. 
Für reine Grundschulmannschaften findet im Finale  
eine getrennte Wertung statt; deshalb sind sie bereits 
bei der Meldung als solche mit GS zu kennzeichnen.
Die Wechselreihenfolge ist wie folgt festgelegt: 
1 (Junge 1) – 3 (Lehrkraft) – 5 (Junge 3) – 7 (Mädchen 
2) und 2 (Junge 2) - 4 (Mädchen 1) – 6 (Elternteil) – 
8 (Mädchen 3). Die Zeiten werden addiert.
Die Strecke auf Helgoland von 5,3 km ist für jede Läu-
ferin/jeden Läufer anspruchsvoll (Steigung, Wind) und 
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daher nur für Läuferinnen und Läufer, die sich entspre-
chend vorbereitet haben, geeignet.
Die Kreisschulsportbeauftragten melden bis 16. Mai 
2013 die vollständigen Ergebnisse ihrer Ausscheidun-
gen an das MBW, III 3211.
Qualifikationsmodus: Von den 48 Plätzen erhalten die 
Kreise bei einer Beteiligung von 3 bis 5 Mannschaften 
einen Platz, für je angefangene fünf weitere Mann-
schaften einen zusätzlichen Platz, bis höchstens 48 
Plätze vergeben sind. Bei gleichem Anspruch entschei-
det das Los.
Qualifiziert sind bei einem zustehenden Platz die 
siegreiche Mannschaft, bei zwei Plätzen die siegreiche 
Mannschaft und die beste reine Grundschulmann-
schaft, sofern mindestens zwei solche am Start sind, 
bei drei Plätzen die Mannschaften der beiden ersten 
Plätze und die zweitschnellste Mannschaft aus der 
teilnehmerstärkeren Gruppe (eine Gruppe sind Grund-
schulen und die zweite Gruppe sind weiterführende 
Schulen). Bei gleicher Gruppenstärke entscheidet das 
Los.
Den 4. Startplatz erhält die zweitschnellste Mannschaft 
der teilnehmerschwächeren Gruppe, sofern dem Kreis/
der kreisfreien Stadt ein vierter Startplatz zusteht.
Steht dem Kreis/der kreisfreien Stadt ein fünfter 
Startplatz zu, sind die dann folgenden zeitschnellsten 
Mannschaften zu berücksichtigen. 
Die Benachrichtigung aller qualifizierten Mannschaften 
mit weiteren Hinweisen erfolgt unmittelbar nach Ein-
gang aller Kreisergebnisse im MBW.
Der Teilnehmerbeitrag für die Finalveranstaltung auf 
Helgoland beträgt 110 Euro pro Mannschaft.

Ausschreibung der team acht Boote #8 und #9 
des Vereins Schüler Segeln Schleswig-Holstein

Bekanntmachung des Ministeriums für Bildung und 
Wissenschaft vom 23. November 2012 − III 3211

Das Projekt „team acht“ Schüler Segeln Schleswig-
Holstein ist Teil des Landesprogramms „Zukunft Meer“. 
Mit dem Meer leben, die Chancen des Meeres nutzen 
in Wissenschaft, Wirtschaft und Bildung, sind Ziele 
dieser Initiative. Im Rahmen dieses Projektes bringt 
der Verein Schüler Segeln Schleswig-Holstein seit 
2005 eine neue Dimension der Segelausbildung an die 
Schulen im Land: für das Leben lernen.
Entstanden ist das Projekt Schülersegeln in Zusam-
menarbeit zwischen dem Institut für Schiffbau der 
Fachhochschule Kiel, dem Sportzentrum der Christian-
Albrechts-Universität zu Kiel, Dirk Lindenau und vielen 
Segelsportbegeisterten. Das Ministerium für Bildung 
und Wissenschaft des Landes Schleswig-Holstein 
unterstützt das Projekt ebenfalls in vielfältiger Form. 
Mittlerweile sind sieben Boote des Typs team acht 
gebaut und werden an sechs Stützpunkten von Schü-
lerinnen und Schülern gesegelt, das Boot #8 steht kurz 
vor der Fertigstellung und die Arbeiten an Boot #9  
werden im kommenden Winter beginnen. Wie auch 
schon Boot #7 „Sea our Future“ werden die beiden 
Boote am BBZ in Rendsburg von Schülern für Schü-
ler gebaut. Weitere Informationen zum Projekt und 
Ansprechpartner finden Sie auf der Internetseite  
www.schuelersegeln-sh.de

Der Verein Schüler Segeln Schleswig-Holstein stellt 
Schulen, die einen Stützpunkt betreiben möchten, ein 
team acht Boot im Wert von 50.000 Euro zur Nutzung 
zur Verfügung. Um die Teilnahme am Projekt Schü-
lersegeln bewerben sich interessierte Schulen und 
bekräftigen ihr Interesse durch einen Schulkonferenz-
beschluss. In Ihrer Bewerbung beschreiben Sie sich 
und Ihr Nutzungskonzept, eventuelle Kooperations-
partner sowie Ihre Motivation. Wichtig für Sie ist, dass 
die Schule verantwortlich für Betrieb und Wartung des 
Bootes ist. Sie übernehmen die Betriebskosten, ggf. 
zusammen mit einem Partner, z.B. einem Segelverein 
oder weiteren Schulen. Rechte und Pflichten der 
Schulen werden durch einen Vertrag geregelt.

Das Bewerbungsformular erhalten Sie per E-Mail 
(cafriedrichs@web.de).
Bewerbungsschluss für Boot #8 ist am 15. Januar 
2013 und für Boot #9 am 31. März 2013. 

JuniorAkademie Bad Segeberg 2013 
(Jahrgangsstufen 6 bis 7)

Bekanntmachung des Ministeriums für Bildung und 
Wissenschaft vom 26. November 2012 − III 3116

Bei der JuniorAkademie handelt es sich um ein län-
derbezogenes, außerschulisches Förderprogramm für 
begabte Schülerinnen und Schüler der Unterstufe und 
Mittelstufe. Die JuniorAkademie Bad Segeberg folgt 
dem Konzept der Deutschen JuniorAkademien.
Die Akademie bietet den Schülerinnen und Schülern 
eine intellektuelle und soziale Herausforderung, die 
ihnen neue, weit reichende Erfahrungen vermittelt. 
Die JuniorAkademie Bad Segeberg führt in grund- 
legende Methoden der jeweiligen Fachdisziplin ein 
und regt zum interdisziplinären Denken und Arbeiten 
an. Sie ermöglicht die Begegnung mit Gleichaltrigen, 
die ebenso ausgeprägte Fähigkeiten und Interessen 
in unterschiedlichsten Bereichen besitzen. So lernen 
die Teilnehmenden andere, neue Denkansätze kennen, 
blicken über den Horizont der bisherigen Lebens- und 
Erfahrungswelt hinaus und werden an die Grenzen 
ihrer Leistungskraft herangeführt. 
Die JuniorAkademie Bad Segeberg 2013 wird von 
der Deutschen Gesellschaft für das hochbegabte 
Kind – Regionalverein Schleswig-Holstein e.V. (DGhK) 
geleitet und in Zusammenarbeit mit dem Ministerium 
für Bildung und Wissenschaft (MBW) organisiert. Sie 
findet vom 18. bis 27. Juli 2013 in der JugendAkade-
mie in Bad Segeberg statt, wo die Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer zehn Tage leben und lernen werden.
Geplant sind vier Kurse für insgesamt 56 Schülerinnen 
und Schülern aus den Bereichen Gesellschafts- und 
Naturwissenschaften. Die fachliche Arbeit in den Kur-
sen wird durch weitere kursübergreifende Angebote 
(z.B. Musik, Sport, Exkursionen) ergänzt. Zum Team 
gehören neben Akademieleitung und Kursleitern auch 
Jugendbetreuer.
Zugang zur Akademie haben Schülerinnen und Schüler 
der Jahrgangsstufen 6 und 7 (Stand 31. Januar 2013), 
die eine weit überdurchschnittliche intellektuelle Befähi-
gung sowie eine ausgeprägte Leistungsmotivation und 
besondere Anstrengungsbereitschaft bereits gezeigt 
und unter Beweis gestellt haben. 
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Die besondere Befähigung und Motivation muss durch 
die Empfehlung einer Lehrkraft nachgewiesen werden. 
Es sollten für die Empfehlung auch solche Jungen 
und Mädchen ins Auge gefasst werden, die vielleicht 
keine hervorragenden Schulleistungen erbringen, aber 
offensichtlich über breite intellektuelle Fähigkeiten ver-
fügen. Ebenfalls ist solchen Jugendlichen der Vorzug 
zu geben, die sich ihre Leistungen nicht hart erarbeiten 
müssen und die sich auch außerhalb der Schule vielfäl-
tig engagieren. Die Empfehlung soll mit der/dem betref-
fenden Jugendlichen abgesprochen werden und von 
diesem ist ein eigenes Bewerbungsschreiben (ca. 300 
Wörter) beizufügen. Die Empfehlung soll nicht auf ein 
spezielles Thema bezogen sein, sondern die allgemeine 
Eignung definieren. Jede Schule kann eine Empfehlung 
aussprechen. Darüber hinaus sind Eigenbewerbungen 
möglich; sprechen Sie in diesem Fall bitte die Organi-
sationsleitung an.

Termine: 

− Empfehlung durch die Schulen (inklusive Bewer-
bungsschreiben der Schülerinnen und Schüler) 
an das MBW bis zum 3. Februar 2013

− Informationen und Formulare finden Sie ab Ende 
Dezember 2012 unter www.dghk-sh.info 

− Versand des Programms und der Bewerbungsun-
terlagen durch das MBW direkt an die Schülerinnen 
und Schüler ab dem 15. Februar 2013 

− Bewerbung der Schülerinnen und Schüler bis zum 
10. März 2013 an das MBW. 

− Zusage bis 10. April 2013
− verbindliches Vorbereitungstreffen der Teilnehmer 

und der Kursleiter am 25. Mai 2013 in Bad Sege-
berg,

− Durchführung der JuniorAkademie 18. bis 27. Juli 
2013

− Öffentliche Abschlusspräsentation am Vormittag 
des 27. Juli 2013 Bad Segeberg

Die Gesamtkosten pro Akademieplatz belaufen sich 
auf etwa 950 Euro, die zum überwiegenden Teil vom 
MBW und von Sponsoren getragen werden. Von den 
Teilnehmenden wird eine Eigenbeteiligung in Höhe von 
360 Euro erwartet, die etwa den Aufwendungen für 
Unterkunft und Verpflegung entspricht. Die Kosten der 
Fahrt zwischen Wohnort und Akademie sind selbst zu 
tragen. 
Wenn die Einkommensverhältnisse der Familie eine 
Eigenleistung nicht oder nicht in voller Höhe zulassen, 
kann der Betrag reduziert werden. Ein entsprechender 
Antrag ist erst nach Erhalt der Teilnahmezusage zu 
stellen. Die Bewerberinnen/Bewerber gehen mit ihrem 
Teilnahmeantrag keinerlei Verpflichtungen ein.

Ansprechpartner:

DGhK e.V., Anette Kröger, Tel. 04821 88240 oder 
0173 8948932, E-Mail: kroeger@dghk-sh.info oder
Cornelia Klioba, Tel. 04102 888988 oder E-Mail: 
klioba@dghk-sh.info.
Weitere Auskünfte sowie Empfänger der Bewerbung: 
Ministerium für Bildung und Wissenschaft, Jochen 
Frese (III 3116), Brunswiker Straße 16-22
24105 Kiel, Tel. 0431 988-2409 oder E-Mail: 
jochen.frese@mbw.landsh.de

JuniorAkademie St. Peter-Ording 2013 
(Jahrgangsstufen 8 bis 10)

Bekanntmachung des Ministeriums für Bildung und 
Wissenschaft vom 26. November 2012 − III 3116

Bei den Deutschen JuniorAkademien handelt es sich 
um ein länderbezogenes, außerschulisches Förder-
programm für begabte Schülerinnen und Schüler der 
Sekundarstufe I. Sie finden in den jeweiligen Sommer-
ferien in verschiedenen Bundesländern statt. Das Kon-
zept der Deutschen JuniorAkademien wurde in Anleh-
nung an die Deutsche SchülerAkademie entwickelt. 
Die Akademien bieten den Schülerinnen und Schülern 
eine intellektuelle und soziale Herausforderung, die 
ihnen neue, weit reichende Erfahrungen vermittelt. 
Die Deutschen JuniorAkademien führen in grund- 
legende Methoden der jeweiligen Fachdisziplin ein und 
regen zum interdisziplinären Denken und Arbeiten an. 
Sie ermöglichen die Begegnung mit Gleichaltrigen, 
die ebenso ausgeprägte Fähigkeiten und Interessen 
in unterschiedlichsten Bereichen besitzen. So lernen 
die Teilnehmenden andere, neue Denkansätze kennen, 
blicken über den Horizont der bisherigen Lebens- und 
Erfahrungswelt hinaus und werden an die Grenzen 
ihrer Leistungskraft herangeführt. 
Die JuniorAkademie St. Peter-Ording 2013 wird von 
der Deutschen Gesellschaft für das hochbegabte Kind 
– Regionalverein Schleswig-Holstein e.V. geleitet und in 
Zusammenarbeit mit dem Ministerium für Bildung und 
Wissenschaft (MBW) und der Beratungsstelle beson-
dere Begabungen (BbB) in der Behörde für Schule 
und Berufsbildung der Freien und Hansestadt Ham-
burg organisiert. Sie findet statt vom 23. Juni bis 
6. Juli 2013 am Campus Nordsee (Nordsee-Internat 
St. Peter-Ording), wo die Teilnehmerinnen und Teil- 
nehmer 15 Tage leben und lernen werden.
Es werden acht Kurse für insgesamt 96 Schülerinnen 
und Schüler der Mittelstufe (60 aus Schleswig-Holstein 
und 36 aus Hamburg) aus den Jahrgangsstufen 8 
und 9 (bei G8) bzw. 10 (bei G9) oder 8 bis 10 (an 
Gemeinschaftsschulen) (Stichdatum 31. Januar 2013) 
angeboten. Geplant sind bislang die Bereiche Robotik, 
Ökologie und Ökonomie, Linguistik, Wissenschafts-
kommunikation, Physik, Biologie und Architektur. Die 
fachliche Arbeit in den Kursen wird durch weitere kurs-
übergreifende Angebote (z.B. Musik, Sport, Exkursio-
nen, Vorträge) ergänzt. 
Zugang zur Akademie haben Schülerinnen und Schü-
ler von Gymnasien und Gemeinschaftsschulen der 
genannten Jahrgangsstufen, die eine weit überdurch-
schnittliche intellektuelle Befähigung sowie eine aus-
geprägte Leistungsmotivation und besondere Anstren-
gungsbereitschaft bereits gezeigt und unter Beweis 
gestellt haben. 
Die besondere Befähigung und Motivation muss durch 
die Empfehlung einer Lehrkraft nachgewiesen werden. 
Es sollten für die Empfehlung auch solche Jugendliche 
ins Auge gefasst werden, die vielleicht keine hervorra-
genden Schulleistungen erbringen, aber offensichtlich 
über breite intellektuelle Fähigkeiten verfügen. Auch ist 
solchen Jugendlichen der Vorzug zu geben, die sich 
ihre Leistungen nicht hart erarbeiten müssen und die 
sich auch außerhalb der Schule vielfältig engagieren. 
Die Empfehlung soll mit dem/der Jugendlichen abge-
sprochen werden. Die Empfehlung soll nicht auf ein 
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spezielles Thema bezogen sein, sondern die allgemeine 
Eignung definieren. Nach erfolgter Empfehlung folgt 
die Aufforderung zur Bewerbung durch den Schüler 
oder die Schülerin für einen bestimmten Kurs.
Jede schleswig-holsteinische Schule kann eine Emp-
fehlung aussprechen. Darüber hinaus sind Eigenbe-
werbungen möglich, bitte sprechen Sie in diesem Fall 
die Organisationsleitung an.
Schülerinnen und Schüler, die sich im letzten Jahr 
beworben haben, aber nicht angenommen werden 
konnten, werden automatisch in das neue Bewer-
bungsverfahren einbezogen. Für diese muss keine 
neue Empfehlung der Schule ausgestellt werden.

Termine: 

− Empfehlung durch die Schulen bis zum 3. Februar 
2013

 Informationen und Formulare finden Sie ab Ende 
Dezember 2012 unter www.dghk-sh.info 

− Versand des Programms und der Bewerbungsun-
terlagen durch das MBW direkt an die Schülerinnen 
und Schüler bis zum 15. Februar 2013

− Bewerbung der Schülerinnen und Schüler bis zum 
3. März 2013 an das MBW

− Zusage bis 31. März 2013
− verbindliches Vorbereitungstreffen der Teilnehmer 

und der Kursleiter am Samstag, 27. April 2013 in 
Hamburg

− Durchführung der JuniorAkademie 23. Juni bis 
7. Juli 2013 in St. Peter-Ording

− Öffentliche Abschlusspräsentation am 6. Juli 2013 
um 16.00 Uhr in Hamburg

Die Gesamtkosten pro Akademieplatz belaufen sich auf 
etwa 1.200 Euro, die zum überwiegenden Teil von den 
Behörden und von Sponsoren getragen werden. Von 
den Teilnehmenden wird eine Eigenbeteiligung in Höhe 
von 420 Euro erwartet, die etwa den Aufwendungen 
für Unterkunft und Verpflegung entspricht. Die Kos-
ten der Fahrt zwischen Wohnort und Akademie sind 
selbst zu tragen. Wenn die Einkommensverhältnisse 
der Familie eine Eigenleistung nicht oder nicht in voller 
Höhe zulassen, kann der Betrag reduziert werden. Ein 
entsprechender Antrag ist erst nach Erhalt der Teilnah-
mezusage zu stellen. Die Bewerberinnen und Bewer-
ber gehen mit ihrer Bewerbung keinerlei Verpflichtun-
gen ein. 

Weitere Auskünfte: 

Organisationsleitung 
DGhK RV Schleswig-Holstein e.V.
Silke Thon, Tel. 0431 686372  oder E-Mail: 
thon@dghk-sh.info
Ministerium für Bildung und Wissenschaft, Jochen 
Frese, Tel. 0431 988-2409  oder 
E-Mail: jochen.frese@mbw.landsh.de

COMENIUS im Programm 
 „Lebenslanges Lernen“ – Antragstermine 2013

Bekanntmachung des Ministeriums für Bildung und 
Wissenschaft vom 26. November 2012 – III 329

COMENIUS ermöglicht innovative Wege der Zusam-
menarbeit und Partnerschaft schulischer Einrichtungen 
in Europa. Mit der Durchführung des Programms in 

Deutschland ist der Pädagogische Austauschdienst als 
Nationale Agentur für EU-Programme im Schulbereich 
beauftragt. 
COMENIUS konzentriert sich auf die erste Phase der 
allgemeinen Bildung, von der Vorschule bis zum Ende 
des Sekundarbereichs II. 

COMENIUS-Schulpartnerschaften
Laufzeit: 2 Jahre
Antragstermin: 21. Februar 2013
Multilaterale Schulpartnerschaften − mindestens drei 
Schulen aus drei verschiedenen Teilnehmerstaaten:
Der Schwerpunkt der Zusammenarbeit liegt auf Schü-
leraktivitäten oder auf dem Gedankenaustausch auf 
Ebene des Kollegiums zu didaktisch-pädagogischen 
Fragestellungen oder Fragen des Schulmanagements.
Bilaterale Schulpartnerschaften - zwei Schulen/Einrich-
tungen zur Lehrlingsausbildung aus Teilnehmerstaaten 
mit verschiedenen Sprachen:
Ziel ist die Förderung des Fremdsprachenlernens. 
Im Rahmen der projektorientierten Zusammenarbeit 
entsteht ein gemeinsames Produkt. Die Schüler beider 
Länder haben zum Reisebeginn ein Mindestalter von 
12 Jahren; die Aufenthaltsdauer im Gastland beträgt 
jeweils mindestens 10 Tage; die Anzahl ist festgelegt 
auf mindestens 10 Schülerinnen und Schüler (+ 2 
Begleitlehrkräfte) oder mindestens 20 Schülerinnen 
und Schüler (+ 4 Begleitlehrkräfte).

COMENIUS-Regio
Laufzeit: 2 Jahre
Antragstermin: 21. Februar 2013
Gefördert wird hierbei die Zusammenarbeit im schu-
lischen Bereich auf der Ebene von Regionen und 
Kommunen unter Beteiligung von Schulbehörden, 
Schulen und anderen Akteuren (auch außerschulischer 
Bereich). Die bilaterale Partnerschaft bezieht sich 
auf Themen von gemeinsamem Interesse sowie den 
Austausch von Erfahrungen und zielt ab auf die Ent-
wicklung nachhaltiger Strukturen der Zusammenarbeit 
zwischen den beteiligten Regionen.

COMENIUS-Assistenzzeiten
Antragstermin für Assistenzkräfte und auch für Gast-
einrichtungen: 31. Januar 2013
Angesprochen sind Lehrkräfte aller Fächer, Schulfor-
men und -stufen ab dem 5. Semester, die noch nicht 
den Vorbereitungsdienst aufgenommen haben und 
noch nicht als Lehrkräfte beschäftigt waren.
Aufenthaltsdauer: 13 bis 45 Wochen bei einem Einsatz 
von 12 bis 16 Unterrichtsstunden pro Woche. Durch-
führungszeitraum: zwischen dem 1. August 2013 und 
dem 31.  Juli 2014.

COMENIUS-Lehrerfortbildung
Antragstermine:
16. Januar 2013 (Maßnahmen ab 1. Mai 2013)
30. April 2013 (Maßnahmen ab 1. September 2013)
17. September 2013 (Maßnahmen ab 1. Januar 2014)
Lehrkräfte aller Fächer, Schularten und -formen 
(inklusive Vorschulbereich, Förderzentren und der 
beruflichen Bildung) sowie Lehreraus- bzw. -fortbilder, 
Schulleiter, Schulverwaltungsfachleute und pädago-
gisches Fachpersonal erhalten eine finanzielle Förde-
rung (Fahrt- und Aufenthaltskosten, Kurskosten und 
ggf. sprachliche Vorbereitung) für Fortbildungskurse, 
Praktika/Workshadowing/Hospitationen, Teilnahme an 
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Konferenzen/Seminaren, die von einem europäischen 
Netzwerk organisiert werden, Fortbildungskurse für 
Fremdsprachenlehrkräfte sowie reine Sprachkurse nur 
für Lehrkräfte, die Sachfächer in einer Fremdsprache 
unterrichten, sich zu Fremdsprachenlehrkräften weiter-
bilden, eine weniger verbreitete Sprache erlernen oder 
an einer laufenden COMENIUS Schulpartnerschaft 
mitarbeiten.
Detaillierte Informationen zu den o.g. Programmen 
sowie zum Antragsverfahren  erhalten Sie im Internet 
unter: www.kmk-pad.org oder auf der Website der 
Nationalen Agentur des PAD: 
www.kmk-pad.org/der-pad/nationale-agentur.html

Studienbesuche für Bildungs- und 
Berufsbildungsfachleute – Antragstermine 2013

Bekanntmachung des Ministeriums für Bildung und 
Wissenschaft vom 27. November 2012 – III 329

Das Studienbesuchsprogramm fördert den Informa-
tions- und Erfahrungsaustausch zu staatenübergreifen-
den Themen des Unterrichts. Die Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer haben die Möglichkeit, sich über die unter-
schiedlichen Bildungs- und Berufsbildungssysteme in 
Europa zu informieren. Zudem bietet das  Studienbe-
suchsprogramm die Gelegenheit, Netzwerke zu erwei-
tern und so die Basis für Folgeaktivitäten zu schaffen, 
wie z.B. für Kooperationsvorhaben im Rahmen anderer 
Aktionen des Programms für lebenslanges Lernen 
(Comenius, Leonardo da Vinci, Grundtvig)
Antragstermine:
28. März 2013 (Maßnahmen ab 1. September 2013 
bis 28. Februar 2014)
15. Oktober 2013 (Maßnahmen ab 1. März 2014 bis 
30. Juni 2014)
Detaillierte Informationen zum Studienbesuchspro-
gramm/Antragsverfahren  erhalten Sie im Internet 
unter: www.kmk-pad.org oder auf der Website der 
Nationalen Agentur des PAD: 
www.kmk-pad.org/programme/studienbesuche.html

Förderprogramm LüttIng.
Bekanntmachung des Ministeriums für Bildung und 
Wissenschaft vom 27. November 2012 – III 322

Das Förderprogramm LüttIng. soll Schülerinnen und 
Schüler für Technik begeistern. An Schüler-Technik-
Akademien können sie sich in komplexen technisch 
ausgerichteten Projekten beschäftigen und ihr theore-
tisch erworbenes Wissen praktisch einsetzen. Unter-
stützt werden die Arbeiten von engagierten Lehrkräften 
und Vertreterinnen/Vertretern aus Hochschulen und 
Unternehmen. 
Dieses Programm richtet sich an Schülerinnen und 
Schüler der Sekundarstufe I. 
Die Ausschreibungsunterlagen zum Programm werden 
im Dezember 2012 an die Schulen in Schleswig-Hol-
stein mit einer Sekundarstufe I versandt sein. Schulen, 
die in Vernetzung mit mindestens einem Unternehmen 
und/oder einer Hochschule eine Schüler-Technik- 
Akademie ins Leben rufen wollen, können sich bis 
Ende März 2013 bewerben. Mit der Aufnahme in das 
Programm werden für die entstehenden Sachkosten 
bis zu 5.000 Euro pro Schüler-Technik-Akademie zuge-
sagt. Der Projektstart an den Schulen ist nach 
den Sommerferien 2013 vorgesehen. 
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Schulverwaltung

Verzeichnis der Landesberufsschulen

Runderlass des Ministeriums für Bildung und Wissenschaft vom 12. November 2012 – III 414 – 3023.257.003

In der Anlage gebe ich das neue Verzeichnis der Landesberufsschulen (Stand: 1. August 2012) bekannt. Es 
ersetzt das Verzeichnis der Landesberufsschulen (Stand: 1. August 2011), bekannt gegeben mit Erlass des Minis-
teriums für Bildung und Kultur vom 8. August 2011 - 3023.257.003 (NBl. MBK. Schl.-H. S. 202). Dieser Erlass ist 
befristet bis zum 31. Juli 2013. 

Anl.

1 

Verzeichnis der Landesberufsschulen in Schleswig-Holstein
  Stand: 1. August 2012 

a) Anerkannte Ausbildungsberufe nach dem Berufsbildungsgesetz und der Handwerksordnung 

Lfd.

Nr. 

Ausbildungsberuf Ausbildungs-
jahr, ab dem in 

der LBS be-
schult wird 

a) Öffentliche berufsbildende Schule, 
der die Landesberufsschule ange-
gliedert ist 

b) Landesberufsschule (LBS) 

a) Von der öffentlichen berufsbildenden 
Schule abweichender Träger der LBS 

b) Wahrnehmung der Aufgaben des 
Schulträgers 

c) ggf. eigene Anschrift der LBS 

01 Anlagenmechaniker/ 
Anlagenmechanikerin 

ab 2. Jahr a) RBZ Technik, Kiel  

b) LBS für Anlagenmechaniker 

02 Augenoptiker/ 
Augenoptikerin 

ab 1. Jahr a) Berufsschule der 
 Handwerkskammer Lübeck, Lübeck 

b) LBS für Augenoptiker 

Besonderheit: 

Handwerkskammer Lübeck ist Träger der 
Berufsschule und der LBS 

03 Beton- und Stahlbetonbauer/ 
Beton- und Stahlbetonbauerin 

einschließlich Hochbaufacharbei-
ter/Hochbaufacharbeiterin im 
Schwerpunkt Beton- und Stahlbe-
tonarbeiten 

ab 2. Jahr a) Berufsbildungszentrum am  
 Nord-Ostsee-Kanal, Rendsburg 

b) LBS für Beton- und Stahlbetonbauer

04 Bootsbauer/ 
Bootsbauerin 

ab 1. Jahr a) Berufsschule der 
 Handwerkskammer Lübeck, Lübeck 

b) LBS für Bootsbauer 

Besonderheit: 

Handwerkskammer Lübeck ist Träger der 
Berufsschule und der LBS 
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2 

Lfd.

Nr. 

Ausbildungsberuf Ausbildungs-
jahr, ab dem in 

der LBS be-
schult wird 

a) Öffentliche berufsbildende Schule, 
der die Landesberufsschule ange-
gliedert ist 

b) Landesberufsschule (LBS) 

a) Von der öffentlichen berufsbildenden 
Schule abweichender Träger der LBS 

b) Wahrnehmung der Aufgaben des 
Schulträgers 

c) ggf. eigene Anschrift der LBS 

05 Buchbinder/ 
Buchbinderin 

einschließlich Maschinen- und An-
lagenführer/Maschinen- und Anla-
genführer im Schwerpunkt Druck-
weiter- und Papierverarbeitung 

ab 1. Jahr a) Walther-Lehmkuhl-Schule, 
 Neumünster 

b) LBS für Buchbinder 

c) LBS für Buchbinder 
 Roonstr. 98 
 24537 Neumünster 

 Tel.: 04321/25092-0/80 
 Fax: 04321/2509280 

06 Buchhändler/ 
Buchhändlerin 

ab 1. Jahr a) Berufliche Schule, Eutin 

b) LBS für Buchhändler 

c) LBS für Buchhändler 
 Luisenstraße 4 – 6 
 23714 Bad Malente 

 Tel.: 04523/99180 
 Fax: 04523/991830 

07 Chemikant/ 
Chemikantin 

ab 1. Jahr a) BBZ Dithmarschen 

b) LBS für Chemikanten

08 Dachdecker/ 
Dachdeckerin 

ab 1. Jahr a) Emil-Possehl-Schule, Lübeck 

b) LBS für das Dachdeckerhandwerk in 
Schleswig-Holstein 

a) Landesinnungsverband des Dach-
 deckerhandwerks Schleswig-Holstein 

c) LBS für das Dachdeckerhandwerk in  
 Schleswig-Holstein 
 Am Flugplatz 4 Nr. 3 
 23560 Lübeck-Blankensee 

 Tel.: 0451/5040250 
 Fax: 0451/5040260 

3 

Lfd.

Nr. 

Ausbildungsberuf Ausbildungs-
jahr, ab dem in 

der LBS be-
schult wird 

a) Öffentliche berufsbildende Schule, 
der die Landesberufsschule ange-
gliedert ist 

b) Landesberufsschule (LBS) 

a) Von der öffentlichen berufsbildenden 
Schule abweichender Träger der LBS 

b) Wahrnehmung der Aufgaben des 
Schulträgers 

c) ggf. eigene Anschrift der LBS 

09 Drogist/ 
Drogistin 

ab 1. Jahr a) Theodor-Litt-Schule, Neumünster 

b) LBS für Drogisten 

10 Drucker/ 
Druckerin 

(auslaufend) 

ab 1. Jahr a) Walther-Lehmkuhl-Schule, 
 Neumünster 

b) LBS für Medien und Drucktechnik 

c) LBS für Medien und Drucktechnik 
 Roonstr. 98 
 24537 Neumünster 

 Tel.: 04321/25092-0/80 
 Fax: 04321/2509280 

11 Elektroniker/ 
Elektronikerin für Automatisierungs-
technik 

ab 1. Jahr a) BBZ Dithmarschen 
b) LBS für Elektroniker für Automatisie-

rungstechnik 

12 Elektroniker/ 
Elektronikerin für Maschinen und 
Antriebstechnik 

ab 1. Jahr a) Walther-Lehmkuhl-Schule, 
 Neumünster 

b) LBS für Elektroniker für Maschinen 
 und Antriebstechnik 

b) Landesinnungsverband der Elektro- und
 Informationstechnik Schleswig-Holstein 

13 Fachangestellter für Arbeitsförde-
rung/ 
Fachangestellte für Arbeitsförde-
rung 

(auslaufend) 

ab 1. Jahr a) Theodor-Litt-Schule, Neumünster 

b) LBS für Sozialversicherungsfachange-
stellte und Fachangestellte für Arbeits-
förderung 
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4 

Lfd.

Nr. 

Ausbildungsberuf Ausbildungs-
jahr, ab dem in 

der LBS be-
schult wird 

a) Öffentliche berufsbildende Schule, 
der die Landesberufsschule ange-
gliedert ist 

b) Landesberufsschule (LBS) 

a) Von der öffentlichen berufsbildenden 
Schule abweichender Träger der LBS 

b) Wahrnehmung der Aufgaben des 
Schulträgers 

c) ggf. eigene Anschrift der LBS 

14 Fachangestellter für Arbeitsmarkt-
dienstleistungen/ 
Fachangestellte für Arbeitsmarkt-
dienstleistungen 

ab 1. Jahr a) Theodor-Litt-Schule, Neumünster 

b) LBS für Sozialversicherungsfachange-
stellte und Fachangestellte für Arbeits-
marktdienstleistungen 

15 Fachangestellter für Bäderbetriebe/
Fachangestellte für Bäderbetriebe 

ab 1. Jahr a) Walther-Lehmkuhl-Schule, 
 Neumünster 

b) LBS für Fachangestellte für  
Bäderbetriebe 

c) LBS für Fachangestellte für Bäder- 
 betriebe 
 Hansaring 177 
 24534 Neumünster 

 Tel.: 04321/202634 
 Fax: 04321/202634 

16 Fachkraft Agrarservice ab 1. Jahr a) Berufsbildungszentrum am  
 Nord-Ostsee-Kanal, Rendsburg 

b) LBS für Fachkräfte Agrarservice 

c) LBS für Fachkräfte Agrarservice 
Am Kamp 13 
24768 Rendsburg 

 Tel.: 04331/840694 
 Fax: 04331/840695 

17 Fachkraft für Abwassertechnik ab 1. Jahr a) Walther-Lehmkuhl-Schule, 
 Neumünster 

b) LBS für umwelttechnische Berufe 

18 Fachkraft für Kreislauf- und Abfall-
wirtschaft 

ab 1. Jahr a) Walther-Lehmkuhl-Schule, 
 Neumünster 

a) LBS für umwelttechnische Berufe 

5 

Lfd.

Nr. 

Ausbildungsberuf Ausbildungs-
jahr, ab dem in 

der LBS be-
schult wird 

a) Öffentliche berufsbildende Schule, 
der die Landesberufsschule ange-
gliedert ist 

b) Landesberufsschule (LBS) 

a) Von der öffentlichen berufsbildenden 
Schule abweichender Träger der LBS 

b) Wahrnehmung der Aufgaben des 
Schulträgers 

c) ggf. eigene Anschrift der LBS 

19 Fachkraft für Möbel-, Küchen- und 
Umzugsservice 

ab 1. Jahr a) Meinert-Johannsen-Schule, 
 Elmshorn 

b) LBS für Fachkräfte für Möbel-, Küchen- 
 und Umzugsservice 

20 Fachkraft für Lebensmitteltechnik 

einschließlich Maschinen- und An-
lagenführer/Maschinen- und Anla-
genführer im Schwerpunkt Lebens-
mitteltechnik 

ab 1. Jahr a) Walther-Lehmkuhl-Schule, 
 Neumünster 

b) LBS für Fachkräfte für 
Lebensmitteltechnik

c) LBS für Fachkräfte für 
Lebensmitteltechnik 
Wasbeker Straße 374 
24537 Neumünster 

 Tel.: 04321/492700 
Fax: 04321/60199 

21 Fachkraft für Schutz und Sicherheit ab 1. Jahr a) BBZ Bad Segeberg 

b) LBS für Fachkräfte für Schutz und  
Sicherheit 

22 Fachkraft für Wasserversorgungs-
technik 

ab 1. Jahr a) Walther-Lehmkuhl-Schule, 
 Neumünster 

b) LBS für umwelttechnische Berufe 

23 Fachverkäufer/Fachverkäuferin im 
Lebensmittelhandwerk, Schwer-
punkt Konditorei 

ab 1. Jahr a) Gewerbeschule - Nahrung und  
 Gastronomie -, Lübeck 

b) LBS für das Konditoreigewerbe 
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6 

Lfd.

Nr. 

Ausbildungsberuf Ausbildungs-
jahr, ab dem in 

der LBS be-
schult wird 

a) Öffentliche berufsbildende Schule, 
der die Landesberufsschule ange-
gliedert ist 

b) Landesberufsschule (LBS) 

a) Von der öffentlichen berufsbildenden 
Schule abweichender Träger der LBS 

b) Wahrnehmung der Aufgaben des 
Schulträgers 

c) ggf. eigene Anschrift der LBS 

24 Fahrzeuglackierer/ 
Fahrzeuglackiererin 

ab 1. Jahr a) RBZ Soziales, Ernährung und Bau, Kiel
Standort Gellertstraße 18 B 

b) LBS für Fahrzeuglackierer 

25 Fischwirt/ 
Fischwirtin 

ab 1. Jahr a) Berufsbildungszentrum am  
 Nord-Ostsee-Kanal, Rendsburg 

b) LBS für Fischwirte 

c) LBS für Fischwirte 
Am Kamp 13 
24768 Rendsburg 

 Tel.: 04331/840694 
 Fax: 04331/840695 

26 Fliesen-, Platten- und Mosaikleger/ 
Fliesen-, Platten- und Mosaiklegerin

einschließlich Ausbaufacharbei-
ter/Ausbaufacharbeiterin im 
Schwerpunkt Fliesen-, Platten- und 
Mosaikarbeiten 

ab 2. Jahr a) Walther-Lehmkuhl-Schule, 
 Neumünster 

b) LBS für Fliesen-, Platten- und  
Mosaikleger 

c) LBS für Fliesen-, Platten- und Mosaikle-
ger 
Wasbeker Str. 351 
24537 Neumünster 

Tel.: 04321/608817 
Fax: 04321/25092-99 

27 Forstwirt/ 
Forstwirtin 

ab 1. Jahr a) Berufsbildungszentrum Bad Segeberg 

b) Lehranstalt für Forstwirtschaft 

b) Landwirtschaftskammer Schleswig-
Holstein 

c) Lehranstalt für Forstwirtschaft (LBS) 
Hamburger Str. 115 
23795 Bad Segeberg 

 Tel.: 04551/959825 
Fax: 04551/959840 

7 

Lfd.

Nr. 

Ausbildungsberuf Ausbildungs-
jahr, ab dem in 

der LBS be-
schult wird 

a) Öffentliche berufsbildende Schule, 
der die Landesberufsschule ange-
gliedert ist 

b) Landesberufsschule (LBS) 

a) Von der öffentlichen berufsbildenden 
Schule abweichender Träger der LBS 

b) Wahrnehmung der Aufgaben des 
Schulträgers 

c) ggf. eigene Anschrift der LBS 

28 Fotograf/ 
Fotografin 

ab 1. Jahr a) RBZ Wirtschaft, Kiel 

b) LBS Photo + Medien 

b) Schulverein Photo + Medienforum e. V. 

c) LBS Photo + Medien 
Feldstr. 9 – 11 
24105 Kiel 

 Tel.: 0431/5797023/24 
Fax: 0431/5797025 

29 Fotolaborant/ 
Fotolaborantin 

ab 1. Jahr a) RBZ Wirtschaft, Kiel 

b) LBS Photo + Medien 

siehe lfd. Nr. 28 

30 Fotomedienfachmann/ 
Fotomedienfachfrau 

ab 2. Jahr a) RBZ Wirtschaft, Kiel 

b) LBS Photo + Medien 

siehe lfd. Nr. 28 

31 Fotomedienlaborant/ 
Fotomedienlaborantin 

ab 1. Jahr a) RBZ Wirtschaft, Kiel 

b) LBS Photo + Medien 

siehe lfd. Nr. 28 

32 Gebäudereiniger/ 
Gebäudereinigerin 

ab 1. Jahr a) RBZ Soziales, Ernährung und Bau, Kiel
Standort Gellertstraße 18 B 

b) LBS für Gebäudereiniger 

33 Gestalter für visuelles Marketing/ 
Gestalterin für visuelles Marketing 

ab 1. Jahr a) RBZ Soziales, Ernährung und Bau, Kiel
Standort Gellertstraße 18 B 

b) LBS für Gestalter für visuelles Marketing
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8 

Lfd.

Nr. 

Ausbildungsberuf Ausbildungs-
jahr, ab dem in 

der LBS be-
schult wird 

a) Öffentliche berufsbildende Schule, 
der die Landesberufsschule ange-
gliedert ist 

b) Landesberufsschule (LBS) 

a) Von der öffentlichen berufsbildenden 
Schule abweichender Träger der LBS 

b) Wahrnehmung der Aufgaben des 
Schulträgers 

c) ggf. eigene Anschrift der LBS 

34 Gießereimechaniker/ 
Gießereimechanikerin 

ab 1. Jahr a) RBZ Technik, Kiel 

b) LBS für Gießereimechaniker 

35 Glaser/ 
Glaserin 

ab 1. Jahr a) Berufsschule der 
Handwerkskammer Lübeck, Lübeck 

b) LBS für Glaser

Besonderheit: 

Handwerkskammer Lübeck ist Träger der 
Berufsschule und der LBS 

36 Hörgeräteakustiker/ 
Hörgeräteakustikerin 

ab 1. Jahr a) Berufsschule der 
 Handwerkskammer Lübeck, Lübeck 

b) LBS für Hörgeräteakustiker 

Besonderheit: 

Handwerkskammer Lübeck ist Träger der 
Berufsschule und der LBS 

c) LBS für Hörgeräteakustiker 
 Bessemerstraße 3 
 23562 Lübeck 
 Tel.: 0451/5029100 
 Fax: 0451/5029107 

37 Holzmechaniker/ 
Holzmechanikerin 

ab 1. Jahr a) Berufsbildungszentrum am  
 Nord-Ostsee-Kanal, Rendsburg 

b) LBS für Holzmechaniker 

38 Immobilienkaufmann/ 
Immobilienkauffrau 

ab 1. Jahr a) Berufliche Schule, Eutin 

b) LBS für Immobilienkaufleute 

c) LBS für Immobilienkaufleute 
 Luisenstraße 4 – 6 
 23714 Bad Malente 

 Tel.: 04523/99180 
 Fax: 04523/991830 

9 

Lfd.

Nr. 

Ausbildungsberuf Ausbildungs-
jahr, ab dem in 

der LBS be-
schult wird 

a) Öffentliche berufsbildende Schule, 
der die Landesberufsschule ange-
gliedert ist 

b) Landesberufsschule (LBS) 

a) Von der öffentlichen berufsbildenden 
Schule abweichender Träger der LBS 

b) Wahrnehmung der Aufgaben des 
Schulträgers 

c) ggf. eigene Anschrift der LBS 

39 Informationselektroniker/ 
Informationselektronikerin 

ab 1. Jahr a) Berufsbildungszentrum am  
 Nord-Ostsee-Kanal, Rendsburg 

b) LBS für Informationselektroniker 

b) Trägerverband der Landesberufsschulen 
Rendsburg 

c) LBS für Informationselektroniker 
Kieler Straße 35 
24768 Rendsburg 

 Tel.: 04331/70812-0 
 Fax: 04331/70812-12 

40 Justizfachangestellter/ 
Justizfachangestellte 

ab 1. Jahr a) BBZ Schleswig 

b) LBS für Justizfachangestellte 

41 Kanalbauer/ 
Kanalbauerin 

einschließlich Tiefbaufacharbei-
ter/Tiefbaufacharbeiterin im 
Schwerpunkt Kanalbauarbeiten 

Duales Studium Bau (StudiLe) 

ab 2. Jahr 

ab 1. Jahr 

a) Berufsbildungszentrum am  
 Nord-Ostsee-Kanal, Rendsburg 

b) LBS für Straßenbauer, Straßenwärter 
und Kanalbauer 

b) Trägerverband der Landesberufsschulen 
Rendsburg 
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Lfd.

Nr. 

Ausbildungsberuf Ausbildungs-
jahr, ab dem in 

der LBS be-
schult wird 

a) Öffentliche berufsbildende Schule, 
der die Landesberufsschule ange-
gliedert ist 

b) Landesberufsschule (LBS) 

a) Von der öffentlichen berufsbildenden 
Schule abweichender Träger der LBS 

b) Wahrnehmung der Aufgaben des 
Schulträgers 

c) ggf. eigene Anschrift der LBS 

42 Karosserie- und Fahrzeugbau-
mechaniker/ 
Karosserie- und Fahrzeugbau-
mechanikerin 

ab 1. Jahr a) Berufsbildungszentrum am  
 Nord-Ostsee-Kanal, Rendsburg 

b) LBS für Karosserie- und Fahrzeugbau-
mechaniker 

b) Trägerverband der Landesberufsschulen 
Rendsburg 

c) LBS für Karosserie- und Fahrzeugbau-
mechaniker 
Kieler Straße 35 
24768 Rendsburg 

 Tel.: 04331/70812-0 
 Fax: 04331/70812-12 

43 Kaufmann für Marketing-
kommunikation/ 
Kauffrau für Marketing-
kommunikation 

ab 1. Jahr a) Berufsbildungszentrum Rendsburg-
 Eckernförde, RBZ I,  
 Standort Eckernförde 

b) LBS für Kaufleute für Marketing-
kommunikation 

44 Kaufmann für Tourismus und Frei-
zeit/ 
Kauffrau für Tourismus und Freizeit 

ab 1. Jahr a) Berufliche Schule, Eutin 

b) LBS für Kaufleute für Tourismus und 
Freizeit 

c) LBS für Kaufleute für Tourismus und  
 Freizeit 
 Luisenstraße 4 – 6 
 23714 Bad Malente 

 Tel.: 04523/99180 
 Fax: 04523/991830 

45 Kaufmann im Gesundheitswesen/ 
Kauffrau im Gesundheitswesen 

ab 1. Jahr a) Berufliche Schule, Eutin 

b) LBS für Kaufleute im Gesundheits-
 wesen 

11 

Lfd.

Nr. 

Ausbildungsberuf Ausbildungs-
jahr, ab dem in 

der LBS be-
schult wird 

a) Öffentliche berufsbildende Schule, 
der die Landesberufsschule ange-
gliedert ist 

b) Landesberufsschule (LBS) 

a) Von der öffentlichen berufsbildenden 
Schule abweichender Träger der LBS 

b) Wahrnehmung der Aufgaben des 
Schulträgers 

c) ggf. eigene Anschrift der LBS 

46 Keramiker/ 
Keramikerin 

ab 1. Jahr a) BBZ Dithmarschen 

b) LBS für Keramiker 

c) LBS für Keramiker 
 Waldschlößchenstr. 48 – 52 
 25746 Heide 

 Tel. und Fax über BBZ Dithmarschen, 
 Meldorf 

47 Konditor/ 
Konditorin 

ab 1. Jahr a) Gewerbeschule - Nahrung und 
 Gastronomie -, Lübeck 

b) LBS für das Konditoreigewerbe 

48 Kraftfahrzeugmechatroniker/ 
Kraftfahrzeugmechatronikerin, 
Schwerpunkt Kommunikations-
technik 

ab 1. Jahr a) Berufsschule der 
 Handwerkskammer Lübeck, Lübeck 

b) LBS für Kraftfahrzeugmechatroniker, 
Schwerpunkt Kommunikationstechnik 

Besonderheit: 

Handwerkskammer Lübeck ist Träger der 
Berufsschule und der LBS 

49 Kürschner/ 
Kürschnerin 

ab 1. Jahr a) rbz steinburg 

b) LBS für das Kürschnerhandwerk 

a) Landesinnungsverband des Raumaus-
statter- und Sattler-Handwerks 

c) LBS für das Kürschnerhandwerk 
Am Markt 1 – 5 
25548 Kellinghusen 

 Tel.: 04822/378860 
 Fax: 04822/378861 
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Lfd.

Nr. 

Ausbildungsberuf Ausbildungs-
jahr, ab dem in 

der LBS be-
schult wird 

a) Öffentliche berufsbildende Schule, 
der die Landesberufsschule ange-
gliedert ist 

b) Landesberufsschule (LBS) 

a) Von der öffentlichen berufsbildenden 
Schule abweichender Träger der LBS 

b) Wahrnehmung der Aufgaben des 
Schulträgers 

c) ggf. eigene Anschrift der LBS 

50 Maßschneider/ 
Maßschneiderin 

ab 1. Jahr a) rbz steinburg 

b) LBS für das Bekleidungsgewerbe 

a) Landesinnungsverband des Raumaus-
statter- und Sattler-Handwerks 

c) LBS für das Bekleidungsgewerbe 
Am Markt 1 – 5 
25548 Kellinghusen 

 Tel.: 04822/378860 
 Fax: 04822/378861 

51 Mechaniker/ 
Mechanikerin für Karosserie-
instandhaltungstechnik 

ab 1. Jahr a) Berufsbildungszentrum am  
 Nord-Ostsee-Kanal, Rendsburg 

b) LBS für Mechaniker für Karosserie-
instandhaltungstechnik 

b) Trägerverband der Landesberufsschulen 
Rendsburg 

c) LBS für Mechaniker für Karosserie-
instandhaltungstechnik 
Kieler Straße 35 
24768 Rendsburg 

 Tel.: 04331/70812-0 
Fax: 04331/70812-12 

52 Mechatroniker für Kältetechnik/ 
Mechatronikerin für Kältetechnik 

ab 1. Jahr a) Berufsbildungszentrum am  
 Nord-Ostsee-Kanal, Rendsburg 

b) LBS für Mechatroniker für Kältetechnik  

b) Trägerverband der Landesberufsschulen 
Rendsburg 

13 

Lfd.

Nr. 

Ausbildungsberuf Ausbildungs-
jahr, ab dem in 

der LBS be-
schult wird 

a) Öffentliche berufsbildende Schule, 
der die Landesberufsschule ange-
gliedert ist 

b) Landesberufsschule (LBS) 

a) Von der öffentlichen berufsbildenden 
Schule abweichender Träger der LBS 

b) Wahrnehmung der Aufgaben des 
Schulträgers 

c) ggf. eigene Anschrift der LBS 

53 Mediengestalter Digital und Print / 
Mediengestalterin Digital und Print 

a) Walther-Lehmkuhl-Schule, 
 Neumünster 

b) LBS für Medien und Drucktechnik 

c) LBS für Medien und Drucktechnik 
 Roonstr. 98 
 24537 Neumünster 

 Tel.: 04321/25092-0/80 
 Fax: 04321/2509280 

54 Mediengestalter Flexografie/ 
Mediengestalterin Flexografie 

ab 1. Jahr a) Walther-Lehmkuhl-Schule, 
 Neumünster 

b) LBS für Medien und Drucktechnik 

c) LBS für Medien und Drucktechnik 
 Roonstr. 98 
 24537 Neumünster 

 Tel.: 04321/25092-0/80 
 Fax: 04321/2509280 

55 Medienkaufmann Digital und Print/ 
Medienkauffrau Digital und Print 

ab 1. Jahr a) RBZ Wirtschaft,  
 Standort Gellertstraße 18 D, Kiel 

b) LBS für Medienkaufleute Digital und 
Print 

56 Medientechnologe Druckverarbei-
tung/ 
Medientechnologin Druckverarbei-
tung 

a) Walther-Lehmkuhl-Schule, 
 Neumünster 

b) LBS für Medien und Drucktechnik 

c) LBS für Medien und Drucktechnik 
 Roonstr. 98 
 24537 Neumünster 

 Tel.: 04321/25092-0/80 
 Fax: 04321/2509280 

57 Medientechnologe Druck / 
Medientechnologin Druck 

ab 1. Jahr wie lfd. Nr. 56 wie lfd. Nr. 56 
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Lfd.

Nr. 

Ausbildungsberuf Ausbildungs-
jahr, ab dem in 

der LBS be-
schult wird 

a) Öffentliche berufsbildende Schule, 
der die Landesberufsschule ange-
gliedert ist 

b) Landesberufsschule (LBS) 

a) Von der öffentlichen berufsbildenden 
Schule abweichender Träger der LBS 

b) Wahrnehmung der Aufgaben des 
Schulträgers 

c) ggf. eigene Anschrift der LBS 

58 Medientechnologe Siebdruck / 
Medientechnologin Siebdruck 

ab 1. Jahr wie lfd. Nr. 56 wie lfd. Nr. 56 

59 Metallbauer/ 
Metallbauerin, 
Fachrichtung Metallgestaltung 

ab 1. Jahr a) Berufsbildungszentrum Rendsburg-
 Eckernförde, RBZ I,  
 Standort Eckernförde 

b) LBS für Metallbauer, Fachrichtung Me-
tallgestaltung 

60 Milchtechnologe/ 
Milchtechnologin 

einschließlich Maschinen- und An-
lagenführer/Maschinen- und Anla-
genführer im Schwerpunkt Lebens-
mitteltechnik 

ab 1. Jahr a) Berufliche Schule, Eutin 

b) LBS für Milchtechnologen 

a) Landwirtschaftskammer 
Schleswig-Holstein 

c) LBS für Milchtechnologen 
Luisenstraße 4 – 6 
23714 Bad Malente 

 Tel.: 04523/99180 
 Fax: 04523/991830 

61 Milchwirtschaftlicher Laborant/ 
Milchwirtschaftliche Laborantin 

ab 1. Jahr a) Berufliche Schule, Eutin 

b) LBS für Milchwirtschaftliche Laboranten 

a) Landwirtschaftskammer 
 Schleswig-Holstein 

c) LBS für Milchwirtschaftliche 
 Laboranten 
 Luisenstraße 4 – 6 
 23714 Bad Malente 

 Tel.: 04523/99180 
 Fax: 04523/991830 

15 

Lfd.

Nr. 

Ausbildungsberuf Ausbildungs-
jahr, ab dem in 

der LBS be-
schult wird 

a) Öffentliche berufsbildende Schule, 
der die Landesberufsschule ange-
gliedert ist 

b) Landesberufsschule (LBS) 

a) Von der öffentlichen berufsbildenden 
Schule abweichender Träger der LBS 

b) Wahrnehmung der Aufgaben des 
Schulträgers 

c) ggf. eigene Anschrift der LBS 

62 Modist/ 
Modistin 

ab 1. Jahr a) rbz steinburg 

b) LBS für das Bekleidungsgewerbe 

a) Landesinnungsverband des Raumaus-
statter- und Sattler-Handwerks 

c) LBS für das Bekleidungsgewerbe 
Am Markt 1 – 5 
25548 Kellinghusen 

 Tel.: 04822/378860 
 Fax: 04822/378861 

63 Modenäher/ 
Modenäherin 

ab 1. Jahr a) rbz steinburg 

b) LBS für das Bekleidungsgewerbe 

siehe lfd. Nr. 62 

64 Modeschneider/ 
Modeschneiderin 

ab 1. Jahr a) rbz steinburg 

b) LBS für das Bekleidungsgewerbe 

siehe lfd. Nr. 62 

65 Molkereifachmann/ 
Molkereifachfrau 

(auslaufend) 

ab 1. Jahr a) Berufliche Schule, Eutin 

b) LBS für Molkereifachleute 

a) Landwirtschaftskammer 
Schleswig-Holstein 

c) LBS für Molkereifachleute 
Luisenstraße 4 – 6 
23714 Bad Malente 

 Tel.: 04523/99180 
 Fax: 04523/991830 
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Lfd.

Nr. 

Ausbildungsberuf Ausbildungs-
jahr, ab dem in 

der LBS be-
schult wird 

a) Öffentliche berufsbildende Schule, 
der die Landesberufsschule ange-
gliedert ist 

b) Landesberufsschule (LBS) 

a) Von der öffentlichen berufsbildenden 
Schule abweichender Träger der LBS 

b) Wahrnehmung der Aufgaben des 
Schulträgers 

c) ggf. eigene Anschrift der LBS 

66 Operationstechnischer Angestellter/
Operationstechnische Angestellte 

ab 1. Jahr a) BBZ Dithmarschen 
Standort Heide 

b) LBS für Operationstechnische Ange-
 stellte 

67 Orthopädieschuhmacher/ 
Orthopädieschuhmacherin 

ab 1. Jahr a) Berufsschule der 
 Handwerkskammer Lübeck, Lübeck 

b) LBS für Schuhmacher und 
 Orthopädieschuhmacher 

Besonderheit: 

Handwerkskammer Lübeck ist Träger der 
Berufsschule und der LBS 

68 Packmitteltechnologe/ 
Packmitteltechnologin 

einschließlich Maschinen- und An-
lagenführer/Maschinen- und Anla-
genführer im Schwerpunkt Druck-
weiter- und Papierverarbeitung 

ab 1. Jahr a) Meinert-Johannsen-Schule, 
 Elmshorn 

b) LBS für Packmitteltechnologen 

69 Pferdewirt/ 
Pferdewirtin 

ab 1. Jahr a) Berufsbildungszentrum Plön 

b) LBS für Pferdewirte 

c) LBS für Pferdewirte 

 Lehr- und Versuchsanstalt für Landwirt-
schaft 
Futterkamp  
24327 Blekendorf 

 Tel.: 04381/900936 
Fax: 04381/90098 

17 

Lfd.

Nr. 

Ausbildungsberuf Ausbildungs-
jahr, ab dem in 

der LBS be-
schult wird 

a) Öffentliche berufsbildende Schule, 
der die Landesberufsschule ange-
gliedert ist 

b) Landesberufsschule (LBS) 

a) Von der öffentlichen berufsbildenden 
Schule abweichender Träger der LBS 

b) Wahrnehmung der Aufgaben des 
Schulträgers 

c) ggf. eigene Anschrift der LBS 

70 Polsterer/ 
Polsterin 

ab 1. Jahr a) rbz steinburg 

b) LBS für das Raumausstatter- und Satt-
lerhandwerk 

a) Landesinnungsverband des Raumaus-
statter- und Sattler-Handwerks 

c) LBS für das Raumausstatter- und Satt-
lerhandwerk 
Am Markt 1 – 5 
25548 Kellinghusen 

 Tel.: 04822/378860 
 Fax: 04822/378861 

71 Polster- und Dekorationsnäher/ 
Polster- und Dekorationsnäherin 

ab 1. Jahr a) rbz steinburg 

b) LBS für das Raumausstatter- und Satt-
lerhandwerk 

siehe lfd. Nr. 70 

72 Raumausstatter/ 
Raumausstatterin 

ab 1. Jahr a) rbz steinburg 

b) LBS für das Raumausstatter- und Satt-
lerhandwerk 

siehe lfd. Nr. 70 

73 Reiseverkehrskaufmann/ 
Reiseverkehrskauffrau 

(auslaufend) 

ab 1. Jahr a) Berufliche Schule, Eutin 

b) LBS für Reiseverkehrskaufleute 

c) LBS für Reiseverkehrskaufleute 
 Luisenstraße 4 – 6 
 23714 Bad Malente 

 Tel.: 04523/99180 
 Fax: 04523/991830 
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Lfd.

Nr. 

Ausbildungsberuf Ausbildungs-
jahr, ab dem in 

der LBS be-
schult wird 

a) Öffentliche berufsbildende Schule, 
der die Landesberufsschule ange-
gliedert ist 

b) Landesberufsschule (LBS) 

a) Von der öffentlichen berufsbildenden 
Schule abweichender Träger der LBS 

b) Wahrnehmung der Aufgaben des 
Schulträgers 

c) ggf. eigene Anschrift der LBS 

74 Sattler/ 
Sattlerin 

ab 1. Jahr a) rbz steinburg 

b) LBS für das Raumausstatter- und Satt-
lerhandwerk 

a) Landesinnungsverband des Raumaus-
statter- und Sattler-Handwerks 

c) LBS für das Raumausstatter- und Satt-
lerhandwerk 
Am Markt 1 – 5 
25548 Kellinghusen 

 Tel.: 04822/378860 
 Fax: 04822/378861 

75 Schifffahrtskaufmann/ 
Schifffahrtskauffrau 

ab 1. Jahr a) RBZ Wirtschaft, Kiel 
 Standort Gellertstraße 18 D 

b) LBS für Schifffahrtskaufleute 

76 Schilder- und Lichtreklameherstel-
ler/ 
Schilder- und Lichtreklameherstelle-
rin 

ab 1. Jahr a) RBZ Soziales, Ernährung und Bau, Kiel
Standort Gellertstraße 18 B 

b) LBS für Schilder- und Lichtreklameher-
steller 

77 Schornsteinfeger/ 
Schornsteinfegerin 

ab 1. Jahr a) BBZ Dithmarschen 

b) LBS für Schornsteinfeger 

19 

Lfd.

Nr. 

Ausbildungsberuf Ausbildungs-
jahr, ab dem in 

der LBS be-
schult wird 

a) Öffentliche berufsbildende Schule, 
der die Landesberufsschule ange-
gliedert ist 

b) Landesberufsschule (LBS) 

a) Von der öffentlichen berufsbildenden 
Schule abweichender Träger der LBS 

b) Wahrnehmung der Aufgaben des 
Schulträgers 

c) ggf. eigene Anschrift der LBS 

78 Schuhmacher/ 
Schuhmacherin 

ab 1. Jahr a) Berufsschule der 
 Handwerkskammer Lübeck, Lübeck 

b) LBS für Schuhmacher und 
 Orthopädieschuhmacher 

Besonderheit: 

Handwerkskammer Lübeck ist Träger der 
Berufsschule und der LBS 

79 Segelmacher/ 
Segelmacherin 

ab 1. Jahr a) Berufsschule der 
 Handwerkskammer Lübeck, Lübeck 

b) LBS für Segelmacher 

Besonderheit: 

Handwerkskammer Lübeck ist Träger der 
Berufsschule und der LBS 

80 Servicekraft für Schutz und Sicher-
heit 

ab 1. Jahr a) BBZ Bad Segeberg 

b) LBS für Fachkräfte für Schutz und  
Sicherheit 

81 Siebdrucker/ 
Siebdruckerin 

(auslaufend) 

ab 1. Jahr a) Walther-Lehmkuhl-Schule, 
 Neumünster 

b) LBS für Medien und Drucktechnik 

c) LBS für Medien und Drucktechnik 
 Roonstr. 98 
 24537 Neumünster 

 Tel.: 04321/25092-0/80 
 Fax: 04321/2509280 

82 Sozialversicherungsfachangestellter 
(Ersatzkassen)/ 
Sozialversicherungsfachangestellte 
(Ersatzkassen) 

ab 1. Jahr a) Theodor-Litt-Schule, Neumünster 

b) LBS für Sozialversicherungsfachange-
stellte und Fachangestellte für Arbeits-
marktdienstleistungen 
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Lfd.

Nr. 

Ausbildungsberuf Ausbildungs-
jahr, ab dem in 

der LBS be-
schult wird 

a) Öffentliche berufsbildende Schule, 
der die Landesberufsschule ange-
gliedert ist 

b) Landesberufsschule (LBS) 

a) Von der öffentlichen berufsbildenden 
Schule abweichender Träger der LBS 

b) Wahrnehmung der Aufgaben des 
Schulträgers 

c) ggf. eigene Anschrift der LBS 

83 Sozialversicherungsfachange-
stellter (gesetzliche Kranken-
versicherung)/ 
Sozialversicherungsfachange-
stellte (gesetzliche Kranken-
versicherung)  

ab 1. Jahr a) BBZ Bad Segeberg 

b) LBS für Sozialversicherungsfachange-
stellte (gesetzliche Krankenversiche-
rung) 

a) AOK Nordwest 

c) LBS für Sozialversicherungsfachange-
stellte (gesetzliche Krankenversicherung)
Gildeweg 36 
23812 Wahlstedt 

 Tel.: 04554/90720 
Fax: 04554/907248 

84 Straßenbauer/ 
Straßenbauerin 

einschließlich Tiefbaufacharbei-
ter/Tiefbaufacharbeiterin im 
Schwerpunkt Straßenbauarbeiten 

Duales Studium Bau (StudiLe) 

ab 2. Jahr 

ab 1. Jahr 

a) Berufsbildungszentrum am  
 Nord-Ostsee-Kanal, Rendsburg 

b) LBS für Straßenbauer, Straßen- 
 wärter und Kanalbauer 

b) Trägerverband der Landesberufsschulen 
Rendsburg 

85 Straßenwärter/ 
Straßenwärterin 

ab 1. Jahr a) Berufsbildungszentrum am  
 Nord-Ostsee-Kanal, Rendsburg 

b) LBS für Straßenbauer, Straßen- 
 wärter und Kanalbauer 

b) Trägerverband der Landesberufsschulen 
Rendsburg 

86 Systeminformatiker/ 
Systeminformatikerin 

ab 2. Jahr a) RBZ Technik, Kiel 

b) LBS für Systeminformatiker 

21 

Lfd.

Nr. 

Ausbildungsberuf Ausbildungs-
jahr, ab dem in 

der LBS be-
schult wird 

a) Öffentliche berufsbildende Schule, 
der die Landesberufsschule ange-
gliedert ist 

b) Landesberufsschule (LBS) 

a) Von der öffentlichen berufsbildenden 
Schule abweichender Träger der LBS 

b) Wahrnehmung der Aufgaben des 
Schulträgers 

c) ggf. eigene Anschrift der LBS 

87 Textilreiniger/ 
Textilreinigerin 

ab 1. Jahr a) Theodor-Litt-Schule, Neumünster 

b) LBS für Textilreiniger 

88 Tiermedizinischer Fachangestellter/
Tiermedizinische Fachangestellte 

ab 2. Jahr a) Elly-Heuss-Knapp-Schule, 
 Neumünster 

b) LBS für Tiermedizinische Fach-
angestellte 

c) LBS für Tiermedizinische Fachangestellte
Bachstraße 32 
24534 Neumünster 

 Tel.: 04321/9159314 
Fax: 04321/9159320 

89 Tierpfleger/ 
Tierpflegerin 

ab 1. Jahr a) Elly-Heuss-Knapp-Schule, 
 Neumünster 

b) LBS für Tierpfleger 

c)  LBS für Tierpfleger 
Bachstraße 32 
24534 Neumünster 

 Tel.: 04321/9159314 
 Fax: 04321/9159320 

90 Tourismuskaufmann (Kaufmann für 
Privat- und Geschäftsreisen)/ 
Tourismuskauffrau (Kauffrau für 
Privat- und Geschäftsreisen) 

ab 1. Jahr a) Berufliche Schule, Eutin 

b) LBS für Tourismuskaufleute 

c) LBS für Tourismuskaufleute 
 Luisenstraße 4 – 6 
 23714 Bad Malente 

 Tel.: 04523/99180 
 Fax: 04523/991830 

91 Triale Ausbildungsgänge für Bank-
kaufleute und Steuerfachangestellte

ab 1. Jahr a) BBZ Dithmarschen,  
Standort Heide 

b) LBS für Triale Ausbildungsgänge für 
Bankkaufleute und Steuerfachangestell-
te 
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Lfd.

Nr. 

Ausbildungsberuf Ausbildungs-
jahr, ab dem in 

der LBS be-
schult wird 

a) Öffentliche berufsbildende Schule, 
der die Landesberufsschule ange-
gliedert ist 

b) Landesberufsschule (LBS) 

a) Von der öffentlichen berufsbildenden 
Schule abweichender Träger der LBS 

b) Wahrnehmung der Aufgaben des 
Schulträgers 

c) ggf. eigene Anschrift der LBS 

92 Veranstaltungskaufmann/ 
Veranstaltungskauffrau 

ab 1. Jahr a) Hanse-Schule, Lübeck 

b) LBS für Veranstaltungskaufleute 

93 Vermessungstechniker/ 
Vermessungstechnikerin 

ab 1. Jahr a) RBZ Soziales, Ernährung und Bau, Kiel 
Standort Gellertstraße 18 B 

b) LBS für Vermessungstechniker 

94 Verpackungsmittelmechaniker/ 
Verpackungsmittelmechanikerin 

einschließlich Maschinen- und An-
lagenführer/Maschinen- und Anla-
genführer im Schwerpunkt Druck-
weiter- und Papierverarbeitung 

(auslaufend) 

ab 1. Jahr a) Meinert-Johannsen-Schule, 
 Elmshorn 

b) LBS für Verpackungsmittel- 
 mechaniker 

95 Verwaltungsfachangestellter/ 
Verwaltungsfachangestellte, 
Fachrichtung Bundesverwaltung 

ab 1. Jahr a) RBZ Wirtschaft, Kiel 

b) LBS für Verwaltungsfachangestellte, 
 Fachrichtung Bundesverwaltung 

23 

Lfd.

Nr. 

Ausbildungsberuf Ausbildungs-
jahr, ab dem in 

der LBS be-
schult wird 

a) Öffentliche berufsbildende Schule, 
der die Landesberufsschule ange-
gliedert ist 

b) Landesberufsschule (LBS) 

a) Von der öffentlichen berufsbildenden 
Schule abweichender Träger der LBS 

b) Wahrnehmung der Aufgaben des 
Schulträgers 

c) ggf. eigene Anschrift der LBS 

96 Werkzeugmechaniker/ 
Werkzeugmechanikerin 

einschließlich Maschinen- und An-
lagenführer/Maschinen- und Anla-
genführer im Schwerpunkt Metall-
technik/Kunststofftechnik 

ab 2. Jahr a) Emil-Possehl-Schule, Lübeck 

b) LBS für Werkzeugmechaniker 

97 Zahntechniker/ 
Zahntechnikerin 

ab 1. Jahr a) Walther-Lehmkuhl-Schule, 
 Neumünster 

b) LBS für Zahntechniker 

b) Zahntechniker-Innung Hamburg und 
Schleswig-Holstein KöR 

c) LBS für Zahntechniker 
Roonstr. 100 
24537 Neumünster 

 Tel.: 04321/65580 
Fax: 04321/699246 

24 

b) Ausbildungsregelungen der zuständigen Stellen nach § 66 Berufsbildungsgesetz und § 42m Handwerksordnung 

Lfd. 
Nr. 

Ausbildungsberuf Ausbildungsjahr, 
ab dem in der 
LBS beschult 

wird 

a) Öffentliche berufsbildende Schule, 
der die Landesberufsschule ange-
gliedert ist 

b) Landesberufsschule (LBS) 

a) Von der öffentlichen berufsbildenden 
Schule abweichender Träger der LBS 

b) Wahrnehmung der Aufgaben des 
Schulträgers 

c) ggf. eigene Anschrift der LBS 

01 Fahrzeugpfleger/ 
Fahrzeugpflegerin 

ab 1. Jahr a) Berufliche Schule, Oldenburg 

b)  LBS für Fahrzeugpfleger 

02 Werker in der Pferdewirtschaft/ 
Werkerin in der Pferdewirtschaft 

ab 1. Jahr a) Berufsbildungszentrum Plön 

b)  LBS für Werker in der Pferdewirtschaft c) LBS für Pferdewirte 

 Lehr- und Versuchsanstalt für Landwirt-
schaft 
Futterkamp  
24327 Blekendorf 

 Tel.: 04381/900936 
Fax: 04381/90098 
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Adressen der berufsbildenden Schulen und Regionalen Berufsbildungszentren 
in Schleswig-Holstein mit Landesberufsschulen in alphabetischer Reihenfolge 

BBZ = Regionales BerufsBildungsZentrum Dithmarschen, rechtsfähige Anstalt des 
öffentlichen Rechts, Friedrichshöfer Straße 31, 25704 Meldorf, 
Tel.: 04832 - 90 30, Fax: 04832 - 90 32 50 

Berufliche Schule des Kreises Ostholstein, Wilhelmstraße 6, 23701 Eutin, 
Tel.: 04521 - 7 99 50, Fax: 04521 - 79 95 55 

Berufliche Schule des Kreises Ostholstein, Kremsdorfer Weg 31, 23758 Oldenburg/H., 
Tel.: 04361 - 90 80, Fax: 04361 - 90 81 18 

Berufsbildungszentrum Bad Segeberg, Regionales Berufsbildungszentrum des Kreises 
Segeberg, rechtsfähige Anstalt des öffentlichen Rechts, Theodor-Storm-Straße 9-11, 23795 
Bad Segeberg, 
Tel.: 04551 - 9 63 1-0, Fax: 04551 - 96 31 59 

Berufsbildungszentrum am Nord-Ostsee-Kanal, Regionales Berufsbildungszentrum II des 
Kreises Rendsburg-Eckernförde, rechtsfähige Anstalt des öffentlichen Rechts, Herrenstraße 
30 - 32, 24768 Rendsburg, 
Tel.: 04331 - 43 40 80, Fax: 04331 - 2 62 39 

Berufsbildungszentrum Plön = Regionales Berufsbildungszentrum des Kreises Plön, 
rechtsfähige Anstalt öffentlichen Rechts, Heinrich-Rieper-Straße 3, 24306 Plön, 
Tel.: 04522 - 7 43 84, Fax: 04522 - 17 43 

Berufsbildungszentrum Rendsburg-Eckernförde, Regionales Berufsbildungszentrum I 
des Kreises Rendsburg-Eckernförde, rechtsfähige Anstalt des öffentlichen Rechts, Kieler 
Straße 30, 24768 Rendsburg, 
Tel.: 04331 - 45 95 99 0, Fax: 04331 - 45 95 99 61 

Berufsschule der Handwerkskammer Lübeck, Wiekstraße 5, 23570 Lübeck, 
Tel.: 04502 - 88 74 00, Fax: 04502 - 88 74 07 

Elly-Heuss-Knapp-Schule, Regionales Berufsbildungszentrum der Stadt Neumünster, 
rechtsfähige Anstalt des öffentlichen Rechts, Carlstraße 53, 24534 Neumünster, 
Tel.: 04321 - 2 51 21 0, Fax: 04321 - 2 51 21 49 

Emil-Possehl-Schule, Berufliche Schule der Hansestadt Lübeck, Georg-Kerschensteiner-
Straße 27, 23554 Lübeck, 
Tel.: 0451 - 1 22 89 00, Fax: 0451 - 1 22 89 19 

Gewerbeschule - Nahrung und Gastronomie -, Berufliche Schule der Hansestadt Lübeck, 
Parade 2, 23552 Lübeck, 
Tel.: 0451 - 1 22 89 64, Fax: 0451 - 1 22 89 66 

Hanse-Schule für Wirtschaft und Verwaltung, Berufliche Schule der Hansestadt Lübeck, 
Fischstraße 8 - 10, 23552 Lübeck,  
Tel.: 0451 - 1 22 88 87, Fax: 0451 - 1 22 88 92 

Meinert-Johannsen-Schule, Berufliche Schule des Kreises Pinneberg, Langelohe 4, 
25337 Elmshorn, 
Tel.: 04121 - 4 72 80, Fax: 04121 - 47 28 45 

rbz steinburg, Regionales Berufsbildungszentrum des Kreises Steinburg, rechtsfähige 
Anstalt öffentlichen Rechts, Juliengardeweg 9, 25524 Itzehoe, 
Tel.: 04821 - 68 331, Fax: 04821 - 68 35 5 

Regionales Berufsbildungszentrum (RBZ) Soziales, Ernährung und Bau der 
Landeshauptstadt Kiel, rechtsfähige Anstalt öffentlichen Rechts, Gellertstraße 18 B, 
24114 Kiel, 
Tel.: 0431 - 1 69 82 00, Fax: 0431 - 1 69 82 22 

Regionales Berufsbildungszentrum (RBZ) Technik der Landeshauptstadt Kiel, 
rechtsfähige Anstalt öffentlichen Rechts, Geschwister-Scholl-Straße 9, 23143 Kiel, 
Tel.: 0431 - 79 96 40, Fax: 0431 - 79 96 41 00 

Regionales Berufsbildungszentrum (RBZ) Wirtschaft der Landeshauptstadt Kiel, 
rechtsfähige Anstalt öffentlichen Rechts, Rankestraße 2, 24118 Kiel, 
Tel.: 0431 - 89 59 80, Fax: 0431 - 8 17 42 

Regionales Berufsbildungszentrum (RBZ) Flensburg - Eckener-Schule - rechtsfähige 
Anstalt des öffentlichen Rechts, Friesische Lücke 15, 24937 Flensburg, 
Tel.: 0461 - 85 25 31, Fax: 0461 - 85 21 43 

Theodor-Litt-Schule, Regionales Berufsbildungszentrum der Stadt Neumünster, 
rechtsfähige Anstalt des öffentlichen Rechts, Parkstraße 12 - 18, 24534 Neumünster, 
Tel.: 04321 - 26 533 11, Fax: 04321 - 26 533 99 

Walther-Lehmkuhl-Schule, Regionales Berufsbildungszentrum der Stadt Neumünster, 
rechtsfähige Anstalt des öffentlichen Rechts, Roonstraße 90, 24537 Neumünster, 
Tel.: 04321 - 2 50 92 0, Fax: 04321 - 2 50 92 99
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Adressen der Träger von Landesberufsschulen oder der mit der Wahrnehmung 
der Aufgaben eines Trägers beauftragten Institutionen in alphabetischer 

Reihenfolge ohne Kreise und kreisfreie Städte 

AOK Nordwest- Die Gesundheitskasse -, Bildungszentrum, Gildeweg 36, 23812 Wahlstedt 

Handwerkskammer Lübeck, Breite Straße 10 - 12, 23552 Lübeck 

Landesinnungsverband des Dachdeckerhandwerks Schleswig-Holstein, 
Holzkoppelweg 5, 24118 Kiel 

Landesinnungsverband der Elektro- und Informationstechnik Schleswig-Holstein, 
Kieler Straße 35a, 24768 Rendsburg 

Landesinnungsverband des Raumausstatter- und Sattler-Handwerks Schleswig-
Holstein, Am Markt 1 - 5, 25548 Kellinghusen 

Landwirtschaftskammer Schleswig-Holstein, Am Kamp 15-17, 24768 Rendsburg 

Schulverein für die Landesberufsschule Photo + Medien, Feldstraße 9 - 11, 24105 Kiel 

Trägerverband der Landesberufsschulen Rendsburg, Kieler Straße 35, 24768 
Rendsburg 

Zahntechniker-Innung Hamburg und Schleswig-Holstein, KöR, Wasbeker Straße 351, 
24537 Neumünster 

rbz steinburg, Regionales Berufsbildungszentrum des Kreises Steinburg, rechtsfähige 
Anstalt öffentlichen Rechts, Juliengardeweg 9, 25524 Itzehoe, 
Tel.: 04821 - 68 331, Fax: 04821 - 68 35 5 

Regionales Berufsbildungszentrum (RBZ) Soziales, Ernährung und Bau der 
Landeshauptstadt Kiel, rechtsfähige Anstalt öffentlichen Rechts, Gellertstraße 18 B, 
24114 Kiel, 
Tel.: 0431 - 1 69 82 00, Fax: 0431 - 1 69 82 22 

Regionales Berufsbildungszentrum (RBZ) Technik der Landeshauptstadt Kiel, 
rechtsfähige Anstalt öffentlichen Rechts, Geschwister-Scholl-Straße 9, 23143 Kiel, 
Tel.: 0431 - 79 96 40, Fax: 0431 - 79 96 41 00 

Regionales Berufsbildungszentrum (RBZ) Wirtschaft der Landeshauptstadt Kiel, 
rechtsfähige Anstalt öffentlichen Rechts, Rankestraße 2, 24118 Kiel, 
Tel.: 0431 - 89 59 80, Fax: 0431 - 8 17 42 

Regionales Berufsbildungszentrum (RBZ) Flensburg - Eckener-Schule - rechtsfähige 
Anstalt des öffentlichen Rechts, Friesische Lücke 15, 24937 Flensburg, 
Tel.: 0461 - 85 25 31, Fax: 0461 - 85 21 43 

Theodor-Litt-Schule, Regionales Berufsbildungszentrum der Stadt Neumünster, 
rechtsfähige Anstalt des öffentlichen Rechts, Parkstraße 12 - 18, 24534 Neumünster, 
Tel.: 04321 - 26 533 11, Fax: 04321 - 26 533 99 

Walther-Lehmkuhl-Schule, Regionales Berufsbildungszentrum der Stadt Neumünster, 
rechtsfähige Anstalt des öffentlichen Rechts, Roonstraße 90, 24537 Neumünster, 
Tel.: 04321 - 2 50 92 0, Fax: 04321 - 2 50 92 99
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Beilage zur Rahmenvereinbarung über die Bildung länderübergreifender Fachklassen für Schüler/ 
Schülerinnen in anerkannten Ausbildungsberufen mit geringer Zahl Auszubildender (Beschluss 
der KMK vom 26.01.1984 i. d. F. vom 01.10.2010) „Liste der anerkannten Ausbildungsberufe, 
für welche länderübergreifende Fachklassen eingerichtet werden, mit Angabe der aufnehmenden 
Länder (Berufsschulstandorte) und Einzugsbereiche“; 24. Fortschreibung, Stand: 22.06.2012, 
gültig ab 01.08.2012

Runderlass des Ministeriums für Bildung und Wissenschaft vom 11. Oktober 2012 – III 414 – 3023.257.4-3

Der Unterausschuss für Berufliche Bildung der KMK hat die 24. Fortschreibung der Beilage zur Rahmenvereinba-
rung „Liste der anerkannten Ausbildungsberufe, für welche länderübergreifende Fachklassen eingerichtet werden, 
mit Angabe der aufnehmenden Länder (Berufsschulstandorte) und Einzugsbereiche“ (so genannte Splitterberuf-
liste) beschlossen, die seit 1. August 2012 gültig ist. Die vollständige Liste ist im Internet unter
http://www.kmk.org/fileadmin/veroeffentlichungen_beschluesse/2011/2012_06_22-RV-Fachklassen-Liste.pdf
zu finden.
Unter Aufhebung der bisherigen Veröffentlichungen gebe ich hiermit auszugsweise den neuesten Stand der Split-
terberufliste bekannt.

Anlage 1:
Verzeichnis der schleswig-holsteinischen Berufsschulstandorte für den Berufsschulunterricht von Auszubildenden 
aus anderen Ländern in anerkannten Ausbildungsberufen mit geringer Zahl Auszubildender.
Auszubildende mit einem Ausbildungsplatz außerhalb Schleswig-Holsteins dürfen nur in Ausbildungsberufen nach 
Anlage 1 aufgenommen werden. Einzelanträge auf Beschulung in Schleswig-Holstein außerhalb der Splitterberuf-
liste sind dem Ministerium stets zur Entscheidung vorzulegen.

Anlage 2:
Verzeichnis der Berufsschulstandorte in anderen Ländern für den Berufsschulunterricht schleswig-holsteinischer 
Auszubildender in anerkannten Ausbildungsberufen mit geringer Zahl Auszubildender.
Auszubildende in Ausbildungsberufen nach Anlage 2 werden hiermit gemäß § 24 Abs. 5 Schulgesetz zum Besuch 
der in diesem Verzeichnis genannten Berufsschulen verpflichtet.
Dieser Erlass mit den Anlagen 1 und 2 ist befristet bis zum 31. Juli 2013.
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Durchführung der Strahlenschutzverordnung 
StrlSchV bzw. Röntgenverordnung RöV 
Strahlenschutz in Schulen – 
Fortbildungspflicht für Lehrkräfte

Erlass des Ministeriums für Bildung und Wissenschaft 
Schleswig-Holstein vom 21. November 2012 – III 322
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3. Genehmigungen und Anzeigen
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Verwendung oder zur Entsorgung, Beendigung des 
Betriebs von Röntgeneinrichtungen

7. Schlussbestimmungen
Anlagen

1. Allgemeines
 (1) Dieser Erlass regelt den Umgang mit radio- 

aktiven Stoffen und den Betrieb von Röntgenein-
richtungen auf der Grundlage der Verordnung über 
den Schutz vor Schäden durch ionisierende Strah-
len (Strahlenschutzverordnung - StrlSchV) vom 
20. Juli 2001 (BGBl. I S. 1714; 2002I S. 1459) 
zuletzt geändert durch Art. 5 Abs. 7 des Gesetzes 
vom 24. Februar 2012 (BGBl. I S. 212) und der 
Verordnung über den Schutz vor Schäden durch 
Röntgenstrahlung (Röntgenverordnung – RöV) in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 30. April 
2003 (BGBl. I S. 604), zuletzt geändert durch 
Art. 2 der Verordnung zur Änderung strahlenschutz-
rechtlicher Verordnungen vom 4. Oktober 2011 
(BGBl. I S. 2000) in den Schulen in öffentlicher 
Trägerschaft. 

 Ordnungswidrigkeiten gemäß § 116 StrSchV 
bzw. § 44 RöV können mit einer Geldbuße bis zu 
50.000 Euro geahndet werden. 

 Den Schulen in freier Trägerschaft wird empfohlen, 
diesen Erlass entsprechend anzuwenden.

 (2) Die Strahlenschutzverordnung wurde im Jahr 
2001 neu erlassen und trat am 1. August 2001 in 
Kraft. Auf Grund der Übergangsregelungen des 
§ 117 ist die bis dahin geltende Strahlenschutzver-
ordnung aus dem Jahr 1989 in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 30. Juni 1989 (BGBl. I S. 
1321, 1926), zuletzt geändert durch Verordnung 
vom 18. August 1997 (BGBl. I S. 2113) ebenfalls 
noch relevant. Zum besseren Verständnis wird in 
diesem Erlass die geltende Strahlenschutzverord-
nung als „Strahlenschutzverordnung 2001“ und die 
vor dem 1. August 2001 geltende Strahlenschutz-
verordnung als „Strahlenschutzverordnung 1989“ 
bezeichnet.

2. Strahlenschutzverantwortlicher, Strahlenschutzbe-
auftragte, Fachkunde

 (1) Strahlenschutzverantwortlicher im Sinne der 
Strahlenschutzverordnung und der Röntgenverord-
nung ist der Schulträger. Der Schulträger soll die 
Schulleiterin oder den Schulleiter zur Wahrnehmung 
von Aufgaben des Strahlenschutzverantwortlichen 

in der jeweiligen Schule bevollmächtigen. Er soll 
dazu die Schulleiterin oder den Schulleiter mindes-
tens zur Bestellung von Lehrkräften zu Strahlen-
schutzbeauftragten bevollmächtigen. Die grundsätz-
liche Verantwortung verbleibt beim Schulträger.

 (2) Die Aufgaben des Schulträgers als Strahlen-
schutzverantwortlicher ergeben sich aus der Strah-
lenschutzverordnung und der Röntgenverordnung. 
Hierzu gehören insbesondere:
a. die Bereitstellung von geeigneten Räumen, 

Schutzausrüstungen und Geräten sowie Kont-
rolle der Einhaltung der entsprechenden Schutz-
vorschriften zur Vermeidung unnötiger Strahlen-
expositionen von Personen und Umwelt,

b. die Anzeige oder Mitteilung des Erwerbs von 
radioaktiven Stoffen sowie die Anzeige der 
Inbetriebnahme von Schulröntgeneinrichtungen 
gemäß der Röntgenverordnung bei der zuständi-
gen Strahlenschutzbehörde des Landes Schles-
wig-Holstein (Anlage 2), eine Abschrift ergeht an 
die Schule,

c. die Beantragung einer Genehmigung gemäß 
§ 7 der Strahlenschutzverordnung 2001 und die 
Anzeige gemäß § 4 der Strahlenschutzverord-
nung 1989 zum Umgang mit radioaktiven Stof-
fen, Strahlenquellen und Vorrichtungen bei der 
zuständigen Strahlenschutzbehörde des Landes 
Schleswig-Holstein (Anlage 2), eine Abschrift 
ergeht an die Schule,

d. die Mitteilung der Bestellung und des Ausschei-
dens von Strahlenschutzbeauftragten an die 
zuständige Strahlenschutzbehörde des Landes 
Schleswig-Holstein (Anlage 2), der Fachkunde-
nachweis ist beizufügen,

e. der Erlass einer Strahlenschutzanweisung,
f. die Anzeige oder die Mitteilung über die Abgabe 

oder den sonstigen Verbleib von radioaktiven 
Stoffen sowie die Mitteilung der Beendigung 
des Betriebes von Schulröntgeneinrichtungen 
bei der zuständigen Strahlenschutzbehörde des 
Landes Schleswig-Holstein (Anlage 2), eine 
Abschrift ergeht an die Schule.

 (3) Der Strahlenschutzbevollmächtigte (in der Regel 
der Schulleiter) bestellt für den Schulträger (Strah-
lenschutzverantwortlicher) Lehrkräfte zu Strahlen-
schutzbeauftragten unter Angabe der Aufgaben, 
des innerschulischen Entscheidungsbereichs und 
der zur Wahrnehmung ihrer Aufgaben notwendi-
gen Befugnisse. Der Personalrat ist gemäß § 49 
des Mitbestimmungsgesetzes zu beteiligen. Die zu 
Strahlenschutzbeauftragten bestellten Lehrkräfte 
nehmen diese Aufgabe im Rahmen ihres Dienstes 
wahr.

 (4) Zu Strahlenschutzbeauftragten dürfen Lehrkräfte 
nur bestellt werden, wenn sie die erforderliche 
Fachkunde im Strahlenschutz durch eine Beschei-
nigung des Ministeriums für Bildung und Wissen-
schaft des Landes Schleswig-Holstein (Anlage 2) 
als zuständige Behörde nachweisen. Grundsätzlich 
dürfen Lehrkräfte Experimente mit radioaktiven 
Stoffen oder Röntgeneinrichtungen nur eigenstän-
dig durchführen, wenn sie über die bescheinigte 
Fachkunde verfügen. Das Verfahren zum Erwerb und 
zur Aktualisierung der Fachkunde wird in der 
Anlage 1 beschrieben. Die Aktualisierung der Fach-

Anl.

Anl.
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kunde ist spätestens nach fünf Jahren durchzufüh-
ren. Die Schule führt eine entsprechende Liste.

 (5) Die Strahlenschutzbeauftragten sind verpflichtet, 
die Einhaltung der Strahlenschutzgrundsätze zu 
gewährleisten. Hierzu gehört insbesondere die Ver-
meidung unnötiger Strahlenexposition von Personen 
und Umwelt.

 (6) Von den Strahlenschutzbeauftragen sind insbe-
sondere folgende Aufgaben zu erfüllen:
a. Erarbeitung und Aktualisierung von Strahlen-

schutzanweisungen für den Schulträger, mög-
lichst in Zusammenarbeit mit der Fachkraft für 
Arbeitssicherheit, 

b. Durchführung und Überwachung von Experi-
menten mit radioaktiven Stoffen oder Röntgen- 
einrichtungen einschließlich Aufsicht über die 
teilnehmenden Schülerinnen und Schüler,

c. Unterweisung der Lehrkräfte, Schülerinnen 
und Schüler sowie des sonstigen Personals 
zum Umgang mit radioaktiven Stoffen oder zum 
Betreiben von Schulröntgeneinrichtungen,

d. Bereitstellung des Textes der Strahlenschutzver-
ordnung 1989 und der Strahlenschutzverord-
nung 2001 oder der Röntgenverordnung sowie 
der Strahlenschutzanweisung,

e. Buchführung über den Erwerb, die Verwendung 
und die Abgabe von radioaktiven Stoffen und 
die Stilllegung von Schulröntgeneinrichtungen,

f. Führen eines besonderen Inventarverzeichnisses 
mit Kopien der Zulassungsscheine der vorhan-
denen Vorrichtungen und Schulröntgeneinrich-
tungen,

g. jährlich am Ende eines Kalenderjahres Mitteilung 
über den Bestand an radioaktiven Stoffen mit 
einer Halbwertszeit von mehr als hundert Tagen 
an die zuständige Strahlenschutzbehörde des 
Landes Schleswig-Holstein (Anlage 2) über 
den Schulträger,

h. Veranlassung der Dichtheitsprüfung bauartzu-
gelassener Vorrichtungen gemäß Nummer 5 
Absatz 4 dieses Erlasses durch einen behördlich 
bestellten Sachverständigen (Anlage 2) beim 
Schulträger,

i. Veranlassung der Strahlenschutzprüfung von 
Röntgeneinrichtungen gemäß Nummer 5 Ab- 
satz 5 dieses Erlasses durch einen behördlich 
bestellten Sachverständigen (Anlage 2) beim 
Schulträger,

j. unverzügliche Mitteilung des Abhandenkom-
mens radioaktiver Stoffe an die zuständige 
Strahlenschutzbehörde des Landes Schleswig-
Holstein (Anlage 2), den Schulträger und die 
Schulleiterin/den Schulleiter,

k. unverzügliche Benachrichtigung der zuständigen 
Strahlenschutzbehörde des Landes Schleswig-
Holstein (Anlage 2) und des Schulträgers über 
Fälle, in denen eine Röntgeneinrichtung oder 
ein radioaktiver Stoff aus sicherheitstechnischen 
Gründen nicht mehr benutzt werden kann,

l. Unterrichtung des Schulträgers über die Schul-
leiterin oder den Schulleiter über alle Mängel, 
die den Strahlenschutz beeinträchtigen und 
Vorschlag von Schutzmaßnahmen,

 (7) Schulträger, Strahlenschutzbeauftragte sowie 
Schulleiterin oder Schulleiter haben bei der Erfül-

lung der Aufgaben mit dem Personalrat und den 
Fachkräften für Arbeitssicherheit zusammen zu 
arbeiten. Lehnt der Schulträger die von Strahlen-
schutzbeauftragten vorgeschlagenen Schutzmaß-
nahmen ab, so hat er dies schriftlich mitzuteilen und 
zu begründen. Dem Personalrat, der Schulleiterin 
oder dem Schulleiter und der zuständigen Strah-
lenschutzbehörde des Landes Schleswig-Holstein 
(Anlage 2) ist eine Abschrift zu übergeben.

3. Genehmigungen und Anzeigen
 (1) Wer radioaktive Stoffe im Zusammenhang mit 

dem Unterricht in Schulen verwendet oder lagert, 
bedarf der Genehmigung gemäß § 7 der Strahlen-
schutzverordnung 2001, wenn sowohl deren Akti-
vität als auch deren spezifische Aktivität oberhalb 
der Freigrenzen gemäß Anlage III Tabelle 1 Spalte 2 
und 3 der Strahlenschutzverordnung 2001 liegt. Die 
Genehmigung ist vom Schulträger bei der zuständi-
gen Strahlenschutzbehörde des Landes Schleswig-
Holstein (Anlage 2) zu beantragen.

 (2) Genehmigungsfrei können Vorrichtungen betrie-
ben werden, deren Bauart gemäß der Strahlen-
schutzverordnung 2001 zugelassen ist. Zulassungs-
voraussetzung ist unter anderem, dass die Aktivität 
der eingefügten umschlossenen radioaktiven 
Strahler weniger als das Zehnfache der Freigrenze 
gemäß der Strahlenschutzverordnung 2001 beträgt.

 (3) Der Betrieb von bauartzugelassenen Schulrönt-
geneinrichtungen ist gemäß § 4 der Röntgenverord-
nung bei der zuständigen Strahlenschutzbehörde 
des Landes Schleswig-Holstein (Anlage 2) anzei-
gepflichtig. Röntgeneinrichtungen, die nicht als 
Schulröntgeneinrichtungen zugelassen sind, dürfen 
in allgemein bildenden Schulen nicht betrieben 
werden.

 (4) Gemäß der Übergangsvorschrift des § 117 
Absatz 7 der Strahlenschutzverordnung 2001 und 
des § 45 Absatz 1 der Röntgenverordnung ist die 
Verwendung und Lagerung folgender vor dem 
1. August 2001 bauartzugelassener Vorrichtungen 
sowie vor dem 1. Juli 2002 bauartzugelassener 
Schulröntgeneinrichtungen weiterhin erlaubt:
a. Vorrichtungen gemäß Anlage II Nummer 3.1 

in Verbindung mit Anlage VI Nummer 3 der 
Strahlenschutzverordnung 1989, die radioaktive 
Stoffe in offener Form enthalten, deren Aktivität 
das Zehnfache der Freigrenze gemäß der Strah-
lenschutzverordnung 1989 unterschreitet,

b. Vorrichtungen gemäß Anlage II Nummer 3.2 in 
Verbindung mit Anlage VI Nummer 4 der Strah-
lenschutzverordnung 1989, die umschlossene 
radioaktive Stoffe enthalten, deren Aktivität das 
Hundertfache der Freigrenze gemäß der Strah-
lenschutzverordnung 1989 unterschreitet,

c. bis zu zwei Neutronenquellen gemäß Anlage II 
Nummer 3.3 in Verbindung mit Anlage VI Num-
mer 5 der Strahlenschutzverordnung 1989 und

d. Röntgeneinrichtungen gemäß Anlage I Num- 
mer 20 in Verbindung mit Anlage III Nummer 4 
der Röntgenverordnung in der vor dem 1. Juli 
2002 geltenden Fassung.

 (5) Die Anzeigen gemäß der Strahlenschutzverord-
nung 1989 für die Verwendung und Lagerung der in 
Absatz 4 genannten Vorrichtungen gelten gemäß 
§ 117 Absatz 7 der Strahlenschutzverordnung 2001 

Anl.
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fort, auch wenn deren Bauartzulassung vor dem 
1. August 2001 erteilt worden ist und auch, wenn 
die Gültigkeitsdauer dieser Bauartzulassungen 
inzwischen abgelaufen ist.

 (6) Wenn Vorrichtungen, deren Bauartzulassung 
nicht mehr gültig ist, an einen anderen Schulträger 
(anderen Strahlenschutzverantwortlichen) abgege-
ben werden sollen, muss dieser Empfänger vorher 
prüfen, ob eine Genehmigung gemäß § 7 der 
Strahlenschutzverordnung 2001 einzuholen ist. Die 
Abgabe darf nur erfolgen, wenn eine notwendige 
Genehmigung bereits vorhanden ist.

 (7) Der Umgang mit Vorrichtungen mit gültiger Bau-
artzulassung gemäß der Strahlenschutzverordnung 
1989 unterliegt weiterhin dem Anzeigeverfahren der 
Strahlenschutzverordnung 1989.

 (8) Die Lagerung von Vorrichtungen, deren Bauart 
gemäß der Strahlenschutzverordnung 2001 zuge-
lassen ist, ist genehmigungsfrei, sofern die Gesamt-
aktivität der radioaktiven Stoffe das Tausendfache 
der Freigrenzen der Anlage III Tabelle 1 Spalte 2 
der Strahlenschutzverordnung 2001 nicht über-
schreitet.

4. Erwerb radioaktiver Stoffe, Inbetriebnahme von 
Röntgeneinrichtungen

 (1) Radioaktive Stoffe, Strahlenquellen und Vor-
richtungen dürfen nur von Schulträgern für solche 
Schulen erworben werden, an denen die notwendi-
gen räumlichen Voraussetzungen für eine sachge-
rechte Lagerung gemäß Nummer 5 Absatz 3 dieses 
Erlasses vorhanden sind und an denen Strahlen-
schutzbeauftragte bestellt sind. Im Zweifelsfall soll 
beim Erwerb von radioaktiven Stoffen, Strahlen-
quellen und Vorrichtungen die zuständige Strah-
lenschutzbehörde des Landes Schleswig-Holstein 
(Anlage 2) um Beratung gebeten werden.

 (2) Der Schulträger hat gemäß § 4 Absatz 3 
der Röntgenverordnung die Inbetriebnahme von 
Schulröntgeneinrichtungen der zuständigen Strah-
lenschutzbehörde des Landes Schleswig-Holstein 
(Anlage 2) spätestens zwei Wochen vorher anzu-
zeigen. Eine Kopie des Zulassungsscheins und 
des Nachweises über die erforderliche Fachkunde 
im Strahlenschutz (Fachkundebescheinigung und 
Aktualisierungsnachweis) der Strahlenschutzbeauf-
tragten sind beizufügen.

5. Umgang mit radioaktiven Stoffen und Betrieb von 
Röntgeneinrichtungen

 (1) Mit Vorrichtungen, in die radioaktive Stoffe 
eingefügt sind und deren Bauart gemäß der Strah-
lenschutzverordnung 1989 zugelassen wurde oder 
mit Schulröntgeneinrichtungen darf in Schulen nur 
in Anwesenheit und unter Aufsicht von Strahlen-
schutzbeauftragten umgegangen werden. Sofern im 
Unterricht ausschließlich Vorrichtungen verwendet 
werden, deren Bauart gemäß § 25 der Strahlen-
schutzverordnung 2001 zugelassen wurde, ist die 
Bestellung von Strahlenschutzbeauftragten nicht 
erforderlich. Beim Umgang mit solchen Vorrich-
tungen ist jedoch von der Schulleiterin oder dem 
Schulleiter für den Schulträger eine verantwortliche 
Lehrkraft für die Einhaltung der Pflichten eines 
Inhabers einer Bauartzulassung gemäß § 27 Strah-
lenschutzverordnung 2001 zu benennen.

 (2) Schülerinnen und Schüler dürfen beim Betrieb 
von Röntgeneinrichtungen und beim Umgang mit 
radioaktiven Stoffen, Strahlenquellen und Vorrich-
tungen nur bei Anwesenheit und unter Aufsicht des 
zuständigen Strahlenschutzbeauftragten oder der 
verantwortlichen Lehrkraft gemäß Nummer 5 Abs. 1 
Satz 3 dieses Erlasses mitwirken.

 (3) Radioaktive Stoffe sind, solange sie nicht ver-
wendet werden, so zu lagern, dass eine unnötige 
Strahlenexposition von Personen vermieden und 
ein Zugriff Unbefugter verhindert wird. Sie sind in 
einem verschließbaren Stahlblechbehälter aufzu-
bewahren, in dem neben den radioaktiven Stoffen 
keine weiteren Gegenstände gelagert sein dürfen. 
Der Stahlblechbehälter muss fest verankert sein. 
Anlagen, Geräte, Schutzbehälter, Umhüllungen und 
Schränke, in denen sich radioaktive Stoffe befinden, 
sind mit dem Strahlenzeichen gemäß Anlage IX der 
Strahlenschutzverordnung 2001 deutlich sichtbar 
und dauerhaft zu kennzeichnen. Die Kennzeichnung 
muss zusätzlich die Worte „Vorsicht – Strahlung“ 
oder „Radioaktiv“ enthalten. Schutzbehälter, die mit 
dem Strahlenzeichen gekennzeichnet sind, dürfen 
nur zur Aufbewahrung von radioaktiven Stoffen 
verwendet werden. Wird ein Schutzbehälter für 
radioaktive Stoffe außer Betrieb genommen, so 
muss die Kennzeichnung vollständig entfernt wer-
den. Außerdem muss sichergestellt werden, dass 
keine Kontamination vorhanden ist.

 (4) Bauartzugelassene Vorrichtungen, die radio-
aktive Stoffe enthalten, sind alle zehn Jahre einer 
Dichtheitsprüfung durch einen von der zuständigen 
Strahlenschutzbehörde des Landes Schleswig-
Holstein bestimmten Sachverständigen (Anlage 2) 
zu unterziehen. Für die gemäß der Strahlenschutz-
verordnung 1989 bauartzugelassenen Vorrichtun-
gen gilt dies nur, wenn die Aktivität der enthaltenen 
radioaktiven Stoffe das Zehnfache der Freigrenzen 
gemäß Anlage III Tabelle 1 Spalte 2 der Strahlen-
schutzverordnung 2001 überschreitet. Im Zweifels-
fall soll die zuständige Strahlenschutzbehörde des 
Landes Schleswig-Holstein (Anlage 2) um Beratung 
gebeten werden.

 (5) Für Röntgeneinrichtungen hat eine Strahlen-
schutzprüfung durch behördlich bestellte Sachver-
ständige (Anlage 2) in Zeitabständen von längstens 
fünf Jahren zu erfolgen.

 (6) Eine Vorrichtung, die infolge Abnutzung, 
Beschädigung oder Zerstörung nicht mehr den Vor-
schriften der Strahlenschutzverordnung 2001, den 
im Zulassungsschein bezeichneten, für den Strah-
lenschutz wesentlichen Merkmalen oder späteren 
Anordnungen oder Auflagen der Zulassungsbe-
hörde entspricht, darf nicht mehr verwendet wer-
den. Der Strahlenschutzbeauftragte oder die ver-
antwortliche Lehrkraft gemäß Absatz 1 Satz 3 hat 
unverzüglich die notwendigen Schutzmaßnahmen 
zu treffen, um Strahlenschäden vorzubeugen. Der 
Strahlenschutzbeauftragte oder die verantwortliche 
Lehrkraft gemäß Absatz 1 Satz 3 hat die zuständige 
Strahlenschutzbehörde des Landes Schleswig-
Holstein (Anlage 2) unverzüglich zu unterrichten.

Anl.

Anl.
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6. Abgabe von radioaktiven Stoffen zur weiteren 
Verwendung oder zur Entsorgung, Beendigung des 
Betriebs von Röntgeneinrichtungen

 (1) Wenn radioaktive Stoffe in der Schule nicht 
mehr verwendet werden sollen, ist der weitere 
Verbleib mit der zuständigen Strahlenschutzbehörde 
des Landes Schleswig-Holstein (Anlage 2) abzu-
stimmen. 

 (2) Radioaktive Stoffe, mit denen nur aufgrund einer 
Genehmigung umgegangen werden darf, dürfen 
nur an Personen abgegeben werden, die die erfor-
derliche Umgangsgenehmigung besitzen. Werden 
umschlossene radioaktive Stoffe zur weiteren 
Verwendung abgegeben, ist dem Erwerber gemäß 
§ 69 Absatz 2 der Strahlenschutzverordnung 2001 
die Dichtheit der Umhüllung und die Kontaminati-
onsfreiheit nachzuweisen.

 (3) Die Abgabe oder Weitergabe von radioaktiven 
Stoffen, Strahlenquellen oder Vorrichtungen an 
andere Schulen ist gemäß § 69 der Strahlenschutz-
verordnung 2001 nur gestattet, wenn diese die in 
Nummer 4 Absatz 1 Satz 1 dieses Erlasses genann-
ten Voraussetzungen erfüllen. Der Schulträger der 
Empfängerschule ist verpflichtet, den Erwerb unver-
züglich der zuständigen Strahlenschutzbehörde des 
Landes Schleswig-Holstein (Anlage 2) mitzuteilen.

 (4) Die Beförderung von Schulquellen ist nach § 17 
Absatz 1 Nummer 2 der Strahlenschutzverordnung 
genehmigungsfrei, sofern die Voraussetzungen für 
freigestellte Versandstücke nach der Verordnung 
über die innerstaatliche und grenzüberschreitende 

Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße, mit 
Eisenbahnen und auf Binnengewässern (Gefahrgut-
verordnung Straße, Eisenbahn und Binnen- 
schifffahrt – GGVSEB) vom 17. Juni 2009 (BGBl. I 
S. 1389) in der Fassung vom 16. Dezember 2011 
(BGBl. I S. 2733) eingehalten werden. Insbeson-
dere ist ein Begleitpapier mitzuführen. Fahrzeuge, in 
denen sich radioaktive Stoffe, Strahlenquellen oder 
Vorrichtungen befinden, dürfen nicht unbeaufsich-
tigt bleiben.

 (5) Über die Abgabe radioaktiver Stoffe ist die 
zuständige Strahlenschutzbehörde des Landes 
Schleswig-Holstein (Anlage 2) durch den Schulträ-
ger zu benachrichtigen.

7. Schlussbestimmungen
 (1) Dieser Erlass tritt am 1. Januar 2013 in Kraft. 
 (2) Mit dem 31. Dezember 2012  treten der Erlass 

„Durchführung der Strahlenschutzverordnung 
StrlSchV bzw. der Röntgenverordnung RöV – Fort-
bildungspflicht für Lehrkräfte“ (Erlass des Ministe-
riums für Bildung, Wissenschaft, Forschung und 
Kultur vom 6. August 2003, NBI. MBWFK. Schl.-H. 
– S – S. 257) sowie die Bekanntmachung „Durch-
führung der Röntgenverordnung – RöV – und der 
Strahlenschutzverordnung – StrSchV – in Schulen 
von Schleswig-Holstein“ (Bekanntmachung des 
Ministeriums für Bildung und Kultur vom 6. April 
2010 - 111 323, NBI. MBK. Schl.-H. S. 115) sowie 
alle weiteren diesbezüglichen Bekanntmachungen 
des Bildungsministeriums vor dem 1. Januar 2013 
außer Kraft.

Anl.

Anl.
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Anlage 1 
 

 

Verfahren zum Erwerb und zur Aktualisierung der Fachkunde 

 

1.1  Erwerb und Aktualisierung der Fachkunde 

Die erforderliche Fachkunde im Strahlenschutz setzt sich aus der Sachkunde und einem 
erfolgreich besuchten Strahlenschutzkurs (Erstkurs) zusammen. Die Sachkunde ist bei 
Lehrkräften, die eine dem Umgang mit radioaktiven Stoffen oder dem Betrieb von 
Schulröntgeneinrichtungen entsprechende Lehrbefähigung, beispielsweise für Physik oder 
Chemie, haben, aufgrund der Ausbildung und praktischen Erfahrung vorhanden. Die 
Fachkunde gilt fünf Jahre ab Ausstellungsdatum der Fachkundebescheinigung. Sie muss vor 
Ablauf dieser Frist aktualisiert werden (Aktualisierungskurs). Bei Fristüberschreitung ist die 
Fachkunde wieder über einen Erstkurs zu erwerben. 

 

1.2  Bescheinigung der Fachkunde 

Den Teilnehmerinnen und Teilnehmern wird nach erfolgreichem Besuch eines Kurses von 
der Kursstätte eine Teilnahmebescheinigung ausgehändigt. Diese Bescheinigung und der 
Sachkundenachweis (Nachweis der entsprechenden Lehrbefähigung) sind bei der 
zuständigen Behörde, dem Ministerium für Bildung und Wissenschaft des Landes Schleswig-
Holstein (Anlage 2) einzureichen, welche die Fachkunde im Strahlenschutz bescheinigt. Die 
Ausstellung der Fachkundebescheinigung erfolgt kostenfrei. 

Die Fachkunde muss in Abständen von längstens fünf Jahren durch Teilnahme an einem 
Auffrischungskurs aktualisiert werden. Nach erfolgreichem Besuch des Kurses wird den 
Teilnehmerinnen und Teilnehmern eine Bescheinigung ausgehändigt.  

2. Organisation der Fortbildungsmaßnahmen 

Die Kurse zum Erwerb und zur Aktualisierung der Fachkunde werden vom Institut für 
Qualitätsentwicklung an Schulen Schleswig-Holstein (IQSH) in Kronshagen (Anlage 2) 
angeboten. Die Teilnehmerzahl für die Erstkurse soll höchstens 20 und für die 
Aktualisierungskurse höchstens 30 betragen. Die Lehrkräfte sind für die Teilnahme an den 
Fortbildungsmaßnahmen zum Erwerb und zur Aktualisierung der Fachkunde im notwendigen 
Umfang freizustellen. Im Übrigen ist entsprechend den für die Fortbildung von Lehrkräften 
geltenden Regelungen zu verfahren. 
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Anlage 2   

Anschriftenverzeichnis  

(1) Zuständige Strahlenschutzbehörde des Landes Schleswig-Holstein: 

Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume 
des Landes Schleswig-Holstein 
Referat Strahlenschutz 
Adolf-Westphal-Straße 4  
24143 Kiel 
Telefon 0431 988-5624 oder -5527 

(2) Zuständige Behörde für die Bescheinigung der Fachkunde von Lehrkräften  
des Landes Schleswig-Holstein: 
 
Ministerium für Bildung und Wissenschaft des Landes Schleswig-Holstein 
Fachaufsicht für Naturwissenschaften im Unterricht  
Brunswiker Straße 16-22 
24105 Kiel  
Telefon 0431 988-2421  
 

(3) Erwerb und Aktualisierung der Fachkunde im Strahlenschutz für Lehrkräfte  
in Schleswig-Holstein:  
 
Institut für Qualitätsentwicklung an Schulen Schleswig-Holstein, IQSH 
Schreberweg 5 
24119 Kronshagen 
Ansprechpartner: Herr Matthiae 
Telefon 0451 / vormittags App: 122-8551 und nachmittags App: 21485 
E-Mail: aamd-matthiae@foni.net 
 

(4) Sachverständigenprüfung von Röntgeneinrichtungen: 
 
In Schleswig-Holstein sind als amtlich bestellte Sachverständige nach 
Röntgenverordnung zugelassen:   (Stand: 2012) 

 

 
AMD TÜV GmbH 
Knooper Weg 75 
24116 Kiel  
Tel.: 0431 237994-0 
Fax: 0431 2379941 

 
Prüfstelle für Strahlenschutz GmbH  
Klusterfeld 2  
30974 Wennigsen  
Tel.: 05109 63652  
Fax: 05109 64039  

 
 

 
Ingenieurbüro Harms + Partner  
Medizinische Messtechnik GmbH  
Lindenstraße 31a  
27367 Sottrum  
Tel. 04264 2015  
Fax: 04264 2510  

 
Prüfstelle für Strahlenschutz  
Rostock  
Dipl.-Ing. Christian Schütt  
Schröderstraße 21a  
18055 Rostock  
Tel.: 0381 4934651  
Fax: 0381 4591622 oder 31495  

 
TÜV NORD Röntgentechnik  
Große Bahnstraße 31 
22525 Hamburg,  
oder  
Am Tüv 1 
30519 Hannover  
Tel.: 0800 986-1800 
Fax: 0511 986-1848 
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(5) Sachverständigenprüfung von umschlossenen radioaktiven Stoffen: 
 
In Schleswig-Holstein sind als amtlich bestellte Sachverständige nach 
Strahlenschutzverordnung für Dichtheitsprüfung an umschlossenen radioaktiven 
Stoffen  zugelassen:   (Stand: 2012) 
 

• Prüfstelle für Strahlenschutz Rostock  
Dipl.-Ing. Christian Schütt  
Schröderstraße 21a  
18055 Rostock  
Tel.: 0381 4934651; Fax: 0381 4591622 oder 31495 
 

• TÜV NORD Röntgentechnik  
Große Bahnstraße 31   
22525 Hamburg,  
oder  
Am TÜV 1 
30519 Hannover  
Tel.: 0800 986-1800; Fax: 0511 986-1848 
 

• TÜV SÜD Service GmbH 
Drescherhäuser 5d 
01159 Dresden 
Tel.: 0351 4202302 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SCHULE

NBI.MBW.Schl.-H. 2012 317

Anlage 3 

Schulträger    Schule     Ort, Datum 
(Stempel)               (Stempel)  

 
BESTELLUNG ZUR/ZUM STRAHLENSCHUTZBEAUFTRAGTEN  

gemäß § 31 der Strahlenschutzverordnung und § 13 Röntgenverordnung  

Hiermit wird  

Frau/Herr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . geb. am: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   

zur/zum Strahlenschutzbeauftragten für den Umgang mit radioaktiven Stoffen und/ oder die Beaufsichtigung 
beim Betrieb von Röntgeneinrichtungen 

ab . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . bestellt.  

Ihre/seine Zuständigkeit gilt für folgenden innerschulischen Entscheidungsbereich:  
( ) für die gesamte Schule  
( ) für den folgenden Teilbereich (gemäß Erlass Nr. 2 Abs. 4):  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
( ) als ständige Vertretung für die gesamte Schule/den folgenden Teilbereich:  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Die Erfüllung und Durchführung der in § 33 Absatz 2 und 3 der Strahlenschutzverordnung 2001 und/ oder § 15 
der Röntgenverordnung aufgeführten Schutzvorschriften sowie der von den zuständigen Behörden erlassenen 
Anordnungen und Auflagen werden der/dem Strahlenschutzbeauftragten übertragen. Sie/er nimmt insbesondere 
folgende Aufgaben wahr:  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Die erforderliche Fachkunde im Strahlenschutz wurde von der/dem Bestellten durch Vorlage der entsprechenden 
Bescheinigungen nachgewiesen.  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
  Ort, Datum                   Schulträger (Strahlenschutzverantwortlicher) 

.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Ort, Datum     Schulleiterin/Schulleiter ( Strahlenschutzbevollmächtigter)  

Die/der Bestellte versichert, dass sie/er sich mit den in Frage kommenden Vorschriften des Atomgesetzes, der 
Strahlenschutzverordnung  und / oder der Röntgenverordnung vertraut gemacht hat und diese einhalten wird. 
Ihr/ihm ist bekannt, dass Ordnungswidrigkeiten gemäß § 116 der Strahlenschutzverordnung 2001  und / oder  
§ 44 der Röntgenverordnung mit einem Bußgeld gemäß § 46 Absatz 2 des Atomgesetzes geahndet werden 
können.  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
  Ort, Datum     Unterschrift Strahlenschutzbeauftragte(r)  

Verteiler:  
Strahlenschutzbeauftragte(r)  
Strahlenschutzverantwortlicher (Schulträger)  
Schulaufsichtsbehörde 
Strahlenschutzbehörde des Landes Schleswig-Holstein  
Schulleiterin/Schulleiter  
Personalrat 
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Anlage 4 

 
 
 
Schulträger           Ort, Datum 
(Stempel)  

Anzeige über den Umgang mit sonstigen radioaktiven Stoffen im Unterricht an Schulen gemäß 
§ 4 Absatz 1 der Strahlenschutzverordnung 1989  

In der Schule  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
(Name, Anschrift, Telefon, E-Mail) 

sollen im Unterricht folgende radioaktive Stoffe zur Anwendung kommen: 

Nuklid: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Anzahl: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Aktivität: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Bauartzulassung: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Angabe der Bauartzulassungsnummer und Beifügung einer Kopie der Bauartzulassung, die durch den 

Lieferanten der Quelle mitgeliefert werden muss 

 
Ort der Lagerung (Etage, Raum): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Erworben am / in der Schule seit: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Der Schulträger wird vertreten durch: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

(Name, Funktion)  

 
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Ort, Datum  Unterschrift Schulträger (Strahlenschutzverantwortlicher bzw. Strahlenschutzbevollmächtigter )  

 
 
Anlagen: 
 

- Bestellung zum Strahlenschutzbeauftragten nach StrlSchV für Herrn/Frau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 

- Fachkundebescheinigung für Herrn/Frau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 
 
 
 
 



SCHULE

NBI.MBW.Schl.-H. 2012 319

 
Anlage 5 

 
Schulträger           Ort, Datum 
(Stempel)  

Anzeige zum Betrieb von Röntgeneinrichtungen im Unterricht an Schulen gemäß § 4 Absatz 3 
der Röntgenverordnung  

In der Schule . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

(Name, Anschrift, Telefon)  

soll(en) im Unterricht folgende Röntgeneinrichtung(en) in Betrieb genommen werden:  

Typ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Fabrikat.-Nr.: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Hersteller: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Bauartzulassungs-Nr.: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Erworben am/in der Schule seit: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Standort (Etage, Raum): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Der Schulträger wird vertreten durch:  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
(Name, Funktion)  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Ort, Datum Unterschrift Schulträger (Strahlenschutzverantwortlicher bzw. Strahlenschutzbevollmächtigter )  

Anlagen:  

- Bestellung zu Strahlenschutzbeauftragten nach RÖV für Herrn/Frau  
 

- Fachkundebescheinigungen für Herrn/Frau  
 

- Kopie der Bauartzulassung 
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Anlage 6  

 
Antrag auf Genehmigung nach § 7 Strahlenschutzverordnung zum Umgang mit sonstigen 

radioaktiven Stoffen im Unterricht an Schulen 
(für Vorrichtungen, deren Bauartzulassung abgelaufen ist oder die keine Bauartzulassung haben)  

Teil 1 - Allgemeine Angaben  

1. Antragsteller (Strahlenschutzverantwortlicher gemäß § 31 Absatz 1 StrlSchV) - Schulträger 

Name: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                              

Straße: . . . . . . . . . . . . . ……………………………………………………………………..                                                                                                                                 

PLZ, Ort: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                           

Telefon: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Angaben zur Person des Antragstellers 

(bei juristischen Personen der Vertretungsberechtigte) 

Name, Vorname: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …… .   

Geburtsdatum, -ort: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .           

Straße und Wohnort: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 
2. Liste der Strahlenschutzbeauftragten (gemäß § 31 Absatz 2 StrlSchV)  

(Ggf. ist dem Antrag eine gesonderte Liste beizufügen.)  

      
 

Name, Vorname 

 

Schule ( Name, Anschrift ) 

  

  

  

 
3. Beschreibung des beabsichtigten Umgangs mit radioaktiven Stoffen 

(geplante Experimente, Angaben zur Lagerung, zu Räumen usw.) 
 

………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
4. Strahlenschutzanweisung gemäß § 34 StrSchV  

 
 
liegt bei     wird  nachgereicht 

 
 

5. Angaben über Schutzmaßnahmen 
( Messgeräte, persönliche Schutzausrüstungen ) 

 
……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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Teil 2 – Umgang mit offenen radioaktiven Stoffen  

 

Zusammenstellung der offenen radioaktiven Stoffe (evtl. Liste beifügen) 

 
Schule 

 
Radionuklid 

Chemische/ 
physikalische 
Beschaffenheit;  
fest/ flüssig/ gasförmig 

 
Umgangs- 
aktivität 

 
Maximaler Verbrauch 
pro Versuch 

     
     
     
     
     

 
  

Teil 3 – Umgang mit umschlossenen radioaktiven Stoffen  

 
Zusammenstellung der umschlossenen radioaktiven Stoffe (evtl. Liste beifügen) 

Schule 
(Adresse, Tel.) 

 
          Radionuklid 

 
      Einzelaktivität 

   
   
   
   
   
   
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Folgende Unterlagen liegen jedem Strahler bei: 
 
 Zulassung als radioaktiver Stoff in besonderer Form 
  
 Sonstiges 
 

 

 
 
…………………………                                            ………………………………………… 
 Datum      Unterschrift des Antragstellers   

(Schulträger-Strahlenschutzverantwortlicher/Strahlenschutzbevollmächtigter ) 
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Anlage 7  

Hinweise zur Beförderung von radioaktiven Stoffen und Muster eines Begleitpapiers  

1. Hinweise:  

Eine Beförderung von radioaktiven Stoffen soll nur erfolgen, wenn dies unbedingt notwendig ist. Die 
üblicherweise verwendeten radioaktiven Stoffe entsprechen der UN-Nummer 2910 der Gefahrgutverordnung 
Straße, Eisenbahn und Binnenschifffahrt. Im Folgenden werden die zu beachtenden Vorschriften aufgelistet: 

§ Dosisleistung an der Oberfläche des Versandstückes ≤ 5 µSv/h, 
§ Nichtfesthaftende Kontamination an den Außenseiten des Versandstückes so gering 

wie möglich, unter Routinebeförderungsbedingungen ≤ 4 Bq/cm
2 

für β/γ-Strahler,  
§ Alle Kennzeichnungen gut sichtbar und lesbar, sie müssen der Witterung standhalten,  
§ Identifikation des Absenders und/oder Empfängers auf der Außenseite der 

Verpackung deutlich lesbar und dauerhaft kennzeichnen,  
§ Kennzeichnung auf der Außenseite des Versandstückes: „UN 2910", 
§ Beförderungspapier: „UN 2910" (siehe unten), 
§ Die Verpackung muss unter Routinebeförderungsbedingungen den radioaktiven Inhalt 

eingeschlossen halten, das Versandstück ist auf einer Innenfläche so mit der 
Kennzeichnung „RADIOACTIVE“ zu versehen, dass beim Öffnen des Versandstücks 
vor dem Vorhandensein radioaktiver Stoffe sichtbar gewarnt wird, 

§ Mitführen eines Feuerlöschers (2 kg Fassungsvermögen), 
§ Unterweisung des Fahrzeugführers.  

 
 
 
Nicht erforderlich sind schriftliche Weisungen, Ausbildung der Fahrzeugführer, Überwachung der Fahrzeuge.  

2. Muster für ein Begleitpapier für die Beförderung von radioaktiven Stoffen  

Absender: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Empfänger: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Ladungsinhalt:  

 

UN 2910      RADIOAKTIVE STOFFE, FREIGESTELLTES VERSANDSTÜCK –  

      BEGRENZTE STOFFMENGE, Klasse 7, ADR  

 
Anzahl der pro Versandstück 
enthaltenen radioaktiven Stoffen: 
Angaben zu den Versandstücken 

 

Anzahl der radioaktiven Stoffe 

 

Angabe der Radionuklide 

z. B. Karton mit Nr. 1  2  Cs-137 Co-60  

   

   

 



SCHULE

NBI.MBW.Schl.-H. 2012 323

Anlage 8 

Muster für eine Strahlenschutzanweisung gemäß § 34 der Strahlenschutzverordnung 2001 

oder § 15 a der Röntgenverordnung  

 
1. Geltungsbereich  

Diese Strahlenschutzanweisung wird für folgende Schule erlassen:  

 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 

(Name und Anschrift der Schule, Stempel)  

Alle Lehrkräfte, Schülerinnen und Schüler und sonstiges Personal der Schule, die mit radioaktiven Stoffen 
umgehen oder Schulröntgeneinrichtungen betreiben, sind verpflichtet, diese Strahlenschutzanweisung zu 
befolgen.  

2.    Orte des Umganges, der Lagerung oder des Betriebes  

2.1 Räume, in denen mit Vorrichtungen, die radioaktive Stoffe enthalten, umgegangen wird: 

     ………………………………………………………………………………………………. 

2.2 Räume, in denen Vorrichtungen, die radioaktive Stoffe enthalten, gelagert werden: 

     ………………………………………………………………………………………………. 

2.3 Räume, in denen Röntgeneinrichtungen betrieben werden:  

     ………………………………………………………………………………………............ 
2.4 Räume, in denen Röntgeneinrichtungen aufbewahrt werden: 

      ……………………………………………………………………………………………………………………………...  

 

3.    Strahlenschutzorganisation  
 

3.1 Strahlenschutzverantwortlicher sind der Schulträger:  

      ………………………………………………………………………………………………. 
(Name, Dienstanschrift) 

3.2 Zur/Zum Strahlenschutzbeauftragten für den Entscheidungsbereich  

a) ………………………………………………………………………… 

wurde bestellt: (Herr/Frau)…………………………………………………………………………………………………  

      Zum Vertreter wurde bestellt: (Herr/Frau) …………………………………………………………………………….… 

3.3 Zur/Zum Strahlenschutzbeauftragten für den Entscheidungsbereich  

b)……………………………………………………………………………….  

wurde bestellt: (Herr/Frau)  ……………………………………………………………………………………………….. 

     Zum Vertreter wurde bestellt: (Herr/Frau) ……………………………………………………………………………….. 
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4.    Anzeigen / Genehmigungen  

4.1 Der Umgang mit folgenden radioaktiven Stoffen ist genehmigt:  
 
 

 
Kennzeichnung der radioaktiven Stoffe 

 
Enthaltene Nuklide mit 
Angabe der Aktivität 

Genehmigungsbescheid von der 
Strahlenschutzbehörde 
(Bescheidnummer und Datum) 

   

   

 
 
4.2 Der Umgang mit folgenden Vorrichtungen wurde angezeigt: 
 
 

 
Kennzeichnung der Vorrichtung und 
Bauartzulassung 

 
Enthaltene Nuklide mit 
Angabe der Aktivität 

 
Anzeigenbestätigung durch die 
Strahlenschutzbehörde 

   

   

 
 
4.3 Folgende Röntgeneinrichtungen werden betrieben:  
 
 

Bezeichnung der Röntgeneinrichtung / 
Bauartzulassung  

Anzeigenbestätigung von der Strahlenschutzbehörde 7 
(Registriernummer und Datum)    

  

  

 
5. Unterweisung  

 
Alle Lehrkräfte, Schülerinnen und Schüler und sonstiges Personal der Schule, die mit radioaktiven Stoffen 
umgehen oder Schulröntgeneinrichtungen betreiben, sind durch den/die Strahlenschutzbeauftragten vor 
Aufnahme der Tätigkeit und während dieser Tätigkeit jährlich über Arbeitsmethoden, die möglichen 
Gefahren, die anzuwendenden Sicherheits- und Schutzmaßnahmen und den für diese Tätigkeit wesentlichen 
Inhalt der Strahlenschutzverordnung und der Röntgenverordnung und der Strahlenschutzanweisung zu 
unterweisen.  

Über den Inhalt und den Zeitpunkt der Unterweisung sind Aufzeichnungen zu führen, die von den 
unterwiesenen Personen zu unterschreiben sind.  

6.   Festlegungen zum Arbeitsverhalten  

Beim Umgang mit bauartzugelassenen Vorrichtungen und beim Betrieb von Schulröntgeneinrichtungen sind 
neben den Festlegungen dieser Strahlenschutzanweisung die Betriebsanleitungen und andere relevante 
Unterlagen des Herstellers und die in den Bauartzulassungsscheinen aufgeführten Pflichten des 
Zulassungsinhabers zu beachten.  
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Im Übrigen gilt:  

a) Radioaktive Stoffe und Schulröntgeneinrichtungen dürfen ausschließlich in den in Nummer 2 bezeichneten 
Räumen verwendet, gelagert oder betrieben werden. Die Lagerung hat diebstahlsicher zu erfolgen.  

b) Es ist Buch darüber zu führen, von wem, wann und wofür die radioaktiven Stoffe, Strahlenquellen und 
Vorrichtungen und die Röntgeneinrichtungen verwendet wurden.  

c) Bei Verlust oder Fund von radioaktiven Stoffen und Schulröntgeneinrichtungen ist unverzüglich Meldung zu 
erstatten.  

d) Am Ende des Kalenderjahres ist von dem Schulträger ( als Strahlenschutzverantwortlicher ) der 
zuständigen Strahlenschutzbehörde des Landes Schleswig-Holstein (Anlage 2) der Bestand an 
Vorrichtungen, die radioaktive Stoffe mit Halbwertszeiten > 100 Tage enthalten, mitzuteilen.  

e) Schülerinnen und Schüler dürfen nur unter ständiger Aufsicht und Anleitung der oder des 
Strahlenschutzbeauftragten mit radioaktiven Stoffen umgehen und Schulröntgeneinrichtungen betreiben.  

f) Jeder muss darauf achten, dass die Strahlenexposition für sich und andere so gering wie möglich gehalten 
wird.  

7. Beförderung  

Die Beförderung von radioaktiven Stoffen für den Unterricht an Schulen (Schulquellen, übliche Aktivitäten), 
erfolgt entsprechend der Strahlenschutzverordnung in der Regel genehmigungsfrei.  

Jedoch ist die Gefahrgutverordnung Straße, Eisenbahn und Binnenschifffahrt (GGVSEB) zu beachten. Bei der 
Beförderung ist ein entsprechendes Begleitpapier mitzuführen (Anlage 8).  

8. Verhalten bei sicherheitstechnisch bedeutsamen Ereignissen  

Zu den sicherheitstechnisch bedeutsamen Ereignissen gehören insbesondere die Beschädigung, der Fund 
oder das Abhandenkommen von radioaktiven Stoffen und Schulröntgeneinrichtungen.  
In jedem Falle haben die Rettung von Menschenleben und die Bergung von Verletzten Vorrang.  

Zur Dosisbegrenzung sind die nachfolgenden Schutzmaßnahmen zu ergreifen:  

a) Der betroffene Raum ist zu räumen und zu verschließen.  
b) Die Zeitdauer, in der Personen einer Strahlenexposition ausgesetzt sind, ist möglichst kurz zu halten.  
c) Müssen radioaktive Stoffe aus einem Bereich gebracht werden, sind sie in geeigneten Behältern zu bergen 

und zu sichern.  
d) Die Kontamination der Haut ist durch das Tragen von Schutzkleidung, z. B. Schutzhandschuhen, zu 

verhindern.  

Die oder der Strahlenschutzbeauftragte hat die zuständige Strahlenschutzbehörde, den Schulträger  
(Strahlenschutzverantwortlicher) und die Schulleiterin oder den Schulleiter zu informieren. Bei 
Abhandenkommen radioaktiver Stoffe ist zusätzlich die zuständige Polizeidienststelle unverzüglich zu 
unterrichten.  

 
Diese Strahlenschutzanweisung tritt am . . . . . . . . . . . . . . . . . . in Kraft. 

Ort, Datum ………………………………………………………………………… 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Unterschrift des Strahlenschutzbevollmächtigten / - verantwortlichen    

……………………………………………………………………………………………………………………………………
Unterschrift aller Strahlenschutzbeauftragten 
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Festsetzung der Schulkostenbeiträge für den Besuch von Landesberufsschulen 
für das Haushaltsjahr 2012 – Änderung 

Bekanntmachung des Ministeriums für Bildung und Wissenschaft  vom 27. November 2012 – III 415 

Bezug: Runderlass des Ministeriums für Bildung und Kultur vom 1. Februar 2012 (NBl. MBK. Schl.-H. S. 28)

Die in dem o.g. Erlass festgesetzten Schulkostenbeiträge für das Haushaltsjahr 2012 für den Besuch von Schüle-
rinnen und Schülern der Landesberufsschulen (LBS) in der Trägerschaft der Hansestadt Lübeck (lfd. Nr. 63 - 65) 
ändere ich, ohne die Vorläufigkeit aufzuheben, wie nachstehend aufgeführt:

     alt (Erlass vom 1. Februar 2012)         neu

LBS für das Konditoreigewerbe      700 Euro       750 Euro 
LBS für Veranstaltungskaufleute      850 Euro     1.100 Euro
LBS für Werkzeugmechaniker   1.125 Euro     1.300 Euro 

Ausländische Fremdsprachenassistentinnen und 
-assistenten an Schulen in Schleswig-Holstein

Bekanntmachung des Ministeriums für Bildung und 
Wissenschaft vom 26. November 2012 – III 323

Im Schuljahr 2013/14 können voraussichtlich wieder 
Fremdsprachenassistentinnen und -assistenten in 
begrenztem Umfang an Schulen des Landes einge-
setzt werden. Bei Interesse an der Zuweisung eines 
ausländischen FSA muss ein entsprechender Antrag 
bis zum 31. Januar 2013 an das Bildungsministerium 
gerichtet werden. Das Antragsformular ist im Internet 
unter www.bildung.schleswig-holstein.de (Formulare) 
eingestellt. Mit dem Antrag verpflichtet sich die Schule 
gleichzeitig, der/dem FSA sowohl hinreichende Hilfe-
stellung und Betreuung zu gewährleisten als auch für 
eine Unterbringung zu sorgen. Die/der FSA sollte über 
den fremdsprachlichen Bereich hinaus in möglichst 
viele (Schul-)Aktivitäten einbezogen werden, damit 
beide Seiten aus dem Einsatz Nutzen ziehen können.
Über die Zuweisungen wird voraussichtlich im 2.Quar-
tal 2013 entschieden.

Stundentafeln für die Ausbildungsgänge 
Fachpraktiker Hauswirtschaft/ 
Fachpraktikerin Hauswirtschaft, 
Fachpraktiker im Verkauf/Fachpraktikerin im 
Verkauf sowie Lagerfachhelfer/Lagerfachhelferin

Runderlass des Ministeriums für Bildung und Wissen-
schaft vom 22. November 2012 - III 411 – 3023.253.0

Aufgrund des § 126 Abs. 3 des Schulgesetzes 
bestimmt das Ministerium für Bildung und Wissen-
schaft, dass für die Ausbildungsgänge Fachpraktiker 
Hauswirtschaft/Fachpraktikerin Hauswirtschaft, Fach-
praktiker im Verkauf/Fachpraktikerin im Verkauf sowie 
Lagerfachhelfer/Lagerfachhelferin vom 1. August 2012 
an die nachstehenden Stundentafeln anzuwenden sind. 
Gleichzeitig werden die Stundentafeln für diese Ausbil-
dungsgänge, die in den ab 1. August 2012 geltenden 
Lehrplänen (NBl. MBW. Schl.-H. S. 191) enthalten 
sind, aufgehoben

Anl.
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Dienstanweisung „Schulfahndung“ 
(Kinderpornografie)

Erlass des Ministeriums für Bildung und Wissenschaft 
vom 9. November 2012 – III 635

Die Zentrale Ansprechstelle Kinderpornografie des 
Landeskriminalamtes Schleswig-Holstein (LKA) führt 
in Zusammenarbeit mit dem Bundeskriminalamt sowie 
mit den Landeskriminalämtern der anderen Bundes-
länder im Rahmen bestimmter konkreter Ermittlungs-
verfahren und damit in unregelmäßigen Abständen 
eine sogenannte Schulfahndung durch. Ziel dieser 
Schulfahndung ist es, Opfer von sexuellem Missbrauch 
zur Herstellung und Verbreitung von Kinderpornogra-
fie zu identifizieren und dadurch einen in der Regel 
andauernden sexuellen Missbrauch eines Kindes bzw. 
Jugendlichen zu beenden sowie damit auch die Täter 
zu ermitteln.
Das LKA ersucht im Rahmen der Schulfahndung alle 
Schulen in Schleswig-Holstein um Amtshilfe, für deren 
Umsetzung die im Folgenden beschriebenen verpflich-
tenden Vorgaben gemacht werden.
Bei einer Schulfahndung werden den Schulen unver-
fängliche Bilder der Opfer über eine Plattform im 
Landesnetz Bildung zur Verfügung gestellt. Bei diesen 
Bildern handelt es sich um hochsensible Daten, die 
nicht an die Öffentlichkeit gelangen dürfen, um die 
Opfer nicht zu stigmatisieren oder zu gefährden. Daher 
sind die folgenden Regelungen unbedingt einzuhalten:
1. Nur die Schulleiterin oder der Schulleiter (bzw. im 

Vertretungsfall deren Stellvertretung) hat Zugriff auf 
diese Bilddateien. Sie oder er ist für die nachfol-
gend beschriebenen Maßnahmen verantwortlich.

2. Die Schulleiterin oder der Schulleiter (bzw. im 
Vertretungsfall deren Stellvertretung) zeigt innerhalb 
eines Zeitraumes von zwei bis drei Wochen nach 
der Information über die Einstellung aktueller Bilder 
auf der Plattform dem unter Ziffer 4. genannten Per-
sonenkreis die Bilddateien. Dies sollte im Dienst-
zimmer der Schulleiterin bzw. des Schulleiters in 
kleinen Gruppen geschehen. Die Schulleiterin bzw. 
der Schulleiter weist hierbei ausdrücklich auf die 
Verschwiegenheitspflicht und das Verbot einer Kon-
taktaufnahme (siehe Ziffer 8) hin.

3. Die Bilddateien dürfen nur auf einem Landesnetz-
rechner von der Schulleiterin oder dem Schulleiter 
geöffnet werden; sie dürfen weder ausgedruckt 
noch auf einem anderen Gerät (externer Datenspei-
cher, privater PC, Cloud etc.) gespeichert werden. 

4. Die Dateien dürfen ausschließlich den an der 
Schule im lehrplanmäßigen Unterricht eingesetzten 
Lehrkräften (einschließlich Lehrkräften im Vorbe-
reitungsdienst und pädagogischen Fachkräften 
an Förderzentren bzw. dem in § 34 Abs. 1 bis 5 
SchulG genannten Personenkreis), den Schulsekre-
tärinnen oder Schulsekretären sowie den Schul-
sozialarbeiterinnen oder Schulsozialarbeitern zur 
Kenntnis gegeben werden. Das Zugänglichmachen 
für weitere Personen ist ausdrücklich untersagt. 

5. Die Hinweise zur Fahndung, die das LKA beglei-
tend zu den Bildern gibt, sind unbedingt einzuhal-
ten.

6. Eine Fehlanzeige am Ende der Maßnahme ist erfor-
derlich. Die Verfahrensweise zur Rückmeldung von 
Fehlanzeigen wird auf der Plattform beschrieben.

7. Wird ein Kind sicher identifiziert oder besteht eine 
Vermutung bzw. ein Verdacht, um welches Kind 
es sich handelt, ist unverzüglich mit der Zentralen 
Ansprechstelle Kinderpornografie im LKA 
(LKA 242, Tel.: 0431 160-4564, -4558 oder -4575, 
E-Mail: kipo.kiel.lka24@polizei.landsh.de) Kontakt 
aufzunehmen.

8. Eine Kontaktaufnahme mit dem (möglichen) Opfer 
und/oder dessen Eltern hat zu unterbleiben. Die 
Entscheidung über das weitere Vorgehen in einem 
solchen Fall trifft ausschließlich das LKA.
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Ausschreibung der Funktionsstellen

Schule Ort Bezeichnung  
der Stelle

Bes.-Gr. Zeitpunkt der
Besetzung

Bewerbung an das

1. Gymnasien

1.1 Gymnasium am 
Mühlenberg

Bad Schwartau Koordinatorin/ 
Koordinator für 
schulfachliche 
Aufgaben mit dem 
Schwerpunkt bei 
der fach- und 
unterrichtsübergrei-
fenden Schulgestal-
tung

siehe Aufgaben- 
beschreibung NBl. 
Nr. 7/1998 S. 266 ff.

A 15 Aufgabenübertra-
gung zum 
1. August 2013.
Auf die Erpro-
bungszeit gemäß 
§ 20 Abs. 2 Nr. 3 
LBG wird hin- 
gewiesen. Sie 
beträgt im Schul- 
bereich ein Jahr.
Beförderung und 
Einweisung in die 
Planstelle nach 
Vorliegen der lauf-
bahn- und haus-
haltsrechtlichen 
Voraussetzungen.

Ministerium für 
Bildung und 
Wissenschaft 
des Landes
Schleswig-
Holstein
III 311
Postfach 7124
24171 Kiel

1.2 Gymnasium am 
Mühlenberg

Bad Schwartau Leiterin/Leiter der 
Orientierungsstufe

siehe Aufgaben- 
beschreibung NBl. 
Nr. 7/1998 S. 266 ff.

A 15 Aufgabenübertra-
gung zum 
1. August 2013.
Auf die Erpro-
bungszeit gemäß 
§ 20 Abs. 2 Nr. 3 
LBG wird hin- 
gewiesen. Sie 
beträgt im Schul- 
bereich ein Jahr.
Beförderung und 
Einweisung in die 
Planstelle nach 
Vorliegen der lauf-
bahn- und haus-
haltsrechtlichen 
Voraussetzungen.

Ministerium für 
Bildung und 
Wissenschaft 
des Landes
Schleswig-
Holstein
III 311
Postfach 7124
24171 Kiel

1.3 Gymnasiuim 
Heide-Ost

Heide Leiterin/Leiter 
der Mittelstufe

siehe Aufgaben- 
beschreibung NBl. 
Nr. 7/1998 S. 266 ff.

A 15 Aufgabenübertra-
gung zum 
1. August 2013.
Auf die Erpro-
bungszeit gemäß 
§ 20 Abs. 2 Nr. 3 
LBG wird hin- 
gewiesen. Sie 
beträgt im Schul- 
bereich ein Jahr.
Beförderung und 
Einweisung in die 
Planstelle nach 
Vorliegen der lauf-
bahn- und haus-
haltsrechtlichen 
Voraussetzungen.

Ministerium für 
Bildung und 
Wissenschaft 
des Landes
Schleswig-
Holstein
III 315
Postfach 7124
24171 Kiel
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Schule Ort Bezeichnung  
der Stelle

Bes.-Gr. Zeitpunkt der
Besetzung

Bewerbung an das

1.4 Oberschule 
zum Dom

Lübeck stellvertretende 
Schulleiterin/ 
stellvertretender 
Schulleiter

siehe Aufgaben- 
beschreibung NBl. 
Nr. 7/1998 S. 266 ff.

A 15 Z Aufgabenübertra-
gung zum 
1. August 2013. 
Auf die Erpro-
bungszeit gemäß 
§ 20 Abs. 2 Nr. 3 
LBG wird hin- 
gewiesen. Sie 
beträgt im Schulbe-
reich ein Jahr.
Beförderung und 
Einweisung in die 
Planstelle nach 
Vorliegen der lauf-
bahn- und haus-
haltsrechtlichen 
Voraussetzungen.

Ministerium für Bil- 
dung und Wissen-
schaft des Landes 
Schleswig-Holstein
III 311
Postfach 71 24
24171 Kiel

1.5 Helene-Lange-
Gymnasium

Rendsburg Leiterin/Leiter 
der Oberstufe

siehe Aufgaben- 
beschreibung NBl. 
Nr. 7/1998 S. 266 ff.

A 15 Aufgabenübertra-
gung zum 
1. August 2013. 
Auf die Erpro-
bungszeit gemäß 
§ 20 Abs. 2 Nr. 3 
LBG wird hin- 
gewiesen. Sie 
beträgt im Schulbe-
reich ein Jahr.
Beförderung und 
Einweisung in die 
Planstelle nach 
Vorliegen der lauf-
bahn- und haus-
haltsrechtlichen 
Voraussetzungen.

Ministerium für Bil- 
dung und Wissen-
schaft des Landes 
Schleswig-Holstein
III 315
Postfach 71 24
24171 Kiel

1.6 Herderschule Rendsburg Leiterin/Leiter 
der Oberstufe

siehe Aufgaben- 
beschreibung NBl. 
Nr. 7/1998 S. 266 ff.

A 15 Aufgabenübertra-
gung zum 
1. August 2013. 
Auf die Erpro-
bungszeit gemäß 
§ 20 Abs. 2 Nr. 3 
LBG wird hin- 
gewiesen. Sie 
beträgt im Schulbe-
reich ein Jahr.
Beförderung und 
Einweisung in die 
Planstelle nach 
Vorliegen der lauf-
bahn- und haus-
haltsrechtlichen 
Voraussetzungen.

Ministerium für Bil- 
dung und Wissen-
schaft des Landes 
Schleswig-Holstein
III 315
Postfach 71 24
24171 Kiel
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Schule Ort Bezeichnung  
der Stelle

Bes.-Gr. Zeitpunkt der
Besetzung

Bewerbung an das

1.7 Jungmannschule Eckernförde stellvertretende 
Schulleiterin/ 
stellvertretender 
Schulleiter 

siehe Aufgaben- 
beschreibung NBl. 
Nr. 7/1998 S. 266 ff.

A 15 Z Aufgabenübertra-
gung zum 
1. August 2013. 
Auf die Erpro-
bungszeit gemäß 
§ 20 Abs. 2 Nr. 3 
LBG wird hin- 
gewiesen. Sie 
beträgt im Schulbe-
reich ein Jahr.
Beförderung und 
Einweisung in die 
Planstelle nach 
Vorliegen der lauf-
bahn- und haus-
haltsrechtlichen 
Voraussetzungen.

Ministerium für Bil- 
dung und Wissen-
schaft des Landes 
Schleswig-Holstein
III 315
Postfach 71 24
24171 Kiel

1.8 Gymnasium 
Kronshagen

Kronshagen stellvertretende 
Schulleiterin/ 
stellvertretender 
Schulleiter

siehe Aufgaben- 
beschreibung NBl. 
Nr. 7/1998 S. 266 ff.

A 15 Z Aufgabenübertra-
gung zum 
1. August 2013. 
Auf die Erpro-
bungszeit gemäß 
§ 20 Abs. 2 Nr. 3 
LBG wird hin- 
gewiesen. Sie 
beträgt im Schulbe-
reich ein Jahr.
Beförderung und 
Einweisung in die 
Planstelle nach 
Vorliegen der lauf-
bahn- und haus-
haltsrechtlichen 
Voraussetzungen..

Ministerium für Bil- 
dung und Wissen-
schaft des Landes 
Schleswig-Holstein
III 315
Postfach 71 24
24171 Kiel

1.9 Gymnasium 
Glinde

Glinde stellvertretende 
Schulleiterin/ 
stellvertretender 
Schulleiter

siehe Aufgaben- 
beschreibung NBl. 
Nr. 7/1998 S. 266 ff.

A 15 Z Aufgabenübertra-
gung zum 
1. August 2013. 
Auf die Erpro-
bungszeit gemäß 
§ 20 Abs. 2 Nr. 3 
LBG wird hin- 
gewiesen. Sie 
beträgt im Schulbe-
reich ein Jahr.
Beförderung und 
Einweisung in die 
Planstelle nach 
Vorliegen der lauf-
bahn- und haus-
haltsrechtlichen 
Voraussetzungen.

Ministerium für Bil- 
dung und Wissen-
schaft des Landes 
Schleswig-Holstein
III 312
Postfach 71 24
24171 Kiel
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Schule Ort Bezeichnung  
der Stelle

Bes.-Gr. Zeitpunkt der
Besetzung

Bewerbung an das

1.10 Gymnasium 
Glinde

Glinde Leiterin/Leiter der 
Oberstufe

siehe Aufgaben- 
beschreibung NBl. 
Nr. 7/1998 S. 266 ff.

A 15 Aufgabenübertra-
gung zum 
1. August 2013. 
Auf die Erpro-
bungszeit gemäß 
§ 20 Abs. 2 Nr. 3 
LBG wird hin- 
gewiesen. Sie 
beträgt im Schulbe-
reich ein Jahr.
Beförderung und 
Einweisung in die 
Planstelle nach 
Vorliegen der lauf-
bahn- und haus-
haltsrechtlichen 
Voraussetzungen.

Ministerium für Bil- 
dung und Wissen-
schaft des Landes 
Schleswig-Holstein
III 312
Postfach 71 24
24171 Kiel

2. Gemeinschaftsschulen

2.1 Gemeinschafts-
schule Hassee
Gemeinschafts-
schule mit gymna-
sialer Oberstufe 
der Landeshaupt-
stadt Kiel in Kiel

Kiel Leiterin/Leiter 
der Oberstufe

siehe Aufgaben- 
beschreibung NBl. 
Nr. 7/1998 S. 266 ff.

A 15 Aufgabenübertra-
gung zum 
1. August 2013. 
Auf die Erpro-
bungszeit gemäß 
§ 20 Abs. 2 Nr. 3 
LBG wird hin- 
gewiesen. Sie 
beträgt im Schulbe-
reich ein Jahr.
Beförderung und 
Einweisung in die 
Planstelle nach 
Vorliegen der lauf-
bahn- und haus-
haltsrechtlichen 
Voraussetzungen.

Ministerium für Bil-
dung und Wissen-
schaft des Landes 
Schleswig-Holstein
III 321 
Postfach 7124
24171 Kiel

2.2 Gebrüder-Hum-
boldt-Schule
Gemeinschafts-
schule mit gymna-
sialer Oberstufe 
der Stadt Wedel in 
Wedel

Wedel Leiterin/Leiter
der Oberstufe

siehe Aufgaben- 
beschreibung NBl. 
Nr. 7/1998 S. 266 ff.

A 15 Aufgabenübertra-
gung zum 
1. August 2013. 
Auf die Erpro-
bungszeit gemäß 
§ 20 Abs. 2 Nr. 3 
LBG wird hin- 
gewiesen. Sie 
beträgt im Schulbe-
reich ein Jahr.
Beförderung und 
Einweisung in die 
Planstelle nach 
Vorliegen der lauf-
bahn- und haus-
haltsrechtlichen 
Voraussetzungen.

Ministerium für Bil-
dung und Wissen-
schaft des Landes 
Schleswig-Holstein
III 321 
Postfach 7124
24171 Kiel
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*) Interessierte Bewerberinnen und Bewerber können das spezielle Anforderungsprofil dieser Stelle bei der Hanse-Schule 
für Wirtschaft und Verwaltung, Fischstraße 8-10 in 23552 Lübeck anfordern.

 Lehrkräfte im Angestelltenverhältnis müssen die fachlichen und pädagogischen (ausbildungs- und prüfungsmäßigen) 
Voraussetzungen für die Einstellungen in das Beamtenverhältnis (Studienrätin/Studienrat) erfüllen.

**) Interessierte Bewerberinnen und Bewerber können das spezielle Anforderungsprofil dieser Stelle beim Berufsbildungs- 
zentrum Mölln, Regionales Berufsbildungszentrum des Kreises Herzogtum Lauenburg, Kerschensteinerstraße 2 in 
23879 Mölln anfordern.

 Lehrkräfte im Angestelltenverhältnis müssen die fachlichen und pädagogischen (ausbildungs- und prüfungsmäßigen) 
Voraussetzungen für die Einstellungen in das Beamtenverhältnis (Studienrätin/Studienrat) erfüllen. 

Schule Ort Bezeichnung  
der Stelle

Bes.-Gr. Zeitpunkt der
Besetzung

Bewerbung an das

2.3 Gemeinschafts-
schule 
Neumünster-
Brachenfeld
Gemeinschafts-
schule mit gymnasi-
aler Oberstufe der 
Stadt Neumünster

Neumünster Koordinatorin/ 
Koordinator für 
schulfachliche 
Aufgaben mit den 
Schwerpunkten   
pädagogische und 
organisatorische Ge- 
staltung des gemein-
samen Lernens in 
allen Jahrgangs- 
stufen der Sek. I 

Bewerberinnen/
Bewerber mit der 
Lehrbefähigung für 
Gymnasium, Real-
schule oder Grund- 
und Hauptschule

max.
A 15

Aufgabenübertra-
gung zum 
1. August 2013. 
Auf die Erprobungs-
zeit gemäß 
§ 20 Abs. 2 Nr. 3 
LBG wird hin- 
gewiesen. Sie 
beträgt im Schulbe-
reich ein Jahr.
Beförderung 
und Einweisung 
in die Planstelle 
nach Vorliegen 
der laufbahn- und 
haushaltsrechtlichen 
Voraussetzungen.

Ministerium für Bil-
dung und Wissen-
schaft des Landes 
Schleswig-Holstein
III 321 
Postfach 7124
24171 Kiel

3. Berufliche Schulen

3.1 Hanse-Schule für 
Wirtschaft und 
Verwaltung

Lübeck Leitung/ 
Koordination 
der Abteilung 
Industrie,
IT-Berufe,
Veranstaltungen*)

A 15 Aufgabenübertra-
gung zum  
1. Februar 2013. 
Auf die Erpro-
bungszeit gemäß 
§ 20 Abs. 2 Nr. 3 
wird hingewiesen. 
Sie beträgt im 
Schulbereich ein 
Jahr. Beförderung 
und Einweisung 
in die Planstelle 
nach Vorliegen der 
laufbahn- und haus-
haltsrechtlichen 
Voraussetzungen.

Hanse-Schule für 
Wirtschaft und 
Verwaltung
Fischstraße 8-10
23552 Lübeck
Tel. 0451 122-
8887
E-Mail:
hermann.wolter@
hanse-schule.de
Internet:
www.Hanse-
Schule.de

3.2 Berufsbildungs- 
zentrum Mölln
Regionales 
Berufsbildungs- 
zentrum des 
Kreises Herzogtum 
Lauenburg

Mölln Leitung/Koordina-
tion der Abteilung 
01 kaufmännische 
Abteilung I sowie 
schulart- und abtei-
lungsübergreifende 
Aufgaben**)

A 15 Aufgabenübertra-
gung zum 
1. August 2013. 
Auf die Erpro-
bungszeit gemäß 
§ 20 Abs. 2 Nr. 3 
LBG wird hin- 
gewiesen. Sie 
beträgt im Schulbe-
reich ein Jahr.
Beförderung und 
Einweisung in die 
Planstelle nach 
Vorliegen der lauf-
bahn- und haus-
haltsrechtlichen 
Voraussetzungen.

Berufsbildungs-
zentrum Mölln
Regionales 
Berufsbildungs-
zentrum des 
Kreises Herzogtum 
Lauenburg
Kerschensteiner-
straße  2
23879 Mölln
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Koordinationsstellen für schulfachliche Aufgaben an Regional- und Gemeinschaftsschulen

An den Regional- und Gemeinschaftsschulen werden weitere Stellen von Konrektorinnen und Konrektoren als 
Koordinatorinnen und Koordinatoren für schulfachliche Aufgaben ausgeschrieben. 
In der nachfolgenden Auflistung wird jeweils eine Kernaufgabe der künftigen Koordinatorinnen und Koordinatoren 
genannt; zur Festlegung des jeweiligen Aufgabenprofils im Detail sind innerhalb des Schulleitungsteams entspre-
chende Absprachen zu treffen. Zur Orientierung kann dabei die Aufgabenbeschreibung unter Ziffer VII (3) des 
Erlasses vom 18. Mai 1998 – III 4 – 0332.3 (NBl. MBWFK. Schl.-H. S. 266) verwendet werden.
Den Schulen steht für die Wahrnehmung der Koordinierungsfunktionen gemäß § 7 des Leitungszeiterlasses 
(Erlass des Ministeriums für Bildung und Kultur zur Bemessung des schulischen Zeitbudgets für die Wahrneh-
mung von Leitungsaufgaben sowie für die pädagogische Arbeit und für Schulentwicklung  vom 31. August 2010, 
NBl. MBK. Schl.-H. S. 277) ein Zeitbudget zur Verfügung. 
Für die ausgeschriebenen Koordinatorenstellen können sich grundsätzlich Lehrkräfte der an der jeweiligen Schul-
art vertretenen Laufbahnen bewerben; Lehrkräfte mit der Laufbahnbefähigung für Sonderschulen kommen jedoch 
nur für die Koordination des Förderzentrumsteils in Frage. Die Auswahlentscheidungen werden jeweils nach 
Eignung und Leistung getroffen; die Laufbahn der Bewerberinnen und Bewerber ist dabei ohne Belang. 
Die Landesregierung setzt sich für die Beschäftigung schwerbehinderter Menschen ein. Daher werden schwerbe-
hinderte Bewerberinnen und Bewerber bei entsprechender Eignung bevorzugt berücksichtigt.
Die Landesregierung ist bestrebt, ein Gleichgewicht zwischen weiblichen und männlichen Beschäftigten zu errei-
chen. Frauen werden daher bei gleichwertiger Qualifikation im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten vorrangig 
berücksichtigt.
Nach Auswahl der Bewerberinnen und Bewerber erfolgt zunächst die Übertragung der Aufgaben. Beförderung 
und Einweisung in die Planstelle werden nach einer Erprobung gemäß § 20 Abs. 2 Nr. 3 LBG und bei Vorliegen 
der laufbahn- und haushaltsrechtlichen Voraussetzungen vorgenommen.
Bitte achten Sie auf die nachstehenden allgemeinen Hinweise, die entsprechend anzuwenden sind.
Bewerbungen sind über das zuständige Schulamt auf dem Dienstwege an das Ministerium für Bildung und 
Wissenschaft des Landes Schleswig-Holstein – III 214 – zu richten. 
Die Schulen, für die Sie sich bewerben, werden von hier aus über die eingegangenen Bewerbungen informiert.

Ausschreibung von neuen Koordinatorenstellen
Schulart: Gemeinschaftsschulen 

Kreis Schule Funktion Aufgabe/Koordination Bes. 
Gruppe

GH RS Gym

01 Herzogtum 
Lauenburg

Grund- und 
Gemeinschaftsschule 
Stecknitz,
Berkentin

Koordination 
Sek. I

Koordination der päda-
gogischen und organi-
satorischen Gestaltung 
des gemeinsamen Ler-
nens in allen Jahrgangs 
stufen

A 12 Z A 13 Z A 14 Z 

02 Pinneberg Gemeinschaftsschule 
Rugenbergen, 
Bönningstedt

Koordination 
Sek. I

Koordination der 
pädagogischen und 
organisatorischen 
Gestaltung der Arbeit 
in den Jahrgangs- 
stufen 5 und 6

A 12 Z A 13 Z A 14 Z

03 Schleswig-
Flensburg

Gemeinschaftsschule 
Handewitt

Koordination 
Sek. I

Koordination der 
pädagogischen und 
organisatorischen 
Gestaltung der Arbeit 
in den Jahrgangs- 
stufen 8 bis 10

A 13 A 14 A 14 Z 

04 Schleswig-
Flensburg

Dannewerkschule, 
Schleswig

Koordination 
Sek. I

Koordination der päda-
gogischen und organi-
satorischen Gestaltung 
des gemeinsamen 
Lernens in allen Jahr-
gangsstufen

A 13 Z A 14 Z A 15

05 Schleswig-
Flensburg

Bruno-Lorenzen-
Gemeinschaftsschule,
Schleswig

Koordination 
Sek. I

Koordination der päda-
gogischen und organi-
satorischen Gestaltung 
des gemeinsamen 
Lernens in allen Jahr-
gangsstufen

A 13 Z A 14 Z A 15
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06 Segeberg Gemeinschaftsschule 
Alsterland,
Nahe

Koordination 
Sek. I

Koordination der 
pädagogischen und 
organisatorischen 
Gestaltung der Arbeit 
in den Jahrgangs- 
stufen 7 bis 10

A 13 A 14 A 14 Z

07 Segeberg Gemeinschaftsschule 
Kisdorf

Koordination 
Sek. I

Koordination der 
pädagogischen und 
organisatorischen 
Gestaltung der Arbeit 
in den Jahrgangs- 
stufen 7 bis 10

A 13 A 14 A 14 Z

08 Segeberg Gemeinschaftsschule 
Harksheide, 
Norderstedt

Koordination 
Sek. I

Koordination der 
pädagogischen und 
organisatorischen 
Gestaltung der Arbeit 
in den Jahrgangs- 
stufen 7 bis 10

A 13 A 14 A 14 Z 

09 Stormarn Gemeinschaftsschule 
Hahnheide, Trittau

Koordination 
Sek. I

Koordination  der 
pädagogischen und 
organisatorischen 
Gestaltung der Arbeit 
in den Jahrgangs- 
stufen 7 bis 10

A 13 Z A 14 Z A 15

Ausschreibungen von Koordinatorenstellen

Schulart: Gemeinschaftsschule

Schule
Ort

Bezeichnung 
der Stelle
Bes.-Gruppe

Zeitpunkt der
Besetzung

Aufgabe/Koordination Bewerbungen 
an das

Willy-Brandt-Schule
Grund- und Gemein-
schaftsschule Lübeck

2. Ausschreibung

Koordinatorin/ 
Koordinator

A 13 
(GH-Laufbahn)
oder
A 14 
(RS-Laufbahn)
oder
A 14 Z 
(Gym-Laufbahn)

zum 
nächstmöglichen 
Zeitpunkt

Koordination der pädago-
gischen und organisatori-
schen Gestaltung der 
Arbeit in den Jahrgangs- 
stufen 5 bis 7

Ministerium 
für Bildung und 
Wissenschaft
III 21
Brunswiker 
Straße 16-22
24105 Kiel

Willy-Brandt-Schule
Grund- und Gemein-
schaftsschule Lübeck

Koordinatorin/ 
Koordinator

A 13 
(GH-Laufbahn)
oder
A 14 
(RS-Laufbahn)
oder
A 14 Z 
(Gym-Laufbahn)

zum 
nächstmöglichen 
Zeitpunkt

Koordination der pädago-
gischen und organisatori-
schen Gestaltung der 
Arbeit in den Jahrgangs- 
stufen 8 bis 10

Ministerium 
für Bildung und 
Wissenschaft
III 21
Brunswiker 
Straße 16-22
24105 Kiel

Grund- und Gemein-
schaftsschule Viöl
mit den Außenstellen 
Ohrstedt und Haselund

2. Ausschreibung

Koordinatorin/
Koordinator

A 12 Z 
(GH-Laufbahn)

zum 
nächstmöglichen 
Zeitpunkt

Koordination von Grund-
schulangelegenheiten

Ministerium 
für Bildung und 
Wissenschaft
III 21
Brunswiker 
Straße 16-22
24105 Kiel
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Eiderlandschule
Grund- und Gemein-
schaftsschule 
Hennstedt

Koordinatorin/ 
Koordinator

A 13 
(GH-Laufbahn)
oder
A 14 
(RS-Laufbahn)
oder
A 14 Z 
(Gym-Laufbahn)

zum 
nächstmöglichen 
Zeitpunkt

Koordination schulfachlicher 
Aufgaben, insbesondere im 
Zusammenhang mit dem 
Ganztagsbereich

Ministerium 
für Bildung und 
Wissenschaft
III 21
Brunswiker 
Straße 16-22
24105 Kiel

Poul-Due-Jensen-
Gemeinschaftsschule 
Wahlstedt

Koordinatorin/
Koordinator

A 13
(GH-Laufbahn)
oder
A 14 
(RS-Laufbahn)
oder
A 14 Z 
(Gym-Laufbahn)

1. August 2013 Koordination schulfachlicher 
und schulorganisatorischer 
Aufgaben

Ministerium 
für Bildung und 
Wissenschaft
III 21
Brunswiker 
Straße 16-22
24105 Kiel

Schulart: Regionalschule

Schule
Ort

Bezeichnung 
der Stelle
Bes.-Gruppe

Zeitpunkt der 
Besetzung

Aufgabe/Koordination Bewerbungen 
an das

Grund- und Regional-
schule Pinneberg

3. Ausschreibung

Koordinatorin/
Koordinator

A 12 Z 
(GH-Laufbahn)

zum nächstmög-
lichen Zeitpunkt

Koordination von Grund-
schulangelegenheiten

Ministerium 
für Bildung und 
Wissenschaft
III 21
Brunswiker 
Straße 16-22
24105 Kiel

Rosenstadtschule
Grund- und Regional-
schule Uetersen

Koordinatorin/
Koordinator

A 13 Z 
(GH-Laufbahn)
oder
A 14 Z 
(RS-Laufbahn)

zum nächstmög-
lichen Zeitpunkt

Koordination  der pädago-
gischen und organisatori-
schen Gestaltung des Bil-
dungsgangs zum   Erwerb 
des Hauptschulabschlusses

Ministerium 
für Bildung und 
Wissenschaft
III 21
Brunswiker 
Straße 16-22
24105 Kiel

Gotthard-Kühl-Schule
Grund- und Regional-
schule Lübeck

Koordinatorin/ 
Koordinator

A 12 Z 
(GH-Laufbahn)

1. August 2013 Koordination von Grund-
schulangelegenheiten

Ministerium 
für Bildung und 
Wissenschaft
III 21
Brunswiker 
Straße 16-22
24105 Kiel
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Schule Bezeichnung 
der Stelle  
Bes.-Gruppe
Schüleranzahl

Zeitpunkt 
der  
Besetzung

Schulprofil Bewerbungen an das

→

1. Grundschule
1.1 Grundschule Laboe

Schulstraße 1
24235 Laboe

Schulleiter/in

A 13

146 Schüler/
innen

1. Februar 
2013

– ein- bis zweizügige Grund-
schule

– sechs Lerngruppen, davon 
eine jahrgangsübergreifend

– modernes Schulgebäude
– zertifizierte Zukunftsschule
– engagiertes, kooperatives 

Kollegium
– Offene Ganztagsschule mit 

Mittagessen, Hausaufgaben-
betreuung und vielfältigen 
Angeboten bis 16.00 Uhr

– sehr gute räumliche und 
sachliche Ausstattung 
(Werkraum, Computerraum, 
Musikraum, Schulküche, 
Schülerbücherei)

– Aula mit Bühne
– große Turnhalle, regelmäßiger 

Schwimmunterricht
– vielfältiges, aktives Schul-

leben mit zahlreichen 
Schulveranstaltungen und 
außerschulischen Aktivitäten 
(Sportveranstaltungen, The-
aterbesuche, Thementage, 
Offener Adventskalender, 
Lesewoche)

– aufgeschlossener Schulträger
– enge Kooperation mit den 

Kindertagesstätten
– Zusammenarbeit mit Förder-

zentrum, Kirche, Volkshoch-
schule und anderen außer-
schulischen Partnern

– engagierte Elternschaft (Früh-
stücksdienst, Elternlotsen, 
Lesedienst)

– aktiver Förderverein

Schulamt des 
Kreises Plön
Heinrich-Rieper- 
Straße 6
24306 Plön

1.2 Grundschule
Kellinghusen
Otto-Ralfs-Straße 2
25548 Kellinghusen

Schulleiter/in

A 13 Z

312 Schüler/
innen

1. August 
2013

– drei- bis vierzügige Verlässli-
che Grundschule

– Einzugsbereich Kellinghusen 
sowie fünf Umlandgemein- 
den

– kooperatives und engagiertes 
Kollegium

– gute Zusammenarbeit mit 
Eltern und Schulverband

– gute Zusammenarbeit zwi-
schen Schule und Stadt- 
jugendpflege

– gute Zusammenarbeit zwi-
schen Kitas und Grundschule

– reges Schulleben mit Feiern 
und Veranstaltungen im fest-
gelegten Rhythmus

Schulamt des
Kreises Steinburg
Viktoriastraße 16-18
25524 Itzehoe

Ausschreibung der Schulleiterstellen
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Schule Bezeichnung 
der Stelle  
Bes.-Gruppe
Schüleranzahl

Zeitpunkt 
der  
Besetzung

Schulprofil Bewerbungen an das

– Betreute Grundschule von 
7.00 bis 15.00 Uhr mit ange-
liefertem Mittagessen

– Elterninitiative für gesundes 
Schulfrühstück

– aktiver Förderverein
– Teilnahme an Mathematikwett-

bewerben 
– gute PC-Ausstattung (Com-

puterraum mit Internetzugang, 
Laptops für die Klassen-
räume)

– Fachräume für Musik und 
Werken, Sammlungsräume 
für die einzelnen Fächer, 
Gruppenräume, Schulküche

– Sporthalle und kleiner Sport-
platz

– freiwilliges Nachmittagsange-
bot an drei Wochentagen 

– Arbeitsgemeinschaften 
(Schulchor, Sport)

1.3 Grundschule  
Hoisbüttel
Teichweg 27
22949 Ammersbek

3. Ausschreibung

Schulleiter/in

A 13

169 Schülerin-
nen

1. Februar 
2013

– zweizügige Verlässliche 
Grundschule

– neben zwei Jahrgangsklas-
sen auch zwei jahrgangs-
übergreifende Lerngruppen 
in der Eingangsstufe

– Offene Ganztagsschule mit 
Mittagessen, vielfältigen 
Angeboten und Hausauf- 
gabenbetreuung

– engagiertes, kooperativ 
arbeitendes Kollegium

– enge Kooperation mit den 
angrenzenden Kitas

– aufgeschlossener Schul- 
träger

– aktiver Schulverein
– enge Einbindung in das Dorf-

leben
– vielfältiges, aktives Schul- 

leben mit engagierter Eltern-
schaft,

– zwei Computerarbeitsplätze 
in jeder Klasse

– interaktive Whiteboards in 
vier Klassenräumen

Schulamt des  
Kreises Stormarn
Mommsenstraße 11
23843 Bad Oldesloe
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Schule Bezeichnung 
der Stelle  
Bes.-Gruppe
Schüleranzahl

Zeitpunkt 
der  
Besetzung

Schulprofil Bewerbungen an das

1.4 Grundschule
22956 Grönwohld

2. Ausschreibung

Schulleiter/in

A 12 Z

103 Schüler/
Innen

1. Februar 
2013

– einzügige Grundschule
– Jahrgangsklassen und 

jahrgangsübergreifender 
Unterricht, Jahrgangsstufen 
1 bis 4 im offenen Unterricht

– Offene Ganztagsschule mit 
vielfältigem Kursangebot, 
Mittagessen, qualifizierter 
Hausaufgabenbetreuung

– Betreuungsangebot bis 
17.00 Uhr

– engagiertes, kooperatives 
Kollegium

– konstruktive Zusammenarbeit 
mit engagierten Eltern und 
Schulförderverein

– unterstützender Schulver-
band

– intensive Zusammenarbeit 
mit dem Kindergarten

– gut ausgestattete Fachräume 
für Deutsch, Mathematik und 
Heimat- und Sachunterricht, 
inklusive PCs mit Internet- 
zugang

– Sporthalle, Sportplatz und 
großzügig angelegtes Schul-
gelände mit diversen Spiel-
geräten

– aktives und vielseitiges 
Schulleben, mit Schul- und   
Sportfesten, Projektwochen- 
und -tagen, Theaterauffüh-
rungen

– Schülerbücherei, Leseaktivi-
täten

– vielfältige AG-Angebote

Schulamt des  
Kreises Stormarn
Mommsenstraße 11
23843 Bad Oldesloe

1.5 Grundschule 
Glashütte-Süd
Poppenbütteler 
Straße 270
22851 Norderstedt
 

Schulleiter/in

A 13

115 Schüler/
innen

1. Februar 
2013

– zweizügige Grundschule
– engagiertes, offenes, koope-

ratives Kollegium
– zertifizierte Zukunftsschule
– fester Einsatz einer Sozial- 

arbeiterin
– Betreuungsangebot „Fuchs-

bau“ Montag bis  Freitag 
(7.00 bis 8.00 Uhr/12.00 bis 
16.00 Uhr)

– städtischer Hort, angrenzend 
an das Schulgelände

– unterstützender Schulträger
– enge Zusammenarbeit mit 

dem DaZ – Förderung im 
Bereich Deutsch

– enge Zusammenarbeit mit 
dem Förderzentrum, Kirche, 
Polizei etc.

– Hausaufgabenbetreuung 
durch das „Freiwilligen 
Forum Norderstedt“

Schulamt des 
Kreises Segeberg
Hamburger Straße 30
23795 Bad Segeberg

→
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Schule Bezeichnung 
der Stelle  
Bes.-Gruppe
Schüleranzahl

Zeitpunkt 
der  
Besetzung

Schulprofil Bewerbungen an das

– Schulverein
– Kooperation mit Tennis-Club
– eigener Schulgarten (Parzelle 

im Kleingartenverein) bewirt-
schaftet von den Jahrgangs-
stufen 3 und 4

– großzügiges Raumangebot
– Teilnahme am Energiespar-

programm
– vielfältiges Schulleben
– aktuelle Homepage
– freiwillige Schulkleidung
– Förderung im Bereich 

Deutsch durch Kinderbuch-
autor verbunden mit einem 
Vorlesewettbewerb

1.6 Grundschule 
Kiebitzreihe
Schulstraße 65
25368 Kiebitzreihe

Schulleiter/in

A 13

127 Schüler/
innen

1. August 
2013

– Unterricht in Jahrgangsgrup-
pen und in jahrgangsüber-
greifenden Gruppen (Jahr-
gangsstufen 1 bis 4)

– Förderunterricht
– tägliches gemeinsames 

gesundes Frühstück im 
Klassenraum

– aktives Schulleben/Feiern im 
Jahreslauf (z.B. Schulfeste, 
Erntedank- und Laternenfest, 
Weihnachtsfeiern, Projekt-
tage, Teilnahme am Tag des 
Baumes und an sportlichen 
Wettkämpfen/am Lauftag)

– ausgezeichnete räumliche 
Ausstattung: neue Sport-
halle, Schulküche, PC-Raum 
mit Laptopwagen/gleichzei-
tige Nutzung als Schulbüche-
rei, Werk- und Musikraum

– Schulgarten vorhanden 
(Garten-AG)

– sehr engagierter Schulver-
ein, der das vielfältige Schul-
leben unterstützt und fördert

– Betreuungsangebot täglich 
von 7 bis 8 Uhr sowie von 
12 bis 15 Uhr durch den von 
Eltern geführten Betreuungs-
verein

– Unterstützung durch Sekre-
tärin mit 11,5 Wochenstun-
den 

Schulamt des
Kreises Steinburg
Viktoriastraße 16-18
25524 Itzehoe
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Schule Bezeichnung 
der Stelle  
Bes.-Gruppe
Schüleranzahl

Zeitpunkt 
der  
Besetzung

Schulprofil Bewerbungen an das

1.7 Albert-Schweitzer-
Schule
Pulverstraße 67a
22880 Wedel

2. Ausschreibung

Schulleiter/in
 
A 13 Z

378 Schüler/
innen

1. August 
2013

– fünfzügige gebundene 
Ganztags-Grundschule

– verbindliche rhythmisierte 
Schulzeiten von 8.00 bis 
16.00 Uhr mit einem 
Wechsel von Unterricht- und 
Freizeitangeboten verteilt 
über den ganzen Schultag

– etablierte Ganztagsangebote
– Ganztags-Referenzschule mit 

guten bundesweiten Netz-
werkkontakten

– aufgeschlossenes, teamorien-
tiert arbeitendes Kollegium

– sehr heterogene Schüler-
schaft

– individualisierender Unterricht 
– breit gefächertes Förder- und 

Forderangebot, das sich im 
Spannungsbogen von zerti-
fiziertem Kompetenzzentrum 
zur Begabtenförderung bis 
hin zum DaZ-Zentrum bewegt

– Integrationsklassen in allen 
Jahrgangsstufen

– etablierte Gewaltprävention 
einschließlich einer fest 
verankerten präventiven 
Schulsozialarbeit durch eine 
schuleigene Sozialpädagogin

– lebendiges Schulleben (Pro-
jekttage, Schulfest, Sportver-
anstaltungen in regelmäßiger 
Folge)

– erfahrene Ausbildungsschule
– enge, konstruktive Zusam-

menarbeit mit den Institutio-
nen im Stadtteil 

– hervorragende sächliche und 
personelle Unterstützung der 
Schule durch den Schulträger

– eigener Neubau für die 
Ganztagsangebote mit 
Schulküche/Mensa, Schüler-
bücherei, Bewegungsraum, 
Bühne, Snoezelenraum sowie 
Psychomotorikraum

– sehr weiträumiges, lern- und 
bewegungsfördernd gestal- 
tetes Schulgelände mit Schul-
garten

– Profil und Schulprogramm 
können unter  
www.ass-wedel.lernnetz.de/ 
eingesehen werden

Schulamt des
Kreises Pinneberg
Kurt-Wagener- 
Straße 11
25337 Elmshorn
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1.8 Waldschule
Kampmoor- 
straße 1-7
25451 Quickborn

2. Ausschreibung

Schulleiter/in
 
A 13 Z 

227 Schüler/
innen

1. Februar 
2013

– zwei- bis dreizügige Grund-
schule

– engagiertes Kollegium
– enge Zusammenarbeit mit 

den Eltern
– aktiver Schulverein
– konstruktive Zusammenarbeit 

mit dem Schulträger
– Kooperation mit den Kinder- 

tagesstätten/Erzieherinnen
– Sozialpädagogin (5 Stunden 

wöchentlich)
– aktives Schulleben (z.B. 

Schul- und Sportfeste, 
Projekttage)

– vielfältige AG-Angebote auch 
von Eltern

– Musikraum, PC-Raum und 
Schülerbücherei

– großes Außengelände
– Sporthalle und Sportplatz

Schulamt des  
Kreises Pinneberg
Kurt-Wagener- 
Straße 11
25337 Elmshorn

1.9 Grundschule Marli
Heinrichstraße 19-21
23566 Lübeck

Schulleiter/in

A 13 Z

209 Schüler/
innen

1. August 
2013

– zwei- bis dreizügige Grund-
schule

– enge Zusammenarbeit mit 
dem Förderzentrum, Inte- 
grationsklassen

– Offene Ganztagsschule mit 
zahlreichen Lern- und Freizeit-
angeboten

– aktiver Schulverein unterstützt 
und gestaltet vielfältiges 
Schulleben

– Schulmensa
– Schülerbücherei von 

Schüler/innen selbst betraut
– Computerraum
– Internetanschlüsse in allen 

Klassen
– umfangreiches Förderange-

bot
– Rechtschreibambulanz
– Schwimmunterricht
– prämierte Öko-AG
– Schach als Unterrichtsfach, 

Schulversuch in Vorbereitung
– Schulleben geprägt von 

regelmäßiger Teilnahme und 
Gestaltung von Sportveran-
staltungen, Theaterbesuchen, 
Projekttagen, Klassenfahrten, 
Schulfesten und Stadtteilfes-
ten, Zirkusprojektwoche

– Kooperationen mit umliegen-
den Kitas 

– Betreuungsangebote bis 
16.00 Uhr 

– großer neu gestalteter Schul-
hof

– Homepage: 
www.schule-marli.lernnetz.de

Schulamt in der  
Hansestadt Lübeck
Kronsforder Allee 2-6
23539 Lübeck

Schule Bezeichnung 
der Stelle  
Bes.-Gruppe
Schüleranzahl

Zeitpunkt 
der  
Besetzung

Schulprofil Bewerbungen an das
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Schule Bezeichnung 
der Stelle  
Bes.-Gruppe
Schüleranzahl

Zeitpunkt 
der  
Besetzung

Schulprofil Bewerbungen an das

1.10 Regenbogenschule
Grundschule des 
Amtes Achterwehr
in Strohbrück
Mönkbergseck 26
24107 Quarnbek- 
Strohbrück

Schulleiter/in

A 13

137 Schüler/
innen, davon
85 in Strohbrück
52 in Melsdorf

1. August 
2013

– Schule mit zwei Standorten: 
Verwaltungssitz in Stroh- 
brück

– in Melsdorf jahrgangsüber-
greifendes Arbeiten in 
einigen Fächern

– Leseaktivitäten, Teilnahme an 
der Mathe-Olympiade

– Betreute Grundschule
– aufgeschlossenes, sehr enga-

giertes Kollegium
– enge Zusammenarbeit mit 

engagierter, aktiver Eltern-
schaft

– vielfältige AG-Angebote auch 
von Eltern

– Sporthalle und Sportplatz an 
beiden Standorten

– sehr weiträumiges, lern- und 
bewegungsfördernd gestal-
tetes Schulhofgelände mit 
Schulgarten und Schulwald

– vielseitiges Schulleben mit 
Schulfesten, Projekten und 
musikalischen Aufführungen, 
Sportfesten u.v.m.

– intensive und konstruktive 
Zusammenarbeit mit dem Kin-
dergarten, der Gemeinde und 
den örtlichen Institutionen, 
wie Sportverein, VHS, Kirche 
u.v.m.

– Betreuung von Praktikanten 
und gerne auch Lehramtsan-
wärter/innen

Schulamt des Kreises
Rendsburg-Eckern-
förde
Kaiserstraße 8
24768 Rendsburg

2. Förderzentren
2.1 Albert-Schweitzer-

Schule
Förderzentrum
Schwerpunkt 
Geistige Entwick- 
lung
Mühlenberg 2 a
24398 Winnemark
OT Sundsacker

2. Ausschreibung

stellvertretende 
Schulleiterin/ 
stellvertretender 
Schulleiter

A 14

70 Schüler/innen

1. Februar 
2013

– Förderzentrum für Schüler/
innen mit Mehrfachbehinde-
rungen und sozial-emotiona-
lem Förderbedarf

– öffentliche Schule in Träger-
schaft des St. Nicolaiheims 
e.V. , aus deren Wohngrup-
pen das Schüler/innen- 
Klientel stammt

– kooperatives, teamorientier-
tes, innovatives Kollegium

– Durchführung von Werkstatt-
tagen und Praktika zur Orien-
tierung und Vorbereitung für 
das Arbeitsleben an anderen 
Lernorten

– Schwimmunterricht von thera-
peutischem Schwimmen bis 
zum Leistungsschwimmen

– heilpädagogisches Reiten
– integrative Maßnahmen an 

Grund- und Gemeinschafts-
schulen des Kreises Schles-
wig-Flensburg 

Schulamt des Kreises 
Rendsburg-Eckern-
förde
Kaiserstraße 8
24768 Rendsburg

→
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Schule Bezeichnung 
der Stelle  
Bes.-Gruppe
Schüleranzahl

Zeitpunkt 
der  
Besetzung

Schulprofil Bewerbungen an das

– Inklusionsprojekte mit den 
umliegenden Schulen

– Ausbildungsschule, Prüfungs-
praktika für Studierende der 
Universität Flensburg, Lang-
zeitpraktika für Erzieher/innen 
der Fachschule in Schleswig, 
Schüler/innen-Praktika für alle 
Schularten

– Kooperation mit der Physio-
therapie-Schule Damp, prakti-
sche Ausbildung der Schüler/
innen des Prüfungssemesters

2.2 Förderzentrum 
Steinburg Süd- 
West
Vor dem Greven- 
koper Tor 24 a
25361 Krempe

stellvertretende 
Schulleiterin/ 
stellvertretender 
Schulleiter

A 14

217 Schüler/
innen in der 
Integration

17 Schüler/innen 
in der internen 
Beschulung 
(Außenstelle 
Wilster)

1. Februar 
2013

– Förderzentrum Lernen an 
drei Standorten, Hauptstelle 
in Krempe, Außenstellen in 
Glückstadt und Wilster

– ab Schuljahr 2013/14 voraus-
sichtlich an keinem Standort 
mehr interne Beschulung, 
zurzeit noch in Wilster

– engagiertes und motiviertes 
Team, bestehend aus 22 
Sonderschullehrkräften 

– Prävention, Integration und 
Beratung an zehn Grundschu-
len, drei Gemeinschaftsschu-
len und einer Regionalschule

– Mitarbeit in Flexklassen 
– Sprachheilarbeit bzw. Be- 

ratung an 20 Kitas
– Kooperation mit Schulsozial-

arbeit an den Regelschulen
– e.s.E.- Beratung nach dem 

Handlungskonzept schulische 
Erziehungshilfe

– Ausbildungsschule
– Teilnahme am Handlungskon-

zept Schule-Arbeitswelt

Schulamt des 
Kreises Steinburg
Viktoriastraße 16-18
25524 Itzehoe

2.3 Maria-Montessori-
Schule
Förderzentrum 
Geistige Entwick- 
lung
Stellbrinkstraße 1
23566 Lübeck

Sonderschul- 
rektor/in

A 14 Z

77 Schüler/innen 
insgesamt 
68 Stammschule
18 in integrativen 
Maßnahmen im 
Grundschulbe-
reich

1. Februar 
2013

– insgesamt 27 Kolleg/innen 
unterschiedlicher Ausbildun-
gen in multiprofessionellen 
Teams, davon: 
17 in der Stammschule und 4 
im integrativen Grundschulbe-
reich, 6 städtische Bediens-
tete

– integrative und präventive 
Maßnahmen in zwei Grund-
schulbereichen

– Zusammenarbeit mit den 
kooperierenden Schulen im 
Aufbau

– Zusammenarbeit mit Lan-
desförderzentren Hören und 
Sehen

Schulamt in der
Hansestadt Lübeck
Kronsforder Allee 2-6
23560 Lübeck

→
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Schule Bezeichnung 
der Stelle  
Bes.-Gruppe
Schüleranzahl

Zeitpunkt 
der  
Besetzung

Schulprofil Bewerbungen an das

– enge Zusammenarbeit inner-
halb des Stadtteilnetzwerkes 
im Aufbau

– Ausbildungsschule
– Offene Ganztagsschule im 

Netzwerk mit einer benach-
barten Schule

– Gewaltpräventive Projekte, 
Streitschlichtung

– vielfältiges Schulleben, 
Ausflüge, jährliche Klassen-
fahrten, Feiern, Teilnahme an 
diversen Sportwettbewerben, 
Vorlesewettbewerben

2.4 Berend-Schröder-
Schule
Förderzentrum 
Lernen
Langer Lohberg 24
23552 Lübeck

2. Ausschreibung

Sonderschul- 
rektor/in

A 15

88 Schüler/innen
davon 54 Schü-
ler/innen in der 
Stammschule 
und 34 Schüler/
innen in der 
Außenstelle

zusätzlich 233 
Schüler/innen 
integrativ und 
303 Schüler/
innen präventiv

1. Februar 
2013

– insgesamt: 52 Kolleg/innen, 
davon 10 in der Stamm- 
schule und 4 in der Außen-
stelle

– integrative und präventive 
Maßnahmen in 14 Schulen 

– intensive Zusammenarbeit mit 
den kooperierenden Schulen

– präventive Maßnahmen auch 
am Nachmittag mit Elternbe-
teiligung

– Lese-Rechtschreibkurs
– Mathe-Intensiv-Kurs
– Psychomotorik (Projekt: 

Übergang Kita/Schule)
– enge Zusammenarbeit inner-

halb eines großen Netzwerks 
(Jugendhilfe, Jugendarbeit, 
therapeutische Einrichtungen, 
Berufsschulen, Kitas)

– Ausbildungsschule
– Offene Ganztagsschule im 

Netzwerk mit drei benach-
barten Schulen (Verzahnung 
Vormittag-Nachmittag)

– veränderte Zeitstruktur zur 
Erreichung der individualisier-
ten Förderziele

– Gesunde-Schule-Projekt: 
Schüler/innen kochen für 
Schüler/innen

– gewaltpräventive Projekte
– Projekt NZL
– kunsttherapeutische Ange-

bote
– kooperative Erziehungshilfe 

(KEH)
– enge Verzahnung mit den 

Angeboten der KEH
– FiSch-Projekt zurzeit mit 

Stammschüler/innen
– Mitglied im Projekt: Hand-

lungsfeld Schule & Arbeitswelt
– vielfältiges Schulleben, 

Ausflüge, jährliche Klassen-
fahrten, Feiern, Teilnahme an 
diversen Sportwettbewerben

Schulamt in der 
Hansestadt Lübeck
Kronsforder Allee 2-6
23560 Lübeck
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Schule Bezeichnung 
der Stelle  
Bes.-Gruppe
Schüleranzahl

Zeitpunkt 
der  
Besetzung

Schulprofil Bewerbungen an das

3. Regionalschule

3.1 Regionalschule 
Glückstadt
Königsberger 
Straße 6
25348 Glückstadt

Schulleiter/in

A 14 Z 
(GH-Laufbahn)

oder

A 15 
(RS-Laufbahn)

593 Schüler/
innen

1. August 
2013

– aufwachsende vierzügige 
Regionalschule mit den Jahr-
gängen 5 bis 8, auslaufende 
Haupt- und Realschulklassen 
ab Jahrgangsstufe 9

– umfangreiches Offenes Ganz-
tagsangebot

– Mensabetrieb an vier Tagen
– enge Kooperation mit dem 

örtlichen Gymnasium
– gute und kooperative Zusam-

menarbeit mit dem Schul- 
träger

– Unterstützung durch Sozial-
pädagogen mit voller Stelle

– neue und gut ausgestattete 
Fachräume

– großzügige Sportanlagen und 
vielfältige Erfolge bei Sport-
wettbewerben

– eigenes Bootshaus mit Kanus
– Schülerbücherei als Neben-

stelle der Stadtbücherei
– Schüleraustausch mit einem 

französischen Collège
– intensive Berufsorientierung 

mit Kooperationspartnern
– Streitschlichter und Schüler-

lotsen
– Flexklasse
– intensive Zusammenarbeit 

mit der im Haus befindlichen 
Außenstelle des Förderzent-
rums

Schulamt des
Kreises Steinburg
Viktoriastraße 16-18
25524 Itzehoe

3.2 Klaus-Groth- 
Schule
Klaus-Groth- 
Straße 18-20 und
Loher Weg
25746 Heide

stellvertretende 
Schulleiterin/ 
stellvertretender
Schulleiter

13 Z
(GH-Laufbahn)

oder

14 Z
(RS-Laufbahn)

645 Schüler/
innen

1. Februar 
2013

– Grund- und Regionalschule 
an zwei Standorten

– zwei- bis dreizügige Grund-
schule mit einem bilingualen 
Jahrgang 

– Sekundarstufe zurzeit zwei- 
bis vierzügig

– gemeinsame Orientierungs-
stufe 

– ab Jahrgangsstufe 7 bildungs-
gangbezogener Unterricht 
mit fließenden Übergängen, 
Förderschüler/innen in beiden 
Bildungsgängen

– ein bis zwei Flexklassen
– enge Zusammenarbeit mit 

dem Förderzentrum pädago-
gische Insel

– professioneller Umgang mit 
verhaltensauffälligen Schüler/
innen 

Schulamt des 
Kreises Dithmarschen
Stettiner Straße 30
25746 Heide
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– an jedem Standort einen 
Sozialarbeiter oder eine 
Sozialarbeiterin

– umfangreiches Offenes Ganz-
tagsangebot mit Hausauf- 
gabenbetreuung

– Mensabetrieb an fünf Tagen 
und Frühstücksangebot 

– Schwerpunkttätigkeit im 
Grundschul- und Orien-
tierungsstufenbereich am 
Standort Loher Weg

– gut eingespieltes Schul- 
leitungsteam

– engagiertes Kollegium mit 45 
Lehrkräften

– sehr weit entwickelte Berufs-
orientierung mit verschiede-
nen Praktika, Werkstatttagen, 
Potenzialanalyse, eigener 
Berufsmesse, enge Koope-
ration mit verschiedenen 
Betrieben  

– zwei Fremdsprachen – 
Dänisch und Französisch

– Lesen/Mathe macht stark
– umfassendes WPU-Angebot
– gut ausgestattete Fachräume: 

zwei Computerräume, zwei 
teilbare Sporthallen, eine 
kleine Sporthalle, Sportplatz, 
moderne, großzügige Mensa, 
zwei Musikräume

3.3 Dietrich-Bonhoeffer-
Schule
Flottkamp 32
24568 Kalten- 
kirchen

stellvertretende 
Schulleiterin/ 
stellvertretender
Schulleiter

A 13 Z 
(GH-Laufbahn)

oder

A 14 Z 
(RS- Laufbahn)

479  Schüler/
innen

1. Februar 
2013

– seit dem 1. August 2009 
dreizügige Regionalschule 
im Aufbau

– teamorientierte Leitungs- 
struktur

– ca. 30 Lehrkräfte
– angenehme Arbeitsatmo-

sphäre
– klare pädagogische und 

soziale Zielsetzungen
– enge, konstruktive Zusam-

menarbeit im Kollegium, mit 
Eltern- und Schülervertretern 
und Schulträger

– gute räumliche Ausstattung 
mit Fachräumen, Drei-Felder-
Sporthalle, großzügige 
Außenanlagen

– Ausbildungsschule mit lang-
jähriger Erfahrung

– Schwerpunkt Integration und 
Differenzierung (I-Klasse)

– Suchtpräventionswoche in 
Jahrgangsstufe 7, intensive 
Aufklärungsarbeit in allen 
Jahrgangsstufen

Schulamt des 
Kreises Segeberg
Hamburger Straße 30
23795 Bad Segeberg

Schule Bezeichnung 
der Stelle  
Bes.-Gruppe
Schüleranzahl

Zeitpunkt 
der  
Besetzung

Schulprofil Bewerbungen an das

→
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– Maßnahmen der Gewaltprä-
vention in Zusammenarbeit 
mit der örtlichen Polizei

– Projekt „Niemanden zurück-
lassen“ – Lesen/Mathe macht 
stark

– Projekt „DELF-Diplom“ im 
Französischunterricht

– regelmäßige Teilnahme an der 
„Nacht der Mathematik“

– engagierte Theater-AG
– enge Zusammenarbeit mit 

den städtischen Schulsozial-
pädagogen

– Streitschlichter/innenaus- 
bildung

– Projekt „Busengel“
– Offene Ganztagsschule an 

vier Tagen
– Mensa
– Hausaufgabenbetreuung

3.4 Regionalschule 
Am Himmelsbarg
Kirchenstraße 30
25436 Moorrege

2. Ausschreibung

stellvertretende 
Schulleiterin/ 
stellvertretender
Schulleiter

A 13 Z 
(GH-Laufbahn)

oder

A 14 Z 
(RS-Laufbahn)  

500 Schüler/
innen

zum nächst-
möglichen 
Zeitpunkt

– vierzügige Regionalschule 
im Aufbau

– kooperatives Leitungsteam
– 22 Klassen
– 35 engagierte Lehrkräfte
– enge Kooperation mit den 

Eltern
– aktiver Schul- und Förder- 

verein
– umfangreiches Präventions-

konzept
– Bildung für nachhaltige 

Entwicklung
– aktive Schulgemeinschaft
– sportliche Schule im Grünen
– erfolgreiche Teilnahme an 

Wettbewerben 
– funktionierendes Netzwerk 

mit den umliegenden Schulen 
und Betrieben  

Schulamt des  
Kreises Pinneberg
Kurt-Wagener- 
Straße 11
25337 Elmshorn

Schule Bezeichnung 
der Stelle  
Bes.-Gruppe
Schüleranzahl

Zeitpunkt 
der  
Besetzung

Schulprofil Bewerbungen an das
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Schule Bezeichnung 
der Stelle  
Bes.-Gruppe
Schüleranzahl

Zeitpunkt 
der  
Besetzung

Schulprofil Bewerbungen an das

4. Gemeinschaftsschule

4.1 Gemeinschafts-
schule
mit Förderzentrum
des Schulverban- 
des Mittleres Nord-
friesland
Süderstraße 79
25821 Bredstedt

3. Ausschreibung

Schulleiter/in

A 14 Z 
(GH-Laufbahn)

oder

A 15 
(RS-Laufbahn)

oder

A 15 
(SoS-Laufbahn)

oder

A 15 Z 
(Gym-Laufbahn)

784 Schüler/
innen

1. Februar 
2013

– sechszügige Gemeinschafts-
schule mit Förderzentrum

– umfangreiches Offenes 
Ganztagsangebot mit Haus-
aufgabenbetreuung

– Ausbildungsschule mit 
eigenem Netzwerk

– inklusives Arbeiten in enger 
Zusammenarbeit mit dem 
Förderzentrum

– binnendifferenzierter Unter-
richt in Englisch und Deutsch, 
in Mathematik bis Jahrgangs-
stufe 8

– eine Flexklasse
– „NZL“ und „Mathe macht 

stark“
– großes WPU-Angebot
– Mensabetrieb an vier Tagen in 

der Woche
– neue und gut ausgestattete 

Fachräume
– zwei Computerräume mit 

Internetzugang und zwei 
Laptopwagen mit W-LAN

– Neubau/Anbau mit gut aus-
gestatteten Klassenräumen 
(Laptop, Internetzugang, 
Whiteboards)

– Gruppenräume sind vorhan-
den

– großzügige Sportanlagen 
(neue Großsporthalle mit 
Indoor-Laufbahn und Weit-
sprunganlage, Sportplatz, 
Freibad und Kanus)

– Musikraum/Aula mit Bühne
– Biotop
– vielfältiges Schulleben, u.a. 

geprägt durch Sportveranstal-
tungen und Theateraufführun-
gen

– intensive Berufsorientierung/ 
-vorbereitung „Job-Night“

– Unterstützung durch Schul-
psychologin und Sozialpäda-
gogin mit voller Stelle

– Streitschlichter/innen
– Sucht und Gewaltprävention
– kooperatives und engagiertes 

Kollegium
– Unterstützung durch den 

Förderverein
– vertrauensvolle Zusammen- 

arbeit mit den Eltern

Schulamt des 
Kreises
Nordfriesland
Kreishaus
Marktstraße 6
25813 Husum

→
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Schule Bezeichnung 
der Stelle  
Bes.-Gruppe
Schüleranzahl

Zeitpunkt 
der  
Besetzung

Schulprofil Bewerbungen an das

– enge Zusammenarbeit mit 
außerschulischen Institutio-
nen wie Kirche, Polizei und 
ADAC

– kleine Schülerbibliothek mit 
Lesezimmer

– Schulzeitung
– Schulkiosk
– Schulhomepage

4.2 Schule im 
Alsterland 
Gemeinschafts-
schule mit Grund-
schulteil im Amt 
Itzstedt 
Lüttmoor 5
23866 Nahe

stellvertretende 
Schulleiterin/ 
stellvertretender
Schulleiter

A 13 Z 
(GH-Laufbahn)

oder

A 14 Z 
(RS-Laufbahn)

oder 

A 15 
(Gym-Laufbahn)

918 Schüler/
innen, davon 550 
in Nahe und 368 
in Sülfeld

1. Februar 
2013

– zurzeit dreizügiger Grund-
schulteil mit 242 Schüler/
innen am Standort Nahe

– die stellvertretende Schul- 
leitung umfasst gleichzeitig 
die Leitung des Standortes 
in Sülfeld

– gute räumliche, sächliche und 
hervorragende Medienaus-
stattung

– Auszeichnung als Zukunfts-
schule

– Konzept zum Schwimmunter-
richt in Grund- und Gemein-
schaftsschule

– langjährige Erfahrung mit 
der Integration von Kindern 
mit sonderpädagogischem 
Förderbedarf

– Zertifikatsschule 
„Klasse 2000“ 

– Schulsozialarbeit 
– Angebot der flexiblen 

Ausgangsphase
– Zusammenarbeit mit der 

Norderstedter Bildungsgesell-
schaft (NoBiG)

– Offene Ganztagsschule mit 
Mensaverpflegung durch 
eigene Küche

– Kooperation mit der Ganz-
tagsbetreuung der Grund-
schule

– jahrgangsübergreifende 
Projekte in der Eingangs-
phase

– Zusammenarbeit mit der 
Gemeindebücherei in Nahe

– Zusammenarbeit mit dem 
Jugendtreff in Sülfeld

– vielfältiges Schulleben
– naturnahe Gestaltung der 

Schulgelände
– aufgeschlossenes koopera- 

tives Kollegium
– gute Zusammenarbeit mit 

engagierter Elternschaft

Schulamt des 
Kreises Segeberg
Hamburger Straße 30
23795 Bad Segeberg
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Schule Bezeichnung 
der Stelle  
Bes.-Gruppe
Schüleranzahl

Zeitpunkt 
der  
Besetzung

Schulprofil Bewerbungen an das

4.3 Dannewerkschule
Gemeinschafts-
schule der Stadt 
Schleswig
Erikstraße 50
24837 Schleswig

Schulleiter/in

A 14 Z
(GH-Laufbahn)

oder

A 15 
(RS-Laufbahn)

oder

A 15 Z 
(Gym-Laufbahn)

580 Schüler/
innen

1. August 
2013

– zurzeit 26 Klassen
– Offene Ganztagsschule, 

Träger Stadt Schleswig, 
Montag bis Donnerstag mit 
Hausaufgabenbetreuung

– DaZ-Zentrum für die Region 
in der Sek. I

– eigene engagierte Schul- 
sozialarbeiterin

– Ausbildungsschule 1. und 
2. Phase, Kooperation mit 
benachbarten Schulen

– enge Zusammenarbeit mit 
dem Förderzentrum (inte- 
grative Beschulung)

– Zusammenarbeit mit außer-
schulischen Partnern

– umfassende Berufsorien- 
tierung

– durchgehende Binnendiffe-
renzierung

– Notengebung ab Jahrgangs-
stufe 8 

– 60-Minuten-Zeitraster
– umfangreiches WPU- und 

WPK-Angebot
– Vorhabenwochen/-tage
– Teilnahme NZL
– vielfältiges Schulleben: 

Sportveranstaltungen und 
Schüleraufführungen

– engagiertes Kollegium
– Zusammenarbeit in Jahr-

gangs- und Fachteams 
(fächerübergreifende The-
menabstimmung „Partitur“)

– teamorientierte Leitungs- 
struktur

– gut ausgestattete Fachräume
– gute technische Ausstattung 

(Laptops, Aktivboards, Inter-
net)

– drei Computerräume

Schulamt des 
Kreises Schleswig-
Flensburg
Flensburger Straße 7
24837 Schleswig

4.4 Gemeinschafts-
schule 
Am Marschweg
Marschweg 16-22
24568 Kaltenkirchen

stellvertretende 
Schulleiterin/ 
stellvertretender
Schulleiter

A 13 Z 
(GH-Laufbahn)

oder

A 14 Z 
(RS-Laufbahn)

oder

A 15 
(Gym-Laufbahn)

600 Schüler/
innen

1. August 
2013

– im vierten Jahr vierzügige 
Gemeinschaftsschule mit 
auslaufendem Realschulteil

– einzige Gemeinschaftsschule 
im Zuständigkeitsbereich des 
Schulverbandes Kalten- 
kirchen

– 43 Kolleginnen und Kollegen
– engagierte Konzeptgruppe 

zur Weiterentwicklung der 
Gemeinschaftsschule/ 
Ausbildungsschule

– Zusammenarbeit mit Schul-
sozialpädagogen (Träger: 
Tausendfüßler Kinder- und 
Familiengarten)

– in den Jahrgangsstufen 5 bis 
8 je eine Klasse mit Integra- 
tionskindern.

Schulamt des 
Kreises Segeberg
Hamburger Straße 30
23795 Bad Segeberg

→
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Schule Bezeichnung 
der Stelle  
Bes.-Gruppe
Schüleranzahl

Zeitpunkt 
der  
Besetzung

Schulprofil Bewerbungen an das

– umfassendes Konzept zur 
Berufsorientierung mit Beteili-
gung von Kooperationsfirmen

– Gläserne Schule mit Jahres-
programm zur Suchtpräven-
tion

– Fachräume modern ausge-
stattet

– Neubau mit neuen Verwal-
tungsräumen, Mensa und 
großzügig gestalteter Aula

– Gebäude ist vernetzt
– 2-Feld-Sporthalle mit Gym-

nastikraum, genutzt von 
Gemeinschaftsschule und 
Grundschule

– Offene Ganztagsschule 
(Träger: Tausendfüßler 
 Kinder- und Familiengarten)

4.5 Gemeinschafts-
schule Wiesenfeld
Gemeinschafts-
schule mit gymna-
sialer Oberstufe 
der Stadt Glinde in 
Glinde

stellvertretende 
Schulleiterin/
stellvertretender 
Schulleiter

bei Vorliegen der 
laufbahnrechtli-
chen Vorausset-
zungen 
max. A 15 Z

Bewerberinnen 
und Bewerber 
mit Lehrbefähi-
gung Grund- und 
Hauptschule, 
Realschule und 
Gymnasium

ca. 720 Schüler/
innen, davon 120 
in der gymnasia-
len Oberstufe 

1. August 
2013

– in der Sekundarstufe I vier- 
zügig

– in der gymnasialen Ober- 
stufe zwei Profile

  (naturwissenschaftlich und 
gesellschaftswissenschaft-
lich)

– Profilklassen im 5. und 6. 
Jahrgang

– langjährige positive Erfahrung 
mit längerem gemeinsamen 
Lernen

– pädagogische Schwerpunkte: 
Erziehung zu Selbstständig-
keit und zu Übernahme von 
Verantwortung für sich und 
andere, Ermöglichen von 
positiven Gemeinschaftser-
fahrungen, selbstständiges 
Lernen, individuelle Förde-
rung

– ausgeprägte Teamstrukturen 
in allen Bereichen der Schule

– engagiertes Kollegium mit 
hoher pädagogischer Motiva-
tion

– aktive Elternarbeit
– Offene Ganztagsschule

Ministerium für Bildung 
und Wissenschaft des 
Landes Schleswig-
Holstein 
III 321
Postfach 7124
24171 Kiel

4.6 Fridtjof-Nansen-
Schule
Gemeinschafts-
schule mit gymnasi-
aler Oberstufe der 
Stadt Flensburg in 
Flensburg

2. Ausschreibung

Schulleiter/in

bei Vorliegen 
der laufbahn-
rechtlichen 
Voraussetzungen 
max. A 16

ca.800 Schüler/
innen, davon 
ca. 200 in der 
gymnasialen 
Oberstufe

zum nächst-
möglichen 
Zeitpunkt

– engagiertes Kollegium
– gebundene Ganztagsschule
– Schwerpunkte: ganztägige 

Erziehung, selbstständiges 
Lernen, projektorientiertes 
Lernen, auch in der Sekun-
darstufe II

– Theaterprojekte
– umfassende Berufsorientie-

rung
– fächerverbindendes Unter-

richten
– teamorientierte Leitungs- 

struktur

Ministerium für Bildung 
und Wissenschaft des 
Landes Schleswig-
Holstein 
III 321
Postfach 7124
24171 Kiel
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Allgemeine Hinweise

Bei Interesse an einer Bewerbung um eine Schulleiterstelle im Bereich der Grund-, Regional- und Gemeinschafts-
schulen sowie der Förderzentren können ein detailliertes Schulprofil bei der Schule und „Hinweise zur Anfertigung 
und zum Verfahren der dienstlichen Beurteilung“ bei den Schulämtern angefordert werden.
Bewerbungen sind mit einer tabellarischen Darstellung des beruflichen Werdegangs und Lichtbild innerhalb eines 
Monats nach Erscheinen des Nachrichtenblattes vorzulegen. Bewerberinnen und Bewerber, die sich bereits im 
Landesdienst befinden, haben ihre Bewerbung auf dem Dienstweg vorzulegen.
Die Landesregierung fordert ausdrücklich Frauen auf, sich zu bewerben. Bei gleichwertiger Eignung, Befähigung 
und fachlicher Leistung werden Frauen im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten bevorzugt berücksichtigt.
Die Landesregierung setzt sich für die Beschäftigung von Menschen mit Behinderung ein. Daher werden schwer-
behinderte Bewerberinnen und Bewerber bei entsprechender Eignung bevorzugt berücksichtigt.
Bei der Besetzung von Schulleiterstellen dürfen Bewerberinnen und Bewerber der betroffenen Schule gemäß 
§ 39 Absatz 2 Satz 3 Schulgesetz (SchulG) nur berücksichtigt werden, wenn besondere Gründe dafür vorliegen.
Richtet sich die Zuordnung einer Stelle zu einer Besoldungsgruppe nach der Schülerzahl, ist die endgültige Ein-
stufung von der Entwicklung dieser Zahl abhängig. Maßgeblich ist die im Haushaltsplan ausgewiesene Planstelle/ 
Stelle. Daneben müssen die laufbahnrechtlichen Voraussetzungen erfüllt sein.
Gemäß § 49 Mitbestimmungsgesetz Schleswig-Holstein (MBG Schl.-H.) wird der Hauptpersonalrat (Lehrer) über 
die Schulleiterwahlvorschläge unterrichtet, gegebenenfalls wird die Hauptschwerbehindertenvertretung beteiligt.
Die Einsichtnahme des Personalrates in Bewerbungsunterlagen richtet sich nach § 49 Absatz 2 Satz 1 und 2 
MBG Schl.-H. Dienstliche Beurteilungen sind dem Personalrat auf Verlangen der Beschäftigten gemäß § 49 
Absatz 3 Satz 2 MBG Schl.-H. zugänglich zu machen. Auf das Antragsrecht nach § 51 Absatz 4 MBG Schl.-H. 
wird hingewiesen.
Eine Schulleiterstelle wird erneut ausgeschrieben, wenn nach der ersten Ausschreibung keine Bewerbung bezie-
hungsweise eine nicht ausreichende Zahl qualifizierter Bewerbungen vorliegt.
Schulleiterstellen werden für zwei Jahre im Beamtenverhältnis auf Probe vergeben (§ 5 Landesbeamtengesetz – 
LBG). Für alle anderen Funktionsstellen im Schulbereich wird eine Erprobungszeit von einem Jahr festgesetzt 
(§ 20 Absatz 2 Nummer 3 LBG).
Die Aufgabenübertragung bei den Konrektoren- und Koordinatorenstellen für Grund-, Regional- und Gemein-
schaftsschulen sowie der Förderzentren erfolgt zum angegebenen Termin. Beförderung und Einweisung in die 
Planstelle erfolgen nach Vorliegen der laufbahn- und haushaltsrechtlichen Voraussetzungen.
Besuchen Sie unseren Online-Stellenmarkt Schule  für Lehrkräfte unter www.lehrerstellen-online.schleswig- 
holstein.de. 
Die aktuellen Stellenausschreibungen des IQSH finden Sie unter www.iqsh.schleswig-holstein.de.

Schule Bezeichnung 
der Stelle  
Bes.-Gruppe
Schüleranzahl

Zeitpunkt 
der  
Besetzung

Schulprofil Bewerbungen an das

5. Gymnasium

5.1 Gymnasium Heide-
Ost in Heide

Oberstudien- 
direktor/in

A 16

1. August 
2013

Das spezielle Anforderungs- 
profil dieser Stelle kann im 
Referat III 315 des Ministeriums 
angefor dert werden.

Ministerium für Bildung 
und Wissenschaft des 
Landes Schleswig-
Holstein 
III 315
Postfach 7124
24171 Kiel*)

5.2 Oberschule zum 
Dom
Lübeck

Oberstudien-
direktorin/
Oberstudien-
direktor

A 16

1. August 
2013

Das spezielle Anforderungs- 
profil dieser Stelle kann im 
Referat III 311 des Ministeriums 
angefor dert werden.

Ministerium für Bildung 
und Wissenschaft des 
Landes Schleswig-
Holstein 
III 311 
Postfach 7124
24171 Kiel*)

*)  Für das Bewerbungsverfahren sind die Bestimmungen des Erlasses aus „Ausschreibungs- und Auswahlverfahren zur Beset-
zung von Schulleiterstellen“ (NBl. 6/1997 vom 23. April 1997 S. 238 ff.) zu beachten. Der Bewerbung sollte neben den übli-
chen Unterlagen (Lebenslauf, Lichtbild, Darstellung des beruflichen Werdeganges) möglichst bereits eine Anlassbeurteilung 
beigefügt sein, die sich am Anforderungsprofil dieser Schulleiterstelle orientiert.
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Ministerium für Bildung und Wissenschaft

Interne Stellenausschreibung
Nur für Landesbedienstete und Menschen 

mit Behinderung

Im Ministerium für Bildung und Wissenschaft des 
Landes Schleswig-Holstein ist zum nächstmöglichen 
Termin in der Abteilung III 3 (Gymnasien, Gemein-
schaftsschulen mit Oberstufen, Grundsatzangelegen-
heiten, Qualitätsentwicklung, Schulsport) die Stelle

einer Referatsleiterin/eines Referatsleiters III 32
für das Aufgabengebiet „Gemeinschaftsschulen mit 
Oberstufe“ zu besetzen.
Das Aufgabengebiet umfasst neben der Leitung des 
Referats u.a.
– Gemeinschaftsschulen mit Oberstufe, Auslands-

schulwesen, Kooperation mit außerschulischen 
Partnern, MINT-Fächer

– Grundsatzfragen der Sekundarstufe I und II der 
Gemeinschaftsschulen mit Oberstufe

– Aufgaben der Qualitätssicherung an Gemein-
schaftsschulen mit Oberstufe unter besonderer 
Berücksichtigung der Stärkung schulischer Eigen-
verantwortung

– Fragen der Lehrkräftebildung an Gemeinschafts-
schulen mit Oberstufe

– Schulaufsicht über die Gemeinschaftsschulen mit 
Oberstufe mehrerer Kreise

Für die Übernahme dieser Führungsposition werden 
analytische und konzeptionelle Fähigkeiten, Innovati-
onsinteresse und hervorragende Kenntnisse der schu-
lischen und administrativen Gegebenheiten erwartet. 
Erforderlich sind ferner Fähigkeiten der Personalfüh-
rung und der Einbindung in kooperative Arbeitszusam-
menhänge.

In Betracht kommen Bewerberinnen und Bewerber aus 
dem schleswig-holsteinischen Landesdienst mit der 
Befähigung für das Lehramt an Gymnasien und einer 
auf praktische Tätigkeit gegründeten Erfahrung in der 
obersten Schulaufsicht. 
Bei Erfüllung der personalwirtschaftlichen und beam-
tenrechtlichen Voraussetzungen ist eine Besoldung 
bis Besoldungsgruppe A 16 SHBesO möglich, im 
Beschäftigungsverhältnis eine entsprechende außer- 
tarifliche Vergütung.
Die Landesregierung setzt sich für die Beschäftigung 
von Menschen mit Behinderung ein. Daher werden 
schwerbehinderte Bewerberinnen und Bewerber bei 
entsprechender Eignung bevorzugt berücksichtigt. 
Die Landesregierung ist bestrebt, ein Gleichgewicht 
zwischen weiblichen und männlichen Beschäftigten in 
der Landesverwaltung zu erreichen. Frauen werden 
bei gleichwertiger Eignung, Befähigung und fachlicher 
Leistung vorrangig berücksichtigt. 
Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass 
Bewerbungen von Personen, die nicht im Landes-
dienst beschäftigt sind, bei dieser Ausschreibung keine 
Berücksichtigung finden können; Schwerbehinderte 
oder diesen Gleichgestellte sind von dieser Einschrän-
kung ausgenommen.
Teilzeit ist grundsätzlich möglich.
Bewerbungen richten Sie bitte innerhalb eines Monats 
nach Erscheinen des Nachrichtenblattes an das 
Personalreferat des Ministeriums für Bildung und 
Wissenschaft des Landes Schleswig-Holstein, Perso-
nalreferat III 111, Brunswiker Straße 16-22, 
24105 Kiel.
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Interne Stellenausschreibung
Nur für Landesbedienstete und Menschen 

mit Behinderung

Im Ministerium für Bildung und Wissenschaft des 
Landes Schleswig-Holstein ist zum nächstmöglichen 
Termin in der Abteilung III 4 die Stelle

einer Referatsleiterin/eines Referatsleiters
für das Aufgabengebiet Berufliche Bildung zu beset-
zen.
Das Aufgabengebiet umfasst neben der Leitung 
des Referates u.a. Grundsatzfragen der beruflichen 
Bildung, Aufgaben der Qualitätssicherung und Fragen 
der Aus- und Fortbildung von Lehrkräften an den Regi-
onalen Berufsbildungszentren bzw. berufsbildenden 
Schulen, die Gestaltung und Weiterentwicklung der 
beruflichen Bildung auch im europäischen Kontext und 
einer inklusiven Bildung sowie die Schulaufsicht über 
mehrere Regionale Berufsbildungszentren bzw. berufs-
bildende Schulen. Die Tätigkeit umfasst weiterhin die 
Mitarbeit in institutionellen Gremien sowie in interminis-
teriellen Arbeitsgruppen.
Erwartet werden insbesondere analytische und kon-
zeptionelle Fähigkeiten, Innovationsinteresse und 
hervorragende Kenntnisse der schulischen, pädagogi-
schen, rechtlichen und administrativen Gegebenheiten. 
Erforderlich sind ferner Fähigkeiten der Personalfüh-
rung und der Einbindung in kooperative Arbeitszusam-
menhänge. 
In Betracht kommen Bewerberinnen und Bewerber 
aus dem schleswig-holsteinischen Landesdienst mit 
der Befähigung für das Lehramt an Berufsbildenden 
Schulen und einer auf praktische Tätigkeit gegründeten 
Erfahrung in der obersten Schulaufsicht. 
Bei Erfüllung der personalwirtschaftlichen und beam-
tenrechtlichen Voraussetzungen ist eine Besoldung 
bis Besoldungsgruppe A 16 SHBesO möglich, im 
Beschäftigtenverhältnis eine entsprechende außertarif-
liche Vergütung.
Die Landesregierung setzt sich für die Beschäftigung 
von Menschen mit Behinderung ein. Daher werden 
schwerbehinderte Bewerberinnen und Bewerber bei 
entsprechender Eignung bevorzugt berücksichtigt. 
Die Landesregierung ist bestrebt, ein Gleichgewicht 
zwischen weiblichen und männlichen Beschäftigten in 
der Landesverwaltung zu erreichen. Frauen werden 
bei gleichwertiger Eignung, Befähigung und fachlicher 
Leistung vorrangig berücksichtigt. 
Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass 
Bewerbungen von Personen, die nicht im Landes-
dienst beschäftigt sind, bei dieser Ausschreibung keine 
Berücksichtigung finden können; Schwerbehinderte 
oder diesen Gleichgestellte sind von dieser Einschrän-
kung ausgenommen.
Teilzeit ist grundsätzlich möglich.
Bewerbungen richten Sie bitte innerhalb eines Monats 
nach Erscheinen des Nachrichtenblattes an das 
Personalreferat des Ministeriums für Bildung und 
Wissenschaft des Landes Schleswig-Holstein, 
Personalreferat III 111 , Brunswiker Straße 16-22, 
24105  Kiel.

Semester Vorlesung/Tutorium Ort/Uhrzeit
WS Geschichte des Nahen 

und Mittleren Ostens, 
Prof. Dr. Pistor-Hatam

CAU Kiel, 
Dienstag, 
16 bis 18 Uhr

WS Tutorium CAU Kiel, 
Dienstag, 
18 bis 20 Uhr

SS Islamische Religion und 
Kulturen,
Prof. Dr. Berger 

CAU Kiel, 
Dienstag, 
16 bis 18 Uhr

SS Tutorium CAU Kiel, 
Dienstag, 
18 bis 20 Uhr

Das zweite Jahr der Weiterbildung (Schuljahr 2014/15)

Weiterbildungs- 
blöcke

Themen- 
schwerpunkte

Umfang

1. Weiterbildungs-
block zur  „Islami-
schen Religions- 
didaktik“

Islamunterricht in 
SH; Führung PTI; 
Islamische Reli-
gionspädagogik; 
Unterrichtsdidaktik

vier ganztä-
gige Veran-
staltungen
(September 
2014)

2. Weiterbildungs-
block zur „Islami-
schen Religions- 
didaktik“

Schulbücher; 
Ganzheitliche 
Methoden 
im Religionsunter-
richt; 
Schöpfungsge-
schichte;
Prophetenge-
schichten; Feste 
im Islam und im 
Christentum 

vier ganztä-
gige Veran-
staltungen
(Dezember 
2014)

3. Weiterbildungs-
block zur „Islami-
schen Religions- 
didaktik

Lernorte Moschee 
und Kirche; Leben 
des Propheten 
Muhammad

vier ganztä-
gige Veran-
staltungen
(März 2015)

Zur Sicherung und Ausweitung des Unterrichtsangebo-
tes „Islamunterricht“ sucht das Ministerium für Bildung 
und Wissenschaft des Landes Schleswig-Holstein 

Lehrkräfte für den Islamunterricht
(an Grundschulen)

Als Bewerberinnen und Bewerber kommen in Frage:
– Grund- und Hauptschullehrkräfte,
– Realschullehrkräfte,
– Gymnasiallehrkräfte und
– Sonderschullehrkräfte.
Es können sich nur unbefristet im Schuldienst beschäf-
tigte Lehrkräfte bewerben. 
Sie müssen bereit sein, nach Abschluss der nachfol-
gend beschriebenen  Weiterbildungsmaßnahme auf 
der Grundlage des Lehrplans „Islamunterricht“, einen 
nicht bekenntnisorientierten Unterricht an Grundschu-
len zu erteilen. 
Dieser Unterricht hat die Aufgabe, die Vielfalt der 
religiösen Orientierungen abzubilden und schließt eine 
Hinführung zu einem bestimmten konfessionell gebun-
den Islamverständnis aus.
Besonders angesprochen werden Lehrkräfte mit musli-
mischem Hintergrund. 
Übersicht über die Struktur der 
Weiterbildungsmaßnahme „Islamunterricht“:
Das erste Jahr der Weiterbildung (Schuljahr 2013/14)
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Da die Vorlesungen und die Tutorien immer dienstags 
stattfinden, wird der Dienstag bezüglich ihrer Unter-
richtsverpflichtung für die Lehrkräfte geblockt. 
Als Ausgleich werden zwei Ausgleichsstunden wäh-
rend der beiden Weiterbildungsjahre gewährt. 
Nach Abschluss der Weiterbildungsmaßnahme erhal-
ten die Lehrkräfte eine Unterrichtserlaubnis, die sie 
zur Erteilung des „Islamunterrichts“ an Grundschulen 
berechtigt. 
Lehrkräfte, die bislang nicht in der Grundschule ein-
gesetzt sind, werden für den Islamunterricht an in der 
Nähe gelegene Grundschulen, an denen Islamunter-
richt erteilt werden soll, teilabgeordnet.
Die Landesregierung setzt sich für die Beschäftigung 
schwerbehinderter Menschen ein. Daher werden 
schwerbehinderte Bewerberinnen und Bewerber bei 
entsprechender Eignung bevorzugt berücksichtigt.
Interessierte Lehrkräfte richten ihre Bewerbung auf 
dem Dienstweg an das: 
Ministerium für Bildung und Wissenschaft des Landes 
Schleswig-Holstein
Hatice Uluyol (III 227)
Brunswiker Straße 16-22
24105 Kiel
Für weitere Informationen steht Frau Hatice Uluyol, 
Tel.: 0431 988-2509, 
E-Mail: hatice.uluyol@mbw.landsh.de zur Verfügung.

Einrichtung und Durchführung eines 
Schülerlabors in der Stadt Neumünster 

Das Ministerium für Bildung und Wissenschaft beauf-
tragt das Regionale Berufsbildungszentrum – Elly-
Heuss-Knapp-Schule, AöR in Neumünster mit der 
Einrichtung und Durchführung eines Schülerlabors. 
Zur Umsetzung des Vorhabens wird eine 

Lehrkraft mit der Befähigung 
für die Laufbahn an Berufsbildenden Schulen

zunächst befristet bis zum 31. Juli 2014 im Umfang 
von 13 Lehrerwochenstunden gesucht. Es können 
sich nur unbefristet im Schuldienst Schleswig-Holstein 
beschäftigte Lehrkräfte bewerben. 
Die zentralen Aufgaben der Lehrkraft werden in der 
Aufbauphase des Schülerlabors sein:
1. Erarbeitung der Inhalte für die Angebote des Labors 

in Zusammenarbeit mit den Wirtschaftsbetrieben, 
die sich am Praxislabor Neumünster beteiligen;

2. Erarbeitung von Vorschlägen für die Anbindung 
dieser Inhalte an die geltenden Unterrichtscurricula 
gemeinsam mit Fachdidaktikern;

3. Entwicklung praxisbezogener Module für die oben 
angeführten Abnehmergruppen des Schülerlabors 
in Zusammenarbeit mit der Wissenschaft und unter 
Rückkopplung mit den entsprechenden Wirtschafts-
betrieben.

Nach Inbetriebnahme des Labors, in der Anlaufphase, 
sind insbesondere die folgenden Aufgaben zu leisten:
1. Erstellung von Informationsmaterialien für Schulen 

und die weiteren oben genannten Adressatengrup-
pen;

2. Durchführung der in der Aufbauphase entwickelten 
Module mit Schülergruppen in Zusammenarbeit 
mit den jeweiligen Lehrkräften dieser Gruppen im 
Schülerlabor;

3. Überarbeitung der Module nach den ersten Umset-
zungserfahrungen im Labor mit den Wirtschaftsbe-
trieben und mit Fachdidaktikern.

Erwartet werden eine mehrjährige Unterrichtserfahrung 
sowie vertiefte Kenntnisse über das Duale Ausbil-
dungssystem. Weiterhin sind Erfahrungen mit außer-
schulischen Lernorten, die Mitarbeit bei dem Verfassen 
von Schulbüchern und/oder Unterrichtsmaterialien 
sowie hohe Kommunikationsfähigkeiten und Organisati-
onstalent erwünscht.
Die Lehrkraft wird in der Aufbauphase (2 Jahre) über-
wiegend am IPN an der Universität Kiel tätig sein. Nach 
Inbetriebnahme des Praxislabors Neumünster wird die 
Tätigkeit am Schülerlabor in Neumünster ausgeübt.
Die Landesregierung setzt sich für die Beschäftigung 
von Menschen mit Behinderung ein. Daher werden 
schwerbehinderte Bewerberinnen und Bewerber bei 
entsprechender Eignung bevorzugt berücksichtigt. Die 
Landesregierung ist bestrebt, ein Gleichgewicht zwi-
schen weiblichen und männlichen Beschäftigten in der 
Landesverwaltung zu erreichen. Frauen werden daher 
bei gleichwertiger Eignung, Befähigung und fachlicher 
Leistung vorrangig berücksichtigt.
Interessierte Lehrkräfte werden gebeten, ihre Bewer-
bungen mit den üblichen Unterlagen auf dem Dienst-
weg innerhalb von vier Wochen nach Erscheinen 
dieser Ausschreibung zu richten an das Ministerium 
für Bildung und Wissenschaft, III 411, Ulrich Krause, 
Brunswiker Straße 16-22, 24105 Kiel.

ADS - Grenzfriedensbund e.V. 

Der ADS-Grenzfriedensbund e. V. sucht für sein Schul-
landheim „Gerd-Lausen-Haus“ in Rantum auf Sylt ab 
Schuljahr 2013/14 für zunächst zwei Schuljahre 

eine pädagogische Heimleiterin/ 
einen pädagogischen Heimleiter 

(volle Planstelle).
Bewerberinnen und Bewerber müssen auf Dauer 
beschäftigte oder beamtete Lehrkräfte des Landes 
Schleswig-Holstein sein.
Das Schullandheim in Rantum hat ca. 300 Plätze für 
Schülerinnen und Schüler und wird nahezu ganzjährig 
durch Klassen aller Schularten, vorwiegend jedoch 
Grundschulklassen, aus ganz Schleswig-Holstein 
belegt. Wir erwarten Interesse für die Schullandheim-
pädagogik und die Fähigkeit, ein Lehrerkollegium auf 
Zeit zu begleiten. Teamfähigkeit und Organisations-
talent sind erforderlich, um mit den festangestellten 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vertrauensvoll zusam-
men zu arbeiten.
Wünschenswert sind Kenntnisse aus dem Bereich der 
Umweltpädagogik, des Sports, der Freizeitpädagogik 
und der elektronischen Datenverarbeitung. Zur Erfül-
lung dieser Aufgabe ist das Wohnen vor Ort unab- 
dingbar.
Wir bieten eine großzügige Dienstwohnung im Schul-
landheim an, die auch für eine Familie geeignet ist.
Eine Verlängerung des Auftrages um weitere zwei 
Jahre ist möglich.
Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen richten 
Sie bitte binnen vier Wochen nach Veröffentlichung 
unmittelbar an die Geschäftsführung, Marienkirchhof 6, 
24937 Flensburg, Tel. 0461 8693-0.
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Christian-Albrechts-Universität zu Kiel

Am Institut für Sportwissenschaft der Christian- 
Albrechts-Universität zu Kiel ist zum 1. August 2013

eine ganze Stelle einer Studienrätin/ 
eines Studienrates im Hochschuldienst 

(A 13/A 14)
zu besetzen.
Die Besetzung kann nur durch Abordnung von im 
Schuldienst in Schleswig-Holstein fest angestellten 
Lehrkräften im Beamten- oder Angestelltenverhältnis 
erfolgen und ist zunächst auf zwei Jahre befristet. Eine 
Verlängerung ist möglich. Durch den Einsatz von abge-
ordneten Lehrkräften soll die notwendige Verbindung 
zwischen Schulpraxis und Lehramtsstudium gestärkt 
werden.
Das Aufgabenfeld umfasst Lehrtätigkeiten im Bereich 
der Sport-Unterrichtslehre, inklusive der Betreuung 
der Studierenden in den Schulpraktischen Studien, 
Studiengangsberatung und Organisationstätigkeiten im 
Master of Education (MEd) sowie die Mitarbeit an der 
konzeptionellen Weiterentwicklung der Unterrichtsdi-
daktik. Ferner obliegt der Stelleninhaberin/dem Stellen-
inhaber die fakultätsübergreifende Zusammenarbeit mit 
dem Zentrum für Lehrerbildung (ZfL) bzw. dem Forum 
Fachdidaktik. Die Lehrverpflichtung umfasst 16 SWS. 
Die Abgeordnetenstelle ist der Professur für Sportpä-
dagogik unmittelbar zugeordnet, so dass eine Mitwir-
kung an sportpädagogisch/-didaktisch einschlägigen 
Forschungsprojekten angeboten und erwartet wird. Die 
Möglichkeit zur Weiterqualifikation (Promotion) wird 
gegeben.
Einstellungsvoraussetzungen sind eine mehr als drei-
jährige erfolgreiche Tätigkeit als Sportlehrerin/Sportleh-
rer an Gymnasien sowie darüber hinausgehende Erfah-
rungen bei der Konzeptualisierung bzw. Vermittlung von 
sportunterrichtsdidaktischen Konzeptionen. Erwünscht 
sind darüber hinaus Erfahrungen in der Betreuung von 
Referendaren und Referendarinnen mit der Hinführung 
zum zweiten Staatsexamen. Die konzeptionelle Weiter-
entwicklung der Unterrichtsdidaktik am ISS erfordert 
gleichermaßen Unterrichtserfahrungen wie wissen-
schaftliche Kompetenz und Interesse.
Die Universität ist bestrebt, den Anteil der weiblichen 
Lehrkräfte zu erhöhen. Sie fordert deshalb entspre-
chend qualifizierte Frauen nachdrücklich auf, sich zu 
bewerben. Frauen werden bei gleichwertiger Eignung, 
Befähigung und fachlicher Leistung im Rahmen der 
gesetzlichen Möglichkeiten vorrangig berücksichtigt.
Die Hochschule setzt sich für die Beschäftigung 
schwerbehinderter Menschen ein. Daher werden 
schwerbehinderte Bewerberinnen und Bewerber bei 
entsprechender Eignung bevorzugt berücksichtigt.
Bewerbungen sind innerhalb von vier Wochen nach 
Veröffentlichung auf dem Dienstweg zu richten an:
Die Leitung des Instituts für Sportwissenschaft der 
CAU zu Kiel
z. Hd. Herrn Prof. Dr. Wolf-Dietrich Miethling
Olshausenstraße 74
24118 Kiel

An der Philosophischen Fakultät der Christian- 
Albrechts-Universität zu Kiel ist im Englischen Seminar 
zum 1. August 2013 

eine halbe Stelle 
einer Studienrätin/eines Studienrates 

im Hochschuldienst 
(A 13/A 14)

wieder zu besetzen. 
Die Besetzung kann nur durch Abordnung von im 
Schuldienst in Schleswig-Holstein fest angestellten 
Lehrkräften im Beamten- oder Angestelltenverhältnis 
erfolgen und ist zunächst auf zwei Jahre befristet. Eine 
Verlängerung ist möglich. Durch den Einsatz von abge-
ordneten Lehrkräften soll die notwendige Verbindung 
zwischen Schulpraxis und Lehramtsstudium verstärkt 
werden. 
Zu den Aufgaben gehören fachdidaktische Lehrveran-
staltungen (Unterrichtsgegenstände, Unterrichtsme-
thoden, Schulung einzelner Fertigkeiten im Unterricht 
usw.) und Mitarbeit bei der Betreuung der Studieren-
den in den schulpraktischen Studien. Die Lehrver-
pflichtung beträgt zurzeit bei einer halben Stelle acht 
Semesterwochenstunden. 
Die Universität ist bestrebt, den Anteil der weiblichen 
Lehrkräfte zu erhöhen. Sie fordert deshalb entspre-
chend qualifizierte Frauen nachdrücklich auf, sich zu 
bewerben. Frauen werden bei gleichwertiger Eignung, 
Befähigung und fachlicher Leistung im Rahmen der 
gesetzlichen Möglichkeiten vorrangig berücksichtigt. 
Die Hochschule setzt sich für die Beschäftigung 
schwerbehinderter Menschen ein. Daher werden 
schwerbehinderte Bewerberinnen und Bewerber bei 
entsprechender Eignung bevorzugt berücksichtigt. 
Die Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen sind bis 
spätestens vier Wochen nach Erscheinen des Nach-
richtenblattes zu richten an:
Prof. Dr. Oliver Lindner, Englisches Seminars der CAU, 
Olshausenstraße 40, 24098 Kiel 
Für Rückfragen: Telefon 0431 880-2244. 

An der Philosophischen Fakultät der Christian-
Albrechts-Universität zu Kiel ist im Kunsthistorischen 
Institut zum 1. August 2013 die halbe Stelle

einer Studienrätin (Oberstudienrätin)/ 
eines Studienrats (Oberstudienrats) 
der Besoldungsgruppe TVL 13/14

mit einer Lehrkraft aus dem Schuldienst für die Dauer 
von zunächst zwei Jahren zu besetzen. Die Besetzung 
kann nur durch Abordnung von im Schuldienst des 
Landes Schleswig-Holstein fest angestellten Lehrkräf-
ten erfolgen und ist zunächst bis zum 31. Juli 2015 
befristet. Eine Verlängerung für weitere zwei Jahre ist 
möglich. Die Lehrkraft soll an der Universität im Fach 
Kunstgeschichte und im Fach Kunst auf Lehramt an 
Gymnasien Lehrverpflichtungen im Umfang von 8 SWS 
sowie weitere Aufgaben im Fachgebiet übernehmen.
Schwerpunkte sind:
– Durchführung eines kunsthistorischen Lehrange-

bots zur Kunst des 20./21. Jahrhunderts sowie zur 
Fachdidaktik in Abstimmung mit dem Kunsthistori-
schen Institut der CAU und dem kunstdidaktischen 
Lehrangebot

– Studienfachberatung insbesondere im Bereich 
Lehramt
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– Mitwirkung bei den Abschlussprüfungen der diver-
sen Studiengänge

Vorausgesetzt werden:
– pädagogische Eignung und motivierendes Auftreten
– Lehrbefähigung im Fach Kunst und/oder Kunstge-

schichte mit Lehrerfahrung
– fundierte Kenntnisse der Kunst der Moderne und 

der Zeitgenössischen Kunst in methodischer Breite
– Nachweis einer wissenschaftlichen Reflexion durch 

Veröffentlichungen und eine Promotion im Bereich 
Kunstgeschichte oder adäquate Qualifikationen

Die Universität ist bestrebt, den Anteil der weiblichen 
Lehrkräfte zu erhöhen. Sie fordert deshalb entspre-
chend qualifizierte Frauen nachdrücklich auf, sich zu 
bewerben. Frauen werden bei gleichwertiger Eignung, 
Befähigung und fachlicher Leistung im Rahmen der 
gesetzlichen Möglichkeiten vorrangig berücksichtigt.
Die Hochschule setzt sich für die Beschäftigung 
schwerbehinderter Menschen ein. Daher werden 
schwerbehinderte Bewerberinnen und Bewerber bei 
entsprechender Eignung bevorzugt berücksichtigt.
Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen (Lebens-
lauf, Liste der Veröffentlichungen, Liste der wissen-
schaftlichen Lehrveranstaltungen) sind innerhalb von 
drei Wochen nach Veröffentlichung auf dem Dienstweg 
zu richten an:
Kunsthistorisches Institut
Herrn Professor Dr. Klaus Gereon Beuckers
Wilhelm-Seelig-Platz 2
24118 Kiel

Am Institut für Altertumskunde der Christian-Albrechts-
Universität ist ab 1. August 2013 eine Viertelstelle

einer Studienrätin/eines Studienrates
im Hochschuldienst zu besetzen. Die Besetzung kann 
nur durch Abordnung von im Schuldienst von Schles-
wig-Holstein fest angestellten Lehrkräften erfolgen und 
ist zunächst auf zwei Jahre befristet. Eine Verlängerung 
ist möglich.
Die stellenbezogenen Aufgaben umfassen die Durch-
führung des fachdidaktischen Lehrangebots des Faches 
Latein im Rahmen der Studienordnungen POL I und 
BA/MA und die Mitwirkung an der weiteren Ausge- 
staltung der entsprechenden Curricula. 
Vorausgesetzte Qualifikation ist die Lehrbefähigung 
für Latein, die Lehrbefähigung für Griechisch ist 
erwünscht. Bewerberinnen und Bewerber mit einschlä-
gigen Erfahrungen im Aufgabenbereich werden bevor-
zugt. Weitere Auskünfte erteilt: Prof. Dr. Jan Radicke, 
Tel. 0431 880-3496.
Die Hochschule ist bestrebt, den Anteil von Wissen-
schaftlerinnen in Forschung und Lehre zu erhöhen, 
und fordert deshalb entsprechend qualifizierte Frauen 
nachdrücklich auf, sich zu bewerben. Frauen werden 
bei gleichwertiger Eignung, Befähigung und fachlicher 
Leistung vorrangig behandelt. Schwerbehinderte wer-
den bei entsprechender Eignung bevorzugt. 
Bewerbungen sind innerhalb von vier Wochen nach 
Veröffentlichung zu richten an:
Christian-Albrechts-Universität
Institut für Klassische Altertumskunde
z. H. Herrn Prof. Dr. Jan Radicke
24098 Kiel

Am Germanistischen Seminar der Christian-Albrechts-
Universität zu Kiel ist im Fach Deutsch, Bachelor of 
Arts (Lehramt an Gymnasien) bzw. Master of Education 
(Lehramt an Gymnasien) zum 1. August 2013

die Stelle einer Studienrätin/ 
eines Studienrates im Hochschuldienst

zu besetzen (50 %-Abordnung). Die Besetzung kann 
nur durch Abordnung von im Schuldienst von Schles-
wig-Holstein fest angestellten Lehrkräften erfolgen und 
ist zunächst auf zwei Jahre befristet. Eine Verlängerung 
ist möglich.
Die stellenbezogenen Aufgaben umfassen Lehre im 
Bereich der Fachdidaktik des Deutschen, bezogen auf 
die grundsätzlichen Gegenstandsbereiche der Ausbil-
dungsgänge, sowie Engagement bei der Umsetzung 
neuerer curricularer Konzepte. Die Stelle ist auch als 
Schaltstelle für die Organisation und Vernetzung fach-
didaktischer Zielsetzungen gedacht.
Die Stelleninhaberin/der Stelleninhaber hat fachdidak-
tische und fachwissenschaftliche Lehrveranstaltungen 
mit Schwerpunkt auf dem Feld der Linguistik des 
Deutschen bzw. der Älteren deutschen Literatur im 
Umfange von acht SWS zu erbringen.
Voraussetzungen: gründliche Kenntnisse im Bereich 
der Fachdidaktik des Deutschen mit Schwerpunkt im 
linguistischen Bereich und/oder im Bereich der Älteren 
deutschen Literatur.
Die Hochschule ist bestrebt, den Anteil von Frauen im 
Lehrkollegium zu erhöhen. Sie fordert deshalb entspre-
chend qualifizierte Frauen nachdrücklich auf, sich zu 
bewerben. Frauen werden bei gleicher Eignung, Befä-
higung und fachlicher Leistung im Rahmen der gesetz-
lichen Möglichkeiten vorrangig berücksichtigt. Schwer-
behinderte Bewerberinnen und Bewerber werden bei 
entsprechender Eignung bevorzugt berücksichtigt.
Bewerbungsschluss: sechs Wochen nach Veröffent- 
lichung.
Bewerbungen sind zu richten an die Leitung des 
Germanistischen Seminars, Prof. Dr. Timo Reuvekamp-
Felber, Christian-Albrechts-Universität zu Kiel, Leibniz-
straße 8, 24118 Kiel.
Telefonische Rückfragen unter: 0431 880-3478.

Am Institut für Klassische Altertumskunde der Chris-
tian-Albrechts-Universität ist ab 1. August 2013 eine 
viertel Stelle

einer Studienrätin/eines Studienrates 
(Bes.Gr. A 13/A 14)

im Hochschuldienst zu besetzen. Die Besetzung kann 
nur durch Abordnung von im Schuldienst von Schles-
wig-Holstein fest angestellten Lehrkräften erfolgen und 
ist zunächst auf zwei Jahre befristet. Eine Verlängerung 
ist möglich.
Das Aufgabenfeld umfasst:  
Lehrtätigkeiten nach LVVO im Bereich der Latinums-
kurs für Hörerinnen und Hörer aller Fakultäten im 
Umfang von zurzeit 4 SWS (Sprach- und Lektürekurse 
während des Semesters bzw. Intensivkurse in der 
vorlesungsfreien Zeit)
Vorausgesetzte Qualifikation ist die Lehrbefähigung 
für Latein, die Lehrbefähigung für Griechisch ist 
erwünscht. Bewerberinnen und Bewerber mit einschlä-
gigen Erfahrungen im Aufgabenbereich werden bevor-
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zugt. Weitere Auskünfte erteilt: Prof. Dr. Jan Radicke, 
Tel. 0431 880-3496.
Die Hochschule ist bestrebt, den Anteil von Wissen-
schaftlerinnen in Forschung und Lehre zu erhöhen, 
und fordert deshalb entsprechend qualifizierte Frauen 
nachdrücklich auf, sich zu bewerben. Frauen werden 
bei gleichwertiger Eignung, Befähigung und fachlicher 
Leistung vorrangig behandelt. Schwerbehinderte wer-
den bei entsprechender Eignung bevorzugt. 
Bewerbungen mit allen relevanten Unterlagen sind 
innerhalb von vier Wochen nach Veröffentlichung zu 
richten an:
Christian-Albrechts-Universität
Institut für Klassische Altertumskunde
z. H. Herrn Prof. Dr. Jan Radicke
24098 Kiel

Am Institut für Klassische Altertumskunde der Chris-
tian-Albrechts-Universität ist ab 1. August 2013 eine 
halbe Stelle

einer Studienrätin/  
eines Studienrates (Bes.Gr. A 13/A 14)

im Hochschuldienst zu besetzen. Die Besetzung kann 
nur durch Abordnung von im Schuldienst von Schles-
wig-Holstein fest angestellten Lehrkräften erfolgen und 
ist zunächst auf zwei Jahre befristet. Eine Verlängerung 
ist möglich.
Das Aufgabenfeld umfasst:  
– Lehrtätigkeiten nach LVVO im Bereich der Lati-

numskurs für Hörerinnen und Hörer aller Fakultäten 
im Umfang von zurzeit 8 SWS (Sprach- und Lektü-
rekurse während des Semesters bzw. Intensivkurse 
in der vorlesungsfreien Zeit)

– Mitwirkung bei den Prüfungen und der Prüfungs- 
koordination

– Mitwirkung bei der Kursplanung
– Beratung in Latinumsfragen
Vorausgesetzte Qualifikation ist die Lehrbefähigung 
für Latein, die Lehrbefähigung für Griechisch ist 
erwünscht. Bewerberinnen und Bewerber mit einschlä-
gigen Erfahrungen im Aufgabenbereich werden bevor-
zugt. Weitere Auskünfte erteilt: Prof. Dr. Jan Radicke, 
Tel. 0431 880-3496.
Die Hochschule ist bestrebt, den Anteil von Wissen-
schaftlerinnen in Forschung und Lehre zu erhöhen, 
und fordert deshalb entsprechend qualifizierte Frauen 
nachdrücklich auf, sich zu bewerben. Frauen werden 
bei gleichwertiger Eignung, Befähigung und fachlicher 
Leistung vorrangig behandelt. Schwerbehinderte wer-
den bei entsprechender Eignung bevorzugt. 
Bewerbungen mit allen relevanten Unterlagen sind 
innerhalb von vier Wochen nach Veröffentlichung zu 
richten an:
Christian-Albrechts-Universität
Institut für Klassische Altertumskunde
z. H. Herrn Prof. Dr. Jan Radicke
24098 Kiel

Am Romanischen Seminar der Christian-Albrechts-
Universität zu Kiel ist ab dem 1. August 2013 

eine Teilzeitstelle einer Studienrätin/ 
eines Studienrats 

(Besoldungsgruppe A13 / A14)
im Umfang von 3 Semesterwochenstunden im Hoch-
schuldienst zu besetzen.
Die Besetzung kann nur durch Abordnung von im 
Schuldienst des Landes Schleswig-Holstein fest ange-
stellten Lehrkräften im Beamten- oder Angestelltenver-
hältnis erfolgen. Die Abordnung ist zunächst auf zwei 
Jahre befristet; eine Verlängerung ist möglich.
Aufgabenbereich:
Die Lehrtätigkeit ist im Bereich der Italienischen Phi-
lologie im Umfang von vier Semesterwochenstunden 
angesiedelt. Hier sind vornehmlich die Fachdidaktik 
und die Sprachlehre abzudecken. Ein wichtiger Auf- 
gabenbereich ist die didaktische Betreuung der Schul-
praktika.
Ferner wird die Mitarbeit bei der Studienberatung, bei 
der Abnahme von Prüfungen, bei der Korrektur von 
Klausuren und bei der akademischen Selbstverwaltung 
erwartet.
Voraussetzungen:
Vorausgesetzt wird umfassende Unterrichtserfahrung 
an einer allgemein bildenden Schule. Da ein Großteil 
der Seminare am Romanischen Seminar in der Fremd-
sprache abgehalten wird, sind sehr gute Sprachkennt-
nisse notwendig.
Die Hochschule ist bestrebt, den Anteil von Wissen-
schaftlerinnen in Forschung und Lehre zu erhöhen, 
und fordert deshalb entsprechend qualifizierte Frauen 
nachdrücklich auf, sich zu bewerben. Frauen werden 
bei gleichwertiger Eignung, Befähigung und fachlicher 
Leistung vorrangig berücksichtigt.
Die Hochschule setzt sich für die Beschäftigung 
schwerbehinderter Menschen ein. Daher werden 
schwerbehinderte Bewerberinnen und Bewerber bei 
entsprechender Eignung bevorzugt berücksichtigt. 
Die Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen sind bis 
spätestens vier Wochen nach Erscheinen des Nach-
richtenblattes zu richten an:
Herrn Prof. Dr. phil. Javier Gómez-Montero
Geschäftsführender Direktor
des Romanischen Seminars
Christian-Albrechts-Universität zu Kiel
Leibnizstraße 10
24118 Kiel
Sollte die Rücksendung der Bewerbungsunterlagen 
gewünscht werden, ist ein ausreichend  frankierter und 
adressierter Briefumschlag der Bewerbung beizufügen.
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Universität Flensburg

Die Universität Flensburg ist eine junge, kleine, leben-
dige Universität in kontinuierlicher Entwicklung, in der 
die Disziplinengrenzen überschreitende Teamarbeit 
eine prominente Rolle spielt: Wir arbeiten, lehren und 
forschen für mehr Gerechtigkeit, Nachhaltigkeit und 
Vielfalt in Bildungsprozessen und Schulsystemen, Wirt-
schaft und Gesellschaft, Kultur und Umwelt.
An der Universität Flensburg ist am Institut für Sonder-
pädagogik, Abt. Pädagogik für Menschen mit Sprach- 
und Kommunikationsstörungen, zum 1. August 2013 
eine 

halbe Planstelle einer Abgeordneten Lehrkraft 
(BesGr. A13)

für die Dauer von zunächst zwei Jahren zu besetzen. 
Eine Verlängerung der Abordnung um weitere zwei 
Jahre ist gem. § 67 Abs. 2 HSG möglich.
Die Besetzung der Stelle kann nur durch Abordnung 
einer Lehrerin oder eines Lehrers aus dem Schuldienst 
erfolgen.
Zu den Aufgaben gehören:
– Lehrveranstaltungen im BA- und MA-Studiengang 

„Pädagogik für Menschen mit Sprach- und Kom-
munikationsstörungen“ (unterrichtliche Themen, 
Grundlagen und Störungen, z.B. des Sprach- 
erwerbs)

– Vorbereitung, Betreuung und Organisation des 
Schulpraktikums im Master

– Mitarbeit im Rahmen der Sprachheilambulanz.
Die Lehrverpflichtung beträgt 8 Semesterwochenstun-
den. Voraussetzungen für die o. g. Tätigkeiten sind 
Unterrichtserfahrungen in sprachheilpädagogischen 
und/oder in inklusiven Kontexten, praktische Erfahrun-
gen in Sprachförderung und Sprachtherapie sowie 
die Bereitschaft, sich in neue Themenbereiche einzu-
arbeiten. Des Weiteren sind Kontakte zu (sprachheil-)
pädagogischen Einrichtungen in Schleswig-Holstein 
und Erfahrungen im Ausbildungsbereich erwünscht.
Die Hochschule ist bestrebt, den Anteil von Frauen in 
Forschung und Lehre zu erhöhen, und fordert deshalb 
entsprechend qualifizierte Frauen nachdrücklich auf, 
sich zu bewerben. Frauen werden bei gleichwertiger 
Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung vorrangig 
berücksichtigt.
Die Universität setzt sich für die Beschäftigung schwer-
behinderter Menschen ein. Daher werden schwerbe-
hinderte Bewerberinnen und Bewerber bei entspre-
chender Eignung bevorzugt berücksichtigt. Gemäß 
Lehrverpflichtungsverordnung kann die Lehrverpflich-
tung schwerbehinderter Menschen auf Antrag im 
Einzelfall ermäßigt werden.
Fachauskünfte erteilt Frau Professorin Dr. Hildegard 
Heidtmann, Telefon 0431 69126692, E-Mail: hheidt-
mann@uni-flensburg.de. Weitere Auskünfte erteilt 
Frau Katzka, Telefon 0461 805-2824.
Bewerbungen mit aussagekräftigen Unterlagen sind 
innerhalb von vier Wochen nach Erscheinen dieses 
Nachrichtenblattes auf dem Dienstweg an das Präsi-
dium der Universität Flensburg, z. Hd. Frau Katharina 
Katzka, Kennziffer 011316, Postfach 29 54, 24919 
Flensburg zu richten.

Bundesverwaltungsamt

Die folgenden Stellen für Schulleiterinnen oder Schul-
leiter sind zu besetzen:

Deutsche Schule Villa Ballester,
Buenos Aires, Argentinien

Besetzungsdatum:   01.08.2013
Bewerbungsende:   31.01.2013
Zweisprachige Schule mit gegliedertem Unterrichts-
programm und bikulturellem Schulziel/berufsbildender 
Zweig (IVP)
Klassenstufen: 1 bis 12
Schülerzahl: 1.139
Fachhochschulreife, Sekundarabschluss des Landes
Deutsches Sprachdiplom der KMK
Gemischtsprachiges Internationales Baccalaureat
Von der KMK anerkannte Berufsschule
Lehrbefähigung für die Sekundarstufen I und II
Bes.Gr. A 15/A 16 bzw. die entsprechende Entgelt-
gruppe des TV-L
Spanischkenntnisse sind erforderlich. Erfahrungen im 
Auslandsschuldienst sind erwünscht.

Deutsche Schule La Paz, Bolivien

Besetzungsdatum:   01.01.2014
Bewerbungsende:   31.01.2013
Zweisprachige Schule mit gegliedertem Unterrichts-
programm und bikulturellem Schulziel/berufsbildender 
Zweig (IVP)
Klassenstufen: 1 bis 12
Schülerzahl: 923
Hochschulreifeprüfung
Deutsches Sprachdiplom der KMK
Sekundarabschluss des Landes
Von der KMK anerkannte Berufsschule
Lehrbefähigung für die Sekundarstufen I und II
Bes.Gr. A 15/A 16 bzw. die entsprechende Entgelt-
gruppe des TV-L
Spanischkenntnisse sind erforderlich.
Erfahrungen im Auslandsschuldienst sind erwünscht.

Deutsche Schule Concepciòn, Chile
– Zweitausschreibung –
Besetzungsdatum:   01.08.2013
Bewerbungsende:   31.12.2012

Landessprachige Schule mit verstärkten Deutsch- 
unterricht
Deutsches Sprachdiplom der KMK
Sekundarabschluss des Landes
International Baccalaureate (gemischtsprachig) im 
Aufbau
Klassenstufen: 1 bis 12
Schülerzahl: 804
Lehrbefähigung für die Sekundarstufen I und / oder II 
Bes.Gr. A 14 / A 15 bzw. die entsprechende Entgelt-
gruppe des TV-L
Gute Spanischkenntnisse und die Fakultas in einem 
der im GIB deutschsprachig zu unterrichtenden Fächer 
(Deutsch, Geschichte, Biologie) sind erwünscht.
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Deutsche Schule Shanghai, China

Besetzungsdatum:   01.02.2014
Bewerbungsende:   31.01.2013
Deutschsprachige Schule mit deutschem Schulziel
Klassenstufen: 1 bis 12
Schülerzahl: 732
Reifeprüfung
Abschlüsse der Sekundarstufe I
Lehrbefähigung für die Sekundarstufen I und II
Bes.Gr. A 15 / A 16 bzw. die entsprechende Entgelt-
gruppe des TV-L
Gute Englischkenntnisse sind erforderlich.

German Swiss International School Accra, Ghana 

Besetzungsdatum:   01.08.2013
Bewerbungsende:   31.12.2012

Deutschsprachige Schule
Klassenstufen: 1 bis 6
Schülerzahl: 48
Primarschule
Lehrbefähigung für die Grundschule/Hauptschule 
Bes.Gr. A 12/A 13 bzw. die entsprechende Entgelt-
gruppe des TV-L
Sehr gute Englischkenntnisse sind erforderlich.

Deutsche Schule – Colegio Andino Bogota, 
Kolumbien 
Besetzungsdatum:   01.08.2013
Bewerbungsende:   31.12.2012

Gegliederte Begegnungsschule
Klassenstufen: 1 bis 12
Schülerzahl: 1.583
Abiturprüfung
Deutsches Sprachdiplom I und II
Landeseigener Sekundarabschluss mit naturwissen-
schaftlicher Hochschulzugangsberechtigung 
Lehrbefähigung für die Sekundarstufen I und II
Bes.Gr. A 15/A 16 bzw. die entsprechende Entgelt-
gruppe des TV-L
Spanischkenntnisse sind erforderlich.
Die Bereitschaft zur Zusammenarbeit mit kulturellen 
Einrichtungen im Gastland wird erwartet.

Deutsche Schule New York 

Besetzungsdatum:   01.08.2013
Bewerbungsende:   31.01.2013

Deutschsprachige Schule mit deutschem Schulziel
Klassenstufen: 1 bis 12
Schülerzahl: 332
Reifeprüfung
Sekundarabschluss des Landes
Lehrbefähigung für die Sekundarstufen I und II
Bes.Gr. A 15/A 16 bzw. die entsprechende Entgelt-
gruppe des TV-L
Sehr gute Englischkenntnisse sind erforderlich.
Erfahrungen im Auslandsschuldienst, idealerweise als 
Mitglied der erweiterten Schulleitung, sind erwünscht.

Deutsche Schule Bilbao, Spanien

Besetzungsdatum:   01.08.2013
Bewerbungsende:   28.02.2013

Zweisprachige Schule mit integriertem Unterrichtspro-
gramm und bikulturellem Schulziel
Klassenstufe: 1 bis 12
Schülerzahl: 508
Reifeprüfung
Sekundarabschluss des Landes
Lehrbefähigung der Sekundarstufe I und II
Bes. Gr. A 15 / A16 bzw. die entsprechenden Entgelt-
gruppen des TV-L
Gute Spanischkenntnisse sind erforderlich.
Die Bereitschaft zur Zusammenarbeit mit kulturellen 
Einrichtungen im Gastland wird erwartet.

Fragebögen für die Bewerbung stehen im Internet 
unter ww.auslandsschulwesen.de zur Verfügung.
Die Bewerbung ist möglichst umgehend zweifach 
auf dem Dienstweg über Heimatschulbehörde und 
Kultusministerium/Senatsverwaltung des Landes an 
das Bundesverwaltungsamt – Zentralstelle für das 
Auslandsschulwesen (ZfA) – zu richten. Eine weitere 
Ausfertigung der Bewerbungsunterlagen ist gleichzeitig 
an das im Kultusministerium/in der Senatsverwaltung 
des Landes zuständige Mitglied des Bund-Länder-Aus-
schusses für schulische Arbeit im Ausland (BLASchA) 
zu senden.
Um direkte Übersendung einer Durchschrift des 
Bewerbungsschreibens, eines ausgefüllten Fragebo-
gens, eines Lebenslaufs und der letzten dienstlichen 
Beurteilung an die ZfA (als Vorabinformation) wird 
gebeten.
Nur fristgerecht eingehende Bewerbungen können 
berücksichtigt werden.
Die vollständigen Bewerbungsunterlagen müssen 
spätestens vier Wochen nach Ablauf der Bewerbungs-
frist auf dem Dienstweg in der ZfA vorliegen. Die ZfA 
entscheidet über Förderung der Stelle aus Bundes- 
mitteln (Vermittlung).
Bewerberinnen und Bewerber müssen die in der 
Ausschreibung angegebene Besoldungs-/Entgelt-
gruppe innehaben. Soweit Bewerberinnen und Bewer-
ber diese Voraussetzungen noch nicht erfüllen, sind 
im Ausnahmefall Bewerbungen auch dann möglich, 
wenn Tätigkeiten längerfristig und erfolgreich wahrge-
nommen wurden, die im Inland zur Einweisung in die 
ausgeschriebene Besoldungsgruppe bzw. zur Eingrup-
pierung in die vergleichbare Entgeltgruppe führen kön-
nen. Hierzu ist eine ausdrückliche Empfehlung für die 
Tätigkeit als Schulleiterin oder Schulleiter im Ausland 
durch den Dienstherrn erforderlich.
Sofern sich Bewerberinnen und Bewerber höherer 
Besoldungs-/Entgeltgruppen auf eine Schulleiterstelle 
bewerben, ist für eine Vermittlung neben der Zustim-
mung des beurlaubenden Landes das Einverständnis 
der Bewerberin oder des Bewerbers zur Gewährung 
der Zuwendungen auf Basis der für die Schulleiter-
stelle ausgeschriebenen (niedrigeren) Besoldungs-/
Entgeltgruppe erforderlich.
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